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Universitätsstadt Gießen 

BEBAUUNGSPLAN NR. RÖ 07/05 

„IN DER ROOS“ 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

Beschlussempfehlungen zu den ím Rahmen der 

• frühzeitigen Beteiligung gem. § 13a (2) Nr.1 und (3) Satz 1 BauGB,
• der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) und
(2) BauGB, sowie

• der erneuten Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB und der erneuten
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 (1) und (2) BauGB in Verbindung mit § 4a (3) Satz 1 und 2
BauGB

eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 

Gießen, den 21.08.2019 

A. Frühzeitige Unterrichtung (Vorentwurf)

A.1. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a
(3) Nr. 1 BauGB vom 13. Juli bis einschl. 27. Juli 2015

A.1.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterliegend 

• Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, 27.07.2015

• Birgit Müller mit Grundstückseigentümern u. Anliegern, 22.07.2015

• Inge Becker, 24.07.2015

• Oskar Becker, 24.07.2015

• Stefanie Becker, 24.07.2015

• Inge Becker, 24.07.2015

• Claudia Bogenhard, 22.07.2015

• Hannelore Bogenhard, 22.07.2015

• Markus Bogenhard, 22.07.2015

• Rudolf Böhm, 22.07.2015

• Mario Brück, 25.07.2015

• Ottmar Brück, 24.07.2015

• Renate Brück, 24.07.2015

• Uwe Dönges-Hahn, 21.07.2015

• Dr. Nicole Heurich, 24.07.2015

• Dr. Fritz Linnemann, 24.07.2015

• Dr. Daniela Naujocks, 21.07.2015

• Franz-Wilhelm Drees, 22.07.2015

• Ute Freund, 22.07.2015

• Wolfgang Freund, 21.07.2015

• Birgit Müller und Unterzeichnerliste, 09.07.2014

• Regina Gerth, 23.07.2015

• Christiane Habricht, 22.07.2015

• Carolin Hahn, 21.07.2015

• Kerstin Hahn, 21.07.2015
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• Kurt Hahn, 21.07.2015 

• Ursula Hahn, 21.07.2015 

• Sandra Herrmann, 22.07.2015 

• Gabriele Hopfenmüller, 23.07.2015 

• Hartmut Hopfenmüller, 23.07.2015 

• Peter Hopfenmüller, 23.07.2015 

• Annerose Illig, 21.07.2015 

• Horst Illig, 20.07.2015 

• Ingrid Köhler, 23.07.2015 

• Lars Kreysing, 22.07.2015 

• Dorothee Leidinger, 22.07.2015 

• Norbert Leidinger-Müller, 22.07.2015 

• Dr. Fritz Linnemann, 22.07.2015 

• Ursula Lucius, 23.07.2015 

• Anne Mohr, 22.07.2015 

• Birgit Müller, 21.07.2015 

• Darleen Müller, 21.07.2015 

• Robert Mohr, 21.07.2015 

• Gudrun Naujocks, 22.07.2015 

• Susanne Nierling, 25.07.2015 

• Gabriele Philipp, 21.07.2015 

• Georg Rupp, 21.07.2015 

• Ute Rupp, 21.07.2015 

• Christel Schmitt, 22.07.2015 

• Dieter Schmitt, 24.07.2015 

• Marlies Schmitt, 25.07.2015 

• Wilhelm Schmitt, 22.07.2015 

• Margarete Schneider, 21.07.2015 

• Thorsten Schneider, 22.07.2015 

• Emmi Seipp, 23.07.2015 

• Martin Seipp, 23.07.2015 

• Renate Seipp, 27.07.2015 

• Wilhelm Seipp, 24.07.2015 

• Reinhild Siegfried, 26.07.2015 

• Ingrid Siguda, 22.07.2015 

• Gertrud Sommer, 22.07.2015 

• Hans Steinmüller, 23.07.2015 

• Andreas Stöhr, 24.07.2015 

• Ulrich Siegfried, 23.07.2015 

• Florian Weigand, 22.07.2015 

• Sabine Weigand, 22.07.2015 

• Thomas Weigand, 22.07.2015 

• Sigrid Wenderoth, 23.07.2015 

• Ortslandwirt Konstantin Becker, 27.07.2015 

 

 

A.1.2. Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen: 
 

• keine 
 

 
A.1.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

• Annegreth Roth, 24.07.2015 

• Stina Wagenbach, 24.07.2015 
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B. Erste Offenlage (Entwurf) 

 

B.1. Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 
02.05.2018 bis einschließlich 08.06.2018 

 

B.1.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der 
Abwägung unterliegen 

• Konstantin Becker und Franziska Werthmann, 31.05.2018 

• Andreas Steizl, 03.07.2018 

• Frank Runge, 08.06.2018 

• Sigrid Wenderoth, 21.05.2018 

• Birgit Müller und Anliegergemeinschaft, 23.05.2018 

 

B.1.2. Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen: 

• keine 

 

B.1.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

• keine 

 

B.2. Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB vom 02.05.2018 bis einschließlich 08.06.2018 

 

B.2.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der 
Abwägung unterliegen: 

• NABU Ortsgruppe Rödgen, 08.06.2018 

• Ortslandwirt Rödgen, 31.05.2018 

• Amt für Umwelt und Natur, 11.05.2018 

 

 

B.2.2. Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen:  

• RP Gießen, 07.06.2018 

• Ordnungsamt, 01.06.2018 

• Tiefbauamt, 08.06.2018 

• Vermessungsamt, 07.06.2018 

• Rechtsamt, 22.05.2018 

 

B.2.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

• Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, 16.05.2018 

• Jugendamt, 08.06.2018 

• Tiefbauamt, 08.06.2018 

• Hessen Mobil, 05.06.2018 

• Deutsche Telekom GmbH, 05.06.2018 

• Landkreis Gießen, Fachdienst Wasser- u. Bodenschutz, 05.06.2018 

• Amt für Brandschutz, 05.06.2018 

• Industrie- und Handelskammer, 08.06.2018 

• Amt für Bodenmanagement, 29.05.2019 

• Straßenverkehrsbehörde – Ordnungsamt, 01.06.2018 

• Stadtwerke Gießen AG, Netze, Energie & Wasser, 05.06.2018 

– Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme 
– Stadtwerke Gießen AG, Abt. 21 Wasserversorgung 
– Stadtwerke Gießen AG, Mit.N  Abt. Gasversorgung 

• Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 25.05.2018 

• Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, 29.05.2018 

• Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst, 25.05.2018 

• Wirtschaftsförderung, 24.05.2018 
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• PLEdoc GmbH, 17.05.2018 

• Städt. Behindertenbeauftragter, 23.05.2018 

• Wasserverband Kleebach, 22.05.2018 

• Mittelhessische Wasserbetriebe, 17.05.2018 

• Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, 18.05.2018 

• TenneT TSO GmbH, 18.05.2018 

• Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck,15.05.2018 

• Ericsson Services GmbH, 17.05.2018 

• Avacon AG, 15.05.2018 

• Liegenschaftsamt, 08.05.2018 

• Telekom Richtfunktrassenauskunft, 09.05.2018 

• EnergieNetz Mitte GmbH, 14.05.2018 

• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr, 16.05.2018 

 

B.3. Im Rahmen der ersten Offenlage keine Stellungnahme abgegeben haben: 

• Schutzgemeinschaft Dt. Wald 

• Frauenbeauftrage der Stadt Gießen 

• Gartenamt 

• Stadtreinigungs- u. Fuhramt 

• Sportamt 

• Kirchenverwaltung der Ev. Kirche in Hessen u. Nassau 

• Ev. Kirchengemeindeverband 

• Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald 

• Schulverwaltungsamt 

• Arbeitsgemeinschaft Gießener Frauenverbände 

• Staatl. Schulamt 

• August-Herm.-Francke-Schule 

• Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

• Kreisbauernverband Gießen e.V. 

• Natur- u. Vogelschutzgruppe im Naturschutzbund Deutschl., Ortsgr. Rödgen 

• Verband Hessischer Sportfischer e.V. 

• Dt. Gebirgs- u. Wanderverein 

• Landesjagdverband Hessen e.V. 

• Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V. 

• Hochbauamt - Untere Denkmalschutzbehörde 

• Agentur für Arbeit 

• Justizvollzugsanstalt -Zweiganstalt 15 

• Staatl. Technische Überwachung Hessen -Amt Frankfurt 

• Staatl. Technische - Überwachung Hessen 

• Landrat d. Landkreises Gießen - Staatl. Veterinäramt 
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C. Zweite Offenlage (Entwurf) 
 

C.1. Erneute Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) i.V.m.  
§ 4a (3) BauGB vom 23.04.2019 bis einschließlich 24.05.2019 

 

C.1.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der 
Abwägung unterliegen 

• Konstantin Becker und Franziska Werthmann, 19.05.2019 

• Birgit u. Robert Müller; Thorsten Schneider, 22.05.2019 

• Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft, 13.05.2019 

 

C.1.2. Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen: 

• keine 

 

C.1.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

• keine 

 

C.2. Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB vom 23.04.2019 bis einschließlich 24.05.2019  

 

C.2.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der 
Abwägung unterliegen: 

• Lahn-Dill-Kreis, 07.05.2019 

• NABU Ortsgruppe Gießen-Rödgen, 24.05.2019 

• Ortslandwirt Konstantin Becker, 23.05.2019 

• RP Gießen, Dezernat 41.4 Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, 
Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz, vom 31.05.2019 

• Amt für Umwelt und Natur, 29.05.2019 

 

C.2.2. Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner 
Abwägung unterliegen. 

• Bauordnungsamt, 23.05.2019 

• Vermessungsamt, 21.05.2019 

• Mittelhessische Wasserbetriebe MWB, 17.05.2019 

• RP Gießen, 23.05.2019 

• Deutsche Telekom GmbH, 20.05.2019 

• Landkreis Gießen Fachdienst Wasser- u. Bodenschutz, 14.05.2019 

 

C.2.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 

• Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, 21.05.2019 

• Rechtsamt, 22.05.2019 

• Hessen Mobil, 22.05.2019 

• Industrie- und Handelskammer, 17.05.2019 

• Amt für Bodenmanagement, 22.05.2019 

• Straßenverkehrsbehörde – Ordnungsamt, 22.05.2019 

• Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 13.05.2019 

• Wirtschaftsförderung, 21.05.2019 

• PLEdoc GmbH, 06.05.2019 

• Städt. Behindertenbeauftragter, 29.04.2019 

• Wasserverband Kleebach, 06.05.2019 

• Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck,07.05.2019 

• Ericsson Services GmbH, 08.05.2019 

• Avacon AG, 13.05.2019 

• Liegenschaftsamt, 06.05.2019 

• Telekom Richtfunktrassenauskunft, 14.05.2019 

• EnergieNetz Mitte GmbH, 29.05.2019 
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C.3. Im Rahmen der zweiten Offenlage keine Stellungnahme abgegeben haben: 

• Schutzgemeinschaft Dt. Wald 

• Frauenbeauftrage der Stadt Gießen 

• Gartenamt 

• Stadtreinigungs- u. Fuhramt 

• Sportamt 

• Kirchenverwaltung der Ev. Kirche in Hessen u. Nassau 

• Ev. Kirchengemeindeverband 

• Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald 

• Schulverwaltungsamt 

• Arbeitsgemeinschaft Gießener Frauenverbände 

• Staatl. Schulamt 

• August-Herm.-Francke-Schule 

• Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

• Kreisbauernverband Gießen e.V. 

• Natur- u. Vogelschutzgruppe im Naturschutzbund Deutschl., Ortsgr. Rödgen 

• Verband Hessischer Sportfischer e.V. 

• Dt. Gebirgs- u. Wanderverein 

• Landesjagdverband Hessen e.V. 

• Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V. 

• Hochbauamt - Untere Denkmalschutzbehörde 

• Agentur für Arbeit 

• Justizvollzugsanstalt -Zweiganstalt 15 

• Staatl. Technische Überwachung Hessen -Amt Frankfurt 

• Staatl. Technische - Überwachung Hessen 

• Landrat d. Landkreises Gießen - Staatl. Veterinäramt 

• Tiefbauamt 

• Amt für Brandschutz 

• Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 

• Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst 

• Stadtwerke Gießen AG, Netze, Energie & Wasser 

– Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme 
– Stadtwerke Gießen AG, Abt. 21 Wasserversorgung 
– Stadtwerke Gießen AG, Mit.N  Abt. Gasversorgung 

• TenneT TSO GmbH 

• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr 

• Jugendamt 
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Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
(13.06. - 27.07.2015)  
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, Stellungnahme v. 27.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die grundsätzliche Ablehnung der Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen und 
Anlagen im räumlichen Geltungsbereich des zur Aufstellung beschlossenen 
Bebauungsplanes „In der Roos“ wird zur Kenntnis genommen. Die Abwägung erfolgt 
zur im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage abgegeben Stellungnahme. 
In der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen für die Neugestaltung 
des Gebietes und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informiert. Mit den 
zwei verschiedenen städtebaulichen Entwürfen aus der frühzeitigen Beteiligung wurden 
die so angesprochenen, sich wesentlich unterscheidenden Lösungen vorgestellt. 

 Die Aussage, beide Grundstücke seien teils bebaut, ist nicht zutreffend. 

Nur das Flurstück 88 ist teilweise mit einer Gerätehalle bebaut.  

Das Flurstück 89 ist unbebaut. 

 Die Aussage, der Betrieb sei alternativlos auf die Nutzung dieser 
landwirtschaftlichen Fläche angewiesen, trifft nicht zu. Einerseits bestehen mehrere 
Alternativen für die im Geltungsbereich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, 
die im Aufstellungsverfahren und in Gesprächen des Magistrates mit den Eigentümern 
erörtert wurden. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Betrieb ca. 70 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche (davon rd. 21 ha städtischer Fläche), insbesondere am 
Rödgener Ortsrand, bewirtschaftet, so dass die Existenzgrundlage des Betriebs durch 
den beabsichtigten Bebauungsplan nicht grundsätzlich in Frage steht, zumal der 
Bebauungsplan den Betrieb nicht dazu zwingt, die legale Bewirtschaftung der Flächen 
aufzugeben. 

Mit der Behauptung der Alternativlosigkeit wird postuliert, dass weder der Wegfall 
noch der Ersatz an anderer Stelle durch eine andere Landwirtschaftsfläche bzw. eine 
andere Fläche für eine Gerätehalle mit Freifläche möglich sei, und dass die Planung 
einer auch laut Flächennutzungsplans hier dargestellten Wohnbaufläche aufgrund der 
landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer an dieser Stelle nicht möglich sei. Eine 
fachinhaltliche oder wirtschaftliche Begründung hierzu wird nicht vorgelegt. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, Stellungnahme v. 27.07.2015 
________________________________________________________ 

Sofern auf die beengte Dorflage der Hofstelle in der Ortsmitte verwiesen wird, ist die 
Begründung, warum nicht auch andere Ersatzflächen die für die Hofstelle zusätzlich 
nötigen Abstellflächen und –gebäude aufnehmen könnten, nicht angegeben.  

Schließlich befinden sich auch die beiden Flurstücke der Eigentümer rd. 150 m 
Wegstrecke von der Hofstelle Dreieck 2, gemessen von der Grundstückszufahrt zu 
Flurstück 88 bis zur Zufahrt der Hofstelle Dreieck 2, entfernt. Der Weg zur Hofstelle 
führt über teils beengte öffentliche Straßen und Wege mit dreimaligem Abbiegen. Eine 
Sichtverbindung zwischen Hofstelle und Grundstücken besteht durch dazwischen 
liegende Bebauung nicht. 

Dass die beiden Grundstücke der Eigentümer nicht durch die Nutzung anderer 
Grundstücke in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, die beiden angeboten werden können, 
oder die er bereits besitzt, ersetzt werden könnten, ist also weder durch eine direkte 
Nähe zur Hofstelle noch durch eine die optische Kontrolle ermöglichende 
Sichtverbindung zur Hofstelle begründet. 

 

Innerhalb des Plangebietes wurde, nur 25 m südlich von Flurstück 89 der Eigentümer, 
im zur 1. Offenlage erstellten Bebauungsplanentwurf eine städtische Fläche als 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen und der vorhandene Erschließungsweg 
planungsrechtlich gesichert, um der Eigentümerin und dem Eigentümer als 
Alternativfläche für diejenigen Nutzungen angeboten zu werden, die ohne Störung der 
derzeitigen und zukünftigen Wohnnutzung hierher verlegt werden können. 

Alternativ oder zusätzlich zu der im Bebauungsplanentwurf festgelegten 
Landwirtschaftsfläche können weitere städtische Flächen angeboten werden, denn die 
Eigentümer haben derzeit fast 21 ha städtische, landwirtschaftlich genutzte Fläche in 
Rödgen zur landwirtschaftlichen Nutzung gepachtet, die sie ohnehin nutzen.  

Somit kann der Ersatz für die beiden Grundstücke der Eigentümerin und des 
Eigentümers sowohl im Plangebiet als auch wahlweise im übrigen Ortsgebiet von 
Rödgen in zumutbarer Entfernung von der Hofstelle nachgewiesen werden. 

Eine vom Magistrat angebotene Ersatzfläche östlich von Rödgen in 350 m Wegstrecke 
Entfernung von der Hofstelle, die in Ergänzung der Ersatzfläche im B-Plangebiet als 
Standort für die Gerätehalle hätte dienen können, wurde abgelehnt. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, Stellungnahme v. 27.07.2015 
________________________________________________________ 

 Der Aussage, die geplante Nutzungsänderung der Grundstücke sei für den Betrieb 
nicht verkraftbar und würde in die wirtschaftliche Existenz „eingreifen“, wird nicht 
zugestimmt. Im Übrigen gilt der genehmigungsrechtliche Bestandsschutz. Der 
Bebauungsplan führt auch in seiner Umsetzung nicht zwangsläufig zur Aufgabe der 
genehmigten Gerätehalle. 

Bei den beiden Grundstücken handelt es sich um eine Fläche von insgesamt 1673 m², 
wovon 717 m² landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 89) und 956 m² Freifläche mit 
Gebäude (Flurstück 88) sind. 

Dass eine Nutzungsänderung einer so kleinen Teilfläche, i.e. 2,3 Promille von ca. 70 
ha durch die Eigentümer bewirtschafteter Fläche, bei einem im Nebenerwerb 
bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb in die wirtschaftliche Existenz eingreifen würde 
und nicht verkraftbar sei, ist nicht nachvollziehbar. 

Zudem fehlt auch hier, wie bei Punkt 3, bezüglich der angeblichen Alternativlosigkeit 
der Nutzung der beiden Grundstücke die Begründung, warum diese Grundstücke nicht 
durch andere Grundstücke außerhalb des geplanten Baugebietes „In der Roos“ ersetzt 
werden könnten. 

Angesichts der Maßgabe des § 8 (2)  BauGB, dass Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind (welcher hier seit dem Jahr 2000 
Wohnbaufläche Bestand darstellt) sowie der Maßgabe des § 1 (5) Satz 3 BauGB, 
dass Maßnahmen der Innenentwicklung und insbesondere zur Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei der städtebaulichen Entwicklung Vorrang haben 
sollen, werden die landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer vor allem wegen der 
fehlenden betrieblichen Begründung für die hier im Wesentlichen praktizierte 
Abstellnutzung, als schwächer bewertet. 

Diese landwirtschaftlichen Belange gem. § 1 (6) Nr. 8.b) BauGB können durch die 
Bereitstellung von Ersatzflächen in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, durch die 
planungsrechtlich gesicherte Landwirtschaftsfläche 25 m südlich der jetzigen Fläche 
oder durch Alternativgrundstücke im direkten Umland, auf denen ein Neubau der 
Gerätehalle möglich ist, gewahrt werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die per Baubescheid von 1955 festgelegte Nutzung 
als Gerätehalle am Ort zu belassen, denn diese Nutzung ist mit benachbartem, heran 
rückendem Wohnen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes im Rahmen des 
Bestandsschutzes verträglich. Die erst zur 1. Offenlage seitens der Eigentümer 
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mitgeteilte (zeitweise) Stallnutzung des Gebäudes ist nicht genehmigt und kann daher 
bauordnungsrechtlich unterbunden werden. Bestandsschutz steht ihr nicht zu, sie hat in 
der Abwägung entsprechend niedriges Gewicht. 

 Die Eigentümer möchten nicht in die Planung einer anderen Nutzung als der 
bisherigen einbezogen werden. Diesem Wunsch kann nicht gefolgt werden. 

Die zentrale Lage der beiden Flurstücke 88 und 89 macht eine wirtschaftliche und 
technisch sinnvolle Erschließung der bei Festsetzung der Privatgärten verbleibenden, 
zur Bebauung möglichen Grundstücke, unter Ausschluss dieser beiden Flurstücke fast 
unmöglich, denn diese Erschließung muss aus Gründen der Entwässerung dem 
erheblichen natürlichen Gefälle des Geländes von Südosten nach Nordwesten folgen. 
Hierbei liegen die Flurstücke 88 und 89 aufgrund der begrenzten noch zur Bebauung 
zur Verfügung stehenden Flächen grundsätzlich im Verlauf einer solchen diagonal 
durch das Gebiet führenden Erschließung.  

Ein Erhalt der Flurstücke 88 und 89 an ihrem derzeitigen Ort würde daher … 

1. … einen Anschluss der Erschließung an die Straße „In der Roos“ blockieren, 
welcher zwangsläufig über das einzig unbebaute Flurstück 82/1 an der 
Straße „In der Roos“ führen muss, damit Müllfahrzeuge das Gebiet ohne zu 
wenden durchfahren können,  

2. … eine über 3000 m² große Teilfläche des Plangebietes südlich der 
Flurstücke 88 und 89 (Flurstücke 90, 91, 92, 93, 87/2 teilweise) nur mit 
einem Wendeplatz von mindestens 22 m Durchmesser erschließbar machen, 
der für das Wenden von Müllfahrzeugen ohne Rückwärtsfahren nötig wäre, 
und der sowohl städtebaulich als auch wirtschaftlich angesichts des kleinen 
Plangebietes unvertretbar ist. 

3. … das Problem der nicht bestimmungsgemäßen Nutzung der Gerätehalle als 
Rinderstall für den Betrieb nicht lösen. 

Aufgrund der Berücksichtigung zahlreicher Anwohnerbelange von 
Anliegergrundstücken am Rande des eigentlichen Baugebietes, welche die 
Umwandlung ihrer zum jeweiligen Wohnhaus zählenden Gärten in Bauland ablehnen, 
wird die dadurch nötige Einbeziehung der zentralen Flurstücke 88 und 89 zur 
technisch sinnvollen und wirtschaftlichen Erschließung der verbleibenden Fläche für 
neues Bauland als hinnehmbar für den Nebenerwerbsbetrieb bewertet. Dies auch 
deshalb, da eine Teilersatzfläche im Plangebiet als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen 
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wird, die Begründung, warum die derzeitige Nutzung exakt am aktuellen Ort 
betrieblich unverzichtbar sein soll, fehlt. 

Um dem Wunsch des Nebenerwerbsbetriebes nach Erhalt der Landwirtschaftsfläche 
vor Ort soweit möglich zu folgen, wird also eine rund 1.150 m² große städtische 
Grünfläche, 25 m südlich von Flurstück 89, im B-Planentwurf als landwirtschaftliche 
Fläche festgesetzt. Hierdurch kann die 1.673 m² große Landwirtschaftsfläche der 
Flurstücks 88 und 89 zu 2/3 im Gebiet ersetzt werden. Die verbleibende Differenz 
von 523 m² (0,05 ha) landwirtschaftlicher Fläche, die im Plangebiet nicht ersetzt 
werden kann, wird angesichts der insgesamt 70 ha, die vom Eigentümer im 
Nebenerwerb bewirtschaftet werden, als leicht an anderer Stelle ersetzbar bewertet. 
Allein 21 ha hiervon sind gepachtete städtische Flächen in Rödgen. Dem gegenüber 
stehen nur 1,1 ha Grundstücke, die sich im Besitz der Eigentümer befinden. Zudem 
müsste auch der Flächenabzug bei den Bestandsgrundstücken im Rahmen der 
Baulandumlegung in die Bewertung einfließen, was diese Differenz erheblich 
verkleinern würde. 

 Für die Flächen der Eigentümer wird Bestandsschutz gefordert. Dieser gilt nur für 
Gebäude und deren genehmigte Nutzung. Der Anregung bezüglich eines 
weitergehenden planungsrechtlichen Bestandsschutzes, beispielsweise durch 
Herausnahme der Teilfläche aus dem Allgemeinen Wohngebiet, wird nicht gefolgt. 

Durch die seitens der Eigentümer eingeräumte regelmäßige Nutzung des 1955 als 
Gerätehalle genehmigten Gebäudes als (Rinder)Stall liegt eine Nutzung vor, die nicht 
mehr dem genehmigten Umfang entspricht. Eine Großtierhaltung, die mit erheblichen 
Emissionen verbunden ist, könnte nach Einschätzung des Magistrates auch unter den 
heutigen Rahmenbedingungen aufgrund der benachbarten Wohnnutzung nicht mehr 
genehmigt werden. Insofern erstreckt sich der genehmigungsrechtliche Bestandsschutz 
nur auf die im Baubescheid aufgeführte Nutzung als Gerätehalle. 

Der Stadt, bzw. vor der Eingemeindung 1971 der Gemeinde Rödgen, ist die 
vorhandene Gerätehalle seit Genehmigung im Jahre 1955 und Aufnahme in das 
Kataster im Jahre 1957 als solche bekannt. Die Nutzung als Maschinenhalle 
bestätigten die Eigentümer im Jahre 2000 im Rahmen einer schriftlichen Umfrage des 
Stadtplanungsamtes.  

Der Bestandsschutz für das Gebäude ist durch die Planung nicht berührt, da sein 
Standort sich in einem zukünftigen Baugrundstück mit Baufeld befindet, das dem 
Eigentümer im Zuge eines Umlegungsverfahrens teilweise ( nach Abzug der nötigen 
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Erschließungsflächen) als neu gebildetes Grundstück zugeteilt werden kann. Jede 
Nutzungsänderung oder die Fortsetzung nicht genehmigter Nutzungen ist jedoch der 
neuen Festsetzung als allgemeines Wohngebiet unterworfen. Die Fortführung einer im 
Rahmen des Bestandsschutzes liegenden Nutzung als Gerätehalle ist mit der 
vorhandenen wie geplanten Wohnnutzung in Nachbarschaft der Grundstücke des 
Eigentümers und der Eigentümerin verträglich, da hier keine störenden Emissionen 
anfallen. 

Der Bestandsschutz bei einer Nutzung als Gerätehalle ist somit gegeben. 

Ein weitergehender planungsrechtlicher Bestandsschutz, beispielsweise in Form einer 
Festsetzung der o.g. Flurstücke als Misch- oder Dorfgebiet-Festsetzung einer an sich im 
Wohngebiet unzulässigen Nutzungsart/Anlage gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO, kommt 
nicht in Betracht, weil es ausreichende anderweitige Lösungen für den Betrieb gibt, um 
die angestrebten Nutzungen zu verwirklichen. 
 Die Abwägung, die die Stadt zwischen den beteiligten Belangen, insbesondere in 
Bezug auf die Belange des landwirtschaftlichen Betriebs, entspricht den Anforderungen 
des § 1 Abs. 7 BauGB. 

Das öffentliche Interesse an der Entwicklung eines Wohngebietes im Bereich „In der 
Roos“ ist durch die seit Beginn der 1970er Jahr mit einem ersten Entwurf eingeleiteten 
Bemühungen des Magistrates zur  Entwicklung eines Wohngebietes „In der Roos“ und 
die im Flächennutzungsplan ab 2000 aufgenommene Darstellung als „Wohnbaufläche 
(Bestand)“ seit Jahrzehnten dokumentiert. Hinzu kommt die Vorgabe der §§ 1(5) Satz 
3, 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB, dass die städtebauliche Entwicklung mit Hilfe der 
Bauleitplanung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Die 
Fläche „In der Roos“ als innerörtliche Freifläche mit der 
Flächennutzungsplandarstellung „Wohnbaufläche (Bestand)“ist eine Fläche zur 
Innenentwicklung, deren Bebauung unter diese Vorgabe fällt. 

Bei den Eigentümern besteht ein privates Interesse an der weiteren landwirtschaftlichen 
Nutzung.  

Die Stadt misst dem öffentliche Belang gegenüber den geltend gemachten 
landwirtschaftlichen Belangen größeres Gewicht bei, weil es für die 
landwirtschaftlichen Nutzungswünsche andere Flächen gibt, während die 
Wohnnutzung nach den gesetzliche Bestimmungen vorrangig auf 
Innenentwicklungsflächen stattfinden soll 
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Diese und weitere öffentliche und private Interessen wurden im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung (2015) sowie der Offenlage (2018) und erneuten Offenlage 
(2019) des Bebauungsplanentwurfes ermittelt. Die Abwägung wird gemäß § 1 (7) 
BauGB mit dem hier vorliegenden Abwägungsvorschlag vorbereitet und soll von den 
Stadtverordneten vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans entschieden 
werden. Die Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander 
und untereinander findet hier somit gemäß der gesetzlichen Vorgaben statt. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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  Bebauungspläne sind gem. § 1(3) Baugesetzbuch/BauGB aufzustellen, sobald dies 
für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende 
Einwohnerzahl Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den 
Wohnungsbau, auch im Stadtteil Rödgen. Hier kommen insbesondere die seit einigen 
Jahren erfolgenden Ansiedlungen von Gewerbebetrieben im ehemaligen US-Depot mit 
in der Folge auch einem erhöhten Wohnbedarf von dort Beschäftigten zum Tragen. Da 
die städtebauliche Entwicklung gem. §§ 1(5) Satz 3, 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum 
Rödgens gelegene Freifläche „In der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgend 
vorrangig beplant werden soll, bevor Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung 
gezogen werden. Der Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) 
BauGB zu entwickeln sind, stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 
als Wohnbaufläche (Bestand) dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die 
Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des 
Bebauungsplans zugestimmt. 

Das angestrebte Bodenordnungsverfahren dient vor allem dem Zweck, nach Lage, 
Form und Größe zweckmäßige Grundstücke für die Verwirklichung des 
Bebauungsplans zu erreichen (§ 45 Satz 1 BauGB). Die Interessen der 
Verfahrensbeteiligten werden in diesem Verfahren gleichmäßig berücksichtigt (§ 56 
Abs. 1 BauGB). Die Einwender können ein solches Verfahren zwar ablehnen (Art. 5 
Abs. 1 GG), das ändert aber nichts daran, dass sie als Grundstückseigentümer im 
Umlegungsgebiet am Umlegungsverfahren beteiligt sein werden (§ 48 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB).  

 Der Erhalt von „In der Roos“ als „Grünland“ wird abgelehnt. Die öffentlichen 
Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen das private Interesse 
einiger Anlieger zur Erhaltung des Status-quo. 

Die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgezählten Belange sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dabei besteht im Rahmen der 
Gesetze eine planerische Gestaltungsfreiheit. Daher ist § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei 
der Planaufstellung nicht allein maßgeblich. Die Abwägung dieses Belangs mit 
anderen Planungsgrundsätzen ergibt: Die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ ist im Flächennutzungsplan seit dem Jahr 2000 als Wohnbauland (Bestand) 
dargestellt und ist eine Fläche, die, dem Gebot des § 1(5) Satz 3 BauGB folgend, als 
Innenentwicklungsbereich vorrangig besiedelt werden soll. Die in der Stellungnahme 
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genannten Kriterien des § 1 (6) Nr. 7 a BauGB wären bei einer städtebaulichen 
Entwicklung im Rödgener Umland stärker betroffen, da hier, vor allem im Westen, die 
gleichen streng geschützten Arten vorkommen und die Auswirkungen auf Fläche, 
Boden und vor allem Landschaft größer sind als bei „In der Roos“, da im Bereich „In 
der Roos“ bereits zahlreiche asphaltierter Wege und als Privatgärten genutzte Flächen 
bestehen. Die Umnutzung von „In der Roos“ ist daher selbst bei, fälschlicherweise, 
ausschließlicher Betrachtung des genannten § 1 (6) Nr. 7 a BauGB vorzuziehen. 

 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 
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  Der Forderung des Erhaltes des Grünlandes mit dem Vorkommen des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings wird nicht gefolgt.  

Es trifft zu, dass die artenschutzrechtlichen Verbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG einer 
Bebauung des Geländes derzeit entgegenstehen. Ein Bebauungsplan ist daher nur 
dann erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, wenn § 44 Abs. 5 BNatSchG 
anzuwenden ist, oder wenn die zuständige Behörde eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 oder 2 BNatSchG ausspricht oder 
wenigstens in Aussicht stellt. Dabei geht es nicht um die „Umgehung“ 
artenschutzrechtlicher Verbote, sondern um gesetzlich vorgesehene 
Dispensmöglichkeiten. Die zuständige Behörde hat am 27.6.2019 eine 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung bis zum 15.9.2019 zum Absammeln 
und Umsiedeln der Falter vor der Eiablage erteilt. Diese Genehmigung konnte zwar 
nicht wahrgenommen werden, steht aber für das kommende Jahr wieder in Aussicht. 
Die in Aussicht stehende Ausnahmegenehmigung wird auch die Möglichkeit 
berücksichtigen, dass nach dem Absammeln einzelne Exemplare noch auf der Fläche 
verbleiben und insoweit vom Tötungs- und Zerstörungsverbot Ausnahmen zulassen. 
Daher stehen der Erforderlichkeit des Bebauungsplans artenschutzrechtliche Gründe 
nicht entgegen. 

Ob die Voraussetzungen für einen artenschutzrechtlichen Dispens vorliegen, 
entscheidet die zuständige Naturschutzbehörde. Diese Entscheidung ist nicht 
Bestandteil der bauleitplanerischen Abwägung, sondern Gesetzesanwendung. Dem 
liegt folgendes artenschutzfachliches Konzept zugrunde: Gemäß überarbeitetem 
artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage (REGIOPLAN 2018) ist eine 
Umsiedlung des Falters zwar schwierig, kann aber dennoch als 
Vermeidungsmaßnahme erfolgversprechend durchgeführt werden. Die Umsiedlung 
erfolgt NICHT auf neu angelegte Wiesenflächen; dies wäre tatsächlich, wie in der 
Anregung beschrieben, zum Scheitern verurteilt. Die Tiere sollen auf Wiesenflächen 
ausgesetzt werden, die in den letzten 20 Jahren extensiv gepflegt wurden und schon 
einen hohen Anteil von Wiesenknopf-Pflanzen und Wirtsameisen besitzen. Dieser 
Anteil soll durch besser angepasstes Mahdregime noch erhöht werden. Diese 
Wiesenflächen, die sogenannten „Krebswiesen“ nördlich der Canonstraße, gelten 
damit als eine vorgezogene FCS-(favorable-conservation-status ) Maßnahme, nicht als 
CEF-Maßnahme. Die FCS-Maßnahme soll im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für 
eine stabile Bläulings-Population im Bereich Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn 
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sorgen. Die Population soll in den nächsten Jahren durch besser angepasstes 
Mahdregime noch vergrößert und damit zusätzlich stabilisiert werden. 

 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 
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  Der Forderung, die Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings auf 
den Flächen „In der Roos“ nicht zu stören, sondern zu erhalten, wird nicht gefolgt. 

Die in den Jahren 2014, 2018 (REGIOPLAN) und 2017 (MÖLLER) durchgeführten 
ökologischen Untersuchungen zu der Bläulingspopulation in und um 
Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn stellen dar, dass das Vorkommen der Bläulinge 
„In der Roos“ durch die umgebende Bebauung isoliert uns von anderen Vorkommen 
abgetrennt ist. 

 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 

 Der Forderung nach dem Erhalt des Grünlandes mit dem Vorkommen des Hellen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings wird nicht gefolgt.  

Die Ausführungen zu Punkt 4. gelten entsprechend, da beide Schmetterlingsarten 
(Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche 
Lebensraumansprüche und Lebenszyklen haben. 
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  Siehe letzte Seite 
 Siehe Ziffer 4 
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 ´Der Anregung, die Planung nicht weiterzuverfolgen, wird aus den vorgenannten 
Gründen nicht entsprochen. 

 

 

  Der Anregung wird entsprochen. 

 

 
  

11 
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 Blatt 1 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 2 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 3 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 4 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 6 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 7 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 8 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 9 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Blatt 12 von 12 der Unterschriftenliste der Anliegergemeinschaft 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Wunsch nach einer verbesserten Versorgung Rödgens mit einer 
Einkaufsmöglichkeit und/oder entsprechenden Handwerksbetrieben wird zugestimmt. 
Der Ablehnung der Bebauung von „In der Roos“ wird jedoch auch in diesem 
Zusammenhang nicht gefolgt, da mehr Einwohner im Gegenteil eine größere 
Kundenbasis für Einzelhandels- und Handwerksbetriebe in Rödgen bedeuten. 

Das Plangebiet wird weitestgehend als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Gemäß 
§ 4 (2) Nr. 2. BauNVO sind in einem allgemeinen Wohngebiet der Versorgung des 
Gebietes dienende Läden, Schank und Speisewirtschaften ebenso zulässig wie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Deswegen spricht diese Festsetzung nicht gegen eine 
potenziell mögliche bessere Versorgung des Ortsteils. Die Ansiedlung von 
Metzgereien, Bäckereien und kleiner Lebensmittelläden erfolgt jedoch aufgrund 
privatwirtschaftlicher Initiative und kann nicht durch Stadt oder staatliche Instanzen 
vorgeschrieben werden. Durch neue Wohnungen und Wohnhäuser wird jedoch die 
potentielle Kundschaft für solche zur Versorgung des Gebietes wünschenswerte 
Betriebe erhöht, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Betrieb dann in 
Rödgen ansiedelt, erhöht wird. In diesem Sinne entspricht die Planung auch dem Ziel 
einer besseren Versorgung Rödgens, die hier angemahnt wird. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Formular wurde ohne weitere Äußerung gemeinsam mit Stellungnahme von „Birgit 
Müller mit Grundstückseigentümern u. Anliegern“ vom 22.07.2019 abgegeben. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Formular wurde ohne weitere Äußerung gemeinsam mit Stellungnahme von „Birgit 
Müller mit Grundstückseigentümern u. Anliegern“ vom 22.07.2019 abgegeben. 
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  Die Bedeutung von „In der Roos“ als Erholungsraum wird allein schon durch 
fehlende Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts des sehr 
nahe gelegenen Umlandes mit einer sehr ähnlichen Landschafts- und 
Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der 
Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten 
Erholungsfunktion des Gebietes abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen 
mag vielleicht nicht wie „In der Roos“ wie ein öffentlicher Grünbereich in der Ortsmitte 
wirken. Dennoch bietet sie genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch 
Spazierengehen entlang von Wiesen und Gärten wie „In der Roos“. Zudem sieht die 
Planung die Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet 
für Radfahrer und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im 
Dreieck“ in das Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, 
parallele Rad- und Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den 
erhaltenen Rad- und Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. 
Ortsmitte ersetzt wird. Das Wohngebiet ist mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für 
ein allgemeines Wohngebiet nicht so dicht geplant, wie es die 
Baunutzungsverordnung zulässt, so dass vergleichsweise mehr private Gartenfläche 
entsteht, die entlang der Nordseite der neuen Erschließungsstraße durch die 
festgesetzten Baufelder auch vor den neuen Wohnhäusern liegen und damit an den 
Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt ein gut durchgrüntes Wohngebiet 
entstehen wird, das auf der verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß 
durchquert werden kann. 

 Die besondere Eignung des Standortes „In der Roos“ für ältere Menschen ist nicht 
festzustellen. 

Rund um das Plangebiet finden sich, mit Ausnahme einer privaten Pflegeeinrichtung im 
Hopfengarten, deren Nutzer das Umland zum Spazierengen aber genauso schnell 
über den Zugang am historischen Wasserbehälter an der Rosengasse errreichen, keine 
speziell für ältere Bewohner vorgesehenen Einrichtungen oder Wohnanlagen. Die 
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Erreichbarkeit ist daher nur relativ zum genauen Wohnort als gut zu bezeichnen, nicht 
aber generell. Aus direkter südlicher Richtung gibt es beispielweise keine Anbindung. 
Angesichts des in Rödgen in West-Ost-Richtung relativ schmal zugeschnittenen 
Ortsgebietes sind geringe Entfernungen zwischen Wohngebieten und dem Umland fast 
überall gegeben. „In der Roos“ ist hier keinerlei besondere Erreichbarkeit gegenüber 
dem Umland zuzuschreiben, welches, wie unter Punkt 2 erwähnt, in gleicher Weise 
wie „In der Roos“ zum Spazierengehen genutzt wird. 

Es ist nachvollziehbar so, dass eine in der Ortsmitte gelegene Freifläche wie „In der 
Roos“ als leicht erreichbar und wie eine öffentliche Grünfläche empfunden wird. Bei 
näherer Betrachtung bietet der Standort jedoch keine betretbaren Grünflächen und nur 
Asphaltwege, die auch von PKW und Landwirtschaftsfahrzeugen befahren werden. 
Zudem kann die Fläche aus Richtung Norden nur über einen sehr steilen Fußweg von 
der Udersbergstraße erreicht werden, der für ältere Spaziergänger eine Barriere 
darstellt. Aus Richtung Süden kann sie auf direktem Wege gar nicht direkt erreicht 
werden. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Einschätzung, dass ein innerörtliches Wohngebiet nur sinnvoll ist, wenn eine 
breite Akzeptanz besteht und ein Interesse in der Ortsbevölkerung am Erwerb von 
Grundstücken vorhanden ist, wird zur Kenntnis genommen. Sie stammt aus der Phase 
einer Variantendiskussion mit deutlich größerer Einbeziehung bereits bebauter 
Anliegergrundstücke. Der Magistrat geht mittlerweile von einer deutlich größeren 
Akzeptanz der geänderten Bebauungsplanung aus.  

Die städtebauliche Entwicklung eines Gebietes dient nicht nur den Interessen der 
Anlieger oder dem Wunsch einer Ortsbevölkerung nach dem Erwerb von Bauland. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Die Durchführung einer Bauleitplanung für „In der Roos“ entspricht somit allen 
rechtlichen und demokratischen Voraussetzungen, denn der Aufstellungsbeschluss 
wurde von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung mit Zustimmung des 
Ortsbeirates gefasst. Eine Akzeptanz der Bevölkerung im Sinne eines 
basisdemokratisch ermittelten Willens entspricht nicht dem in unserem Staat 
vorgesehenen repräsentativ-demokratischen Verfahren zur Herbeiführung von 
Bebauungsplanbeschlüssen durch gewählte Stadtverordnete, Magistrat und Ortbeiräte. 

Im Rahmen des Verfahrens wurden aber, in diesem speziellen Fall sogar mehrfach, 
Anregungen und Bedenken der Bürger in frühzeitiger Beteiligung und 
Entwurfsoffenlage zum Bebauungsplan erhoben und am Ende gem. § 1 (7) BauGB 
gegeneinander und untereinander abgewogen. Da zwischen frühzeitiger Beteiligung 
2015 und Entwurfsoffenlage 2018 ein auf mehreren Bürgerveranstaltungen diskutierter 
Entwurf entstanden ist, der auf viele Einwendungen und Bedenken eingegangen ist, 
wurden die Interessen der Ortsbevölkerung sehr stark berücksichtigt; u.a. durch 
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Festsetzung der bestehenden Wohnhausgärten als private Grünflächen zur 
Vermeidung der von den Eigentümern ungewünschten Erschließung als Bauland. Somit 
wurde die Akzeptanz für die Bebauung stark verbessert, was sich auch in der 
reduzierten Zahl der Stellungnahmen zur 1. Offenlage des Entwurfes 2018 gegenüber 
der frühzeitigen Beteiligung 2015 zeigt. 
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  Dem Vorschlag eines Baugebietes am Ortsrand wird zunächst nicht gefolgt. 

Nach § 1 (5) Satz 3 BauGB  soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Zudem sollen Bebauungspläne nach 
§ 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, der seit dem Jahr 
2000 für „In der Roos“ eine „Wohnbaufläche (Bestand)“ darstellt. Beides spricht für 
eine Aufsiedlung von „In der Roos“ und gegen eine vorher stattfindende Entwicklung 
eines Baugebietes am Ortsrand. 

 Die Einschätzung, die Erschließung für eine Bebauung des westlichen Ortsrandes sei 
für Strom, Wasser und Gas vorhanden, und müsse für das Gebiet „In der Roos“ erst 
„gelegt werden“, ist unrichtig. 

Die Entwässerungskanal-Erschließung von „In der Roos“ ist besser als im Umland von 
Rödgen möglich, da die geplante Straße in Richtung des natürlichen Geländegefälles 
verläuft und in ihren geraden Abschnitten quer zum Gefälle Raum für große 
Staukanäle bietet. Am tiefsten Punkt des Geländes ist der Anschluss an die 
Kanalisation in der Heldenstockstraße problemlos möglich. Dank der möglichen 
Staukanäle können auch Starkregenereignissen rückgestaut und das bestehende 
Kanalnetz dadurch entlastet werden. Da das Gelände am westlichen Ortsrand stark 
nach Westen abfällt, muss hier hingegen entgegen des natürlichen Geländegefälles 
entwässert werden oder ein langer Entwässerungskanal Richtung Canon-Gelände 
geplant werden. Telefonleitungen sind im Gebiet „In der Roos“ bereits vorhanden, 
ebenso eine Trafostation des Stromnetzes an der Straße „In der Ross“, die nur wenige 
Meter in das Gebiet verlegt werden muss. 

 Im Bebauungsplanentwurf ist die Verbindung zu den Straßen „Im Dreieck“ und „In 
der Roos“ für KFZ nicht mehr vorhanden. Die Befürchtung, die dortigen 
verkehrsberuhigten Straßenflächen würden zur Erschließung des neuen Baugebietes 
dienen, ist daher nicht mehr zutreffend.  

Die Erschließung des neuen Baugebietes erfolgt ausschließlich über einen Anschluss an 
die Helgenstockstraße. Diese dient schon heute als Wohnsammelstraße der Aufnahme 
von Verkehr auch aus den Seitenstraßen und Anbindung an die Ortsdurchfahrt. 
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 Der Ortsbeirat Rödgen hat dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt; die Entwicklung 
erfolgt also nicht gegen den Willen der durch ihn vertretenen Rödgener Bevölkerung, 
sondern mit Zustimmung des Ortsbeirates. Der Einwand ist somit nicht zutreffend. 

  

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  44 

 
 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Stefanie Becker, Stellungnahme v. 24.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Ortsbeirat Rödgen hat dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt; die Entwicklung 
erfolgt also nicht gegen den Willen der durch ihn vertretenen Rödgener Bevölkerung, 
sondern mit Zustimmung des Ortsbeirates. Der Einwand ist somit nicht zutreffend.  

Die städtebauliche Entwicklung eines Gebietes dient nicht nur den Interessen der 
Anlieger oder der in der Nähe lebenden Bürgern, sondern der ganzen Stadt. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Die Durchführung einer Bauleitplanung für „In der Roos“ entspricht somit allen 
rechtlichen und demokratischen Voraussetzungen, denn der Aufstellungsbeschluss 
wurde von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung mit Zustimmung des 
Ortsbeirates gefasst. Eine Akzeptanz der Bevölkerung im Sinne eines 
basisdemokratisch ermittelten Willens entspricht nicht dem in unserem Staat 
vorgesehenen repräsentativ-demokratischen Verfahren zur Herbeiführung von 
Bebauungsplanbeschlüssen durch gewählte Stadtverordnete, Magistrat und Ortbeiräte. 

Im Rahmen des Verfahrens werden aber, in diesem speziellen Fall sogar mehrfach, 
Anregungen und Bedenken der Bürger in frühzeitiger Beteiligung und 
Entwurfsoffenlage zum Bebauungsplan erhoben und am Ende gem. § 1 (7) BauGB 
gegeneinander und untereinander abgewogen. Da zwischen frühzeitiger Beteiligung 
2015 und Entwurfsoffenlage 2018 ein auf mehreren Bürgerveranstaltungen diskutierter 
Entwurf entstanden ist, der viele Einwendungen und Bedenken berücksichtigt, wurden 
die Interessen der Ortsbevölkerung sehr stark berücksichtigt; u.a. durch Festsetzung der 
bestehenden Wohnhausgärten als private Grünflächen zur Vermeidung der von den 
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Eigentümern ungewünschten Erschließung als Bauland. Somit wurde die Akzeptanz für 
die Bebauung stark verbessert, was sich auch in der reduzierten Zahl der 
Stellungnahmen zur 1. Offenlage des Entwurfes 2018 gegenüber der frühzeitigen 
Beteiligung 2015 zeigt. 

Eine bürgernahe Kommunalpolitik hat sich durch diese Berücksichtigung der Interessen 
der Anwohner ebenso gezeigt wie durch die Bürgerveranstaltungen, die nach der 
frühzeitigen Beteiligung 2015 im Gebiet selbst, im Gemeindehaus und im Bürgerhaus 
Rödgen stattfanden, wo Bürgerinteressen direkt diskutiert und die resultierende 
Neuplanung des Entwurfes vorgestellt wurden. 

Die „Wertschätzung“ der Grünflächen als Lebensraum erfolgte durch gutachterliche 
Untersuchung der Flächen und der vorkommenden Arten. 
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  Dem Vorwurf, mit der Bebauung von „In der Roos“ würde eine Zerstörung von Na-
tur betrieben, wird widersprochen. Sie findet gerade deswegen hier statt, um § 1(5) 
Satz 3 BauGB folgend den Natur- und Landschaftsverbrauch im Umland zu begrenzen. 

Die Bebauung der innerörtlichen Fläche „In der Roos“ findet statt, da der § 1(5) Satz 3 
BauGB gebietet, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll. Das soll gerade die Zerstörung von Natur und 
Landschaft begrenzen, die mit einem Baugebiet am Ortsrand „auf der grünen Wiese“ 
einhergehen würde. Als innerörtliche Freifläche ist „In der Roos“, das bereits seit 2000 
im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche (Bestand)“ ausgewiesen ist, für eine Be-
bauung also sowohl wegen § 1(5) Satz 3 BauGB, als auch dem Gebot der 
Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 (2) BauGB) fol-
gend, vorrangig heranzuziehen. Da im unmittelbaren Umland des Stadtteils Rödgen 
ausschließlich grüne Freiflächen bestehen, wäre jede andere Fläche in gleichem Maße 
mit dem Verbrauch von Grünland verbunden. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung 
ist aber die Schaffung zusätzlichen Wohnraums vonnöten und auch Planungsziel. 

Die „Natur“ im Gebiet „In der Roos“ beschränkt sich auf Wiesen- und Gartenland. 
Nach einer Bebauung entstehen wieder private Grün- und Freiflächen im Gebiet. 
Zudem werden einige Gartenflächen der rund um bestehenden Wohngebäude als 
Privatgärten festgesetzt und können daher nicht bebaut werden. 

Eine Landwirtschaftsfläche wird am Kindergarten festgesetzt, auf welcher der „Bio-
Bauer“ die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft zum Kindergarten betreiben 
könnte. Für die Umsiedlung der Populationen und die Bebauung des Lebensraums der 
Ameisenbläulinge ist eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung in Aussicht 
gestellt. 

Somit ist das Heranziehen von „In der Roos“ einer Besiedlung im Umland Rödgens mit 
weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 

 Der Einschätzung, einer Mehrheit der Bevölkerung werde eine Bebauung aufge-
zwungen, wird widersprochen. 

Im Rahmen des Planungsprozesses wurden Privatgärten, deren Eigentümer keine Be-
bauung wünschten, ermittelt und diese Gärten jetzt planungsrechtlich als private Grün-
flächen festgesetzt. Damit können sie nicht mehr bebaut werden. Durch die neu 
entwickelte Erschließung werden keine bestehenden Gartengrundstücke, deren Eigentü-
mer dies nicht wünschen, mehr erschlossen. Erschließungsbeiträge werden hierdurch 
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für diese Eigentümer nicht fällig. Demzufolge ist zur 1. Offenlage 2018 nur noch eine 
sehr viel geringere Anzahl an Stellungnahmen eingereicht worden, als dies bei der 
frühzeitigen Beteiligung 2015 der Fall war. Ob eine Mehrheit der Anwohner der Pla-
nung zustimmt, ist nicht nachweisbar und ist auch nicht entscheidend, da über die Auf-
stellung des Bebauungsplans und zukünftig dessen Rechtskraft des Plans die gewählten 
Stadtverordneten unter der Berücksichtigung des Ortsbeirates Rödgen entscheiden. Die 
mehrheitliche Zustimmung der direkten Anwohner eines Baugebietes ist nur selten zu 
erzielen, da hier in der Regel oft Eigeninteressen mindestens genauso stark gewertet 
werden wie Überlegungen zum Gemeinwohl. Die demokratisch gewählten kommuna-
len Entscheidungsgremien wie Ortsbeiräte und Stadtverordnetenversammlung treffen 
daher die Entscheidung über die Durchführung einer Planung nach der Abwägung der 
privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander, so dass hier die 
Anlieger- bzw. Eigentümerinteressen nicht gegen öffentliche, dem Gemeinwohl die-
nende Interessen durchgesetzt werden müssen, auch wenn eine Gruppe von Anliegern 
dies wünscht. Die geringe Zahl an Stellungnahmen zur 1. Offenlage zeigt indes, dass 
die Berücksichtigung der bei der frühzeitigen Beteiligung gesammelten Einwände und 
Belange erfolgreich war. 

 Der Anregung, die Fläche „In der Roos“ sollte als Kompensation für Anwohner 
ohne Garten dienen, wird nicht gefolgt. 

Die Freiflächen „In der Roos“ sind eingezäunt und können nicht betreten werden. Sie 
können daher auch nicht als Kompensation für einen eigenen Garten angesehen wer-
den. Freiräume zum Spazierengehen, anders als bei „In der Roos“ sogar in der offe-
nen Landschaft, sind rund um Rödgen in direkter Nähe zu „In der Roos“ vorhanden.  

 Die Einschätzung, die Planung setze dem „Trend der Vergreisung des Dorfes“ nichts 
entgegen, wird zurückgewiesen. 

Auch wenn mit einem Wohngebiet allein die angesprochene Überalterung nicht voll-
ständig ausgeräumt werden kann, so leistet sie doch einen Beitrag dazu, diese zurück-
zudrängen. Ziel ist es, mit dem Baugebiet „In der Roos“ gerade auch für Familien mit 
Kindern Wohnraum zu schaffen. Deswegen wurde die maximale Wohnungsanzahl 
pro Gebäude auf 2 festgesetzt. Einzimmerappartements und Kleinstwohnungen sollen 
so unterbunden werden. Daher ist die Schaffung von Wohnraum für Familien durch 
Ausschluss von Kleinstwohnungen auf diese Art ein gangbarer Weg, mehr jüngere 
Neueinwohner mit Kindern für Rödgen zu gewinnen. Die Ansiedlung von 
Einzelhandel, welcher der Versorgung des Gebietes dient, wie etwa Bäcker, Fleischer, 
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kleiner Lebensmittelhandel, ist in allgemeinen Wohngebieten grundsätzlich möglich. 
Eine zunehmende Bevölkerung macht deren Neuansiedlung wahrscheinlicher. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Einschätzung bezüglich zu hoher Kosten für die Anwohner wird nicht geteilt. 

Der Bebauungsplanentwurf wurde nach der frühzeitigen Beteiligung so geändert, dass 
diejenigen Anwohner, die keine Erschließung ihrer Gärten wünschten, nicht 
erschlossen werden und auch in Zukunft kein Wohnbauland aus ihren Gärten machen 
können. Ausnahme sind die 2 mit Wohnhäusern bebaute Grundstücke, die bisher eine 
Erschließung über einen asphaltierten Weg parallel zur Udersbergstraße im Gebiet „In 
der Roos“ nutzen, ohne hier jemals Erschließungsbeiträge gezahlt zu haben. Sie 
werden augenscheinlich erstmalig offiziell erschlossen und müssen gegebenenfalls 
Erschließungsbeiträge zahlen. 

Alle anderen Erschließungskosten werden auf die neu entstehenden Baugrundstücke im 
Gebiet umgelegt, so dass die Anwohner nicht betroffen sind. 

 Der Einschätzung, es werde „noch mehr“ Verkehr erzeugt, wird dessen geringer 
und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten. Es werden zu den gemäß 
Stellplatzsatzung notwendigen Privatstellplätzen auch öffentliche Besucherparkplätze 
eingerichtet. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wird durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungssystem gegenüber dem Plan- und Verkehrskonzept, das der 
frühzeitigen Beteiligung zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und 
Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
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ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 Der Einschätzung, dass die „Parkplätze nicht reichen“, wird widersprochen 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Gießen muss durch private Bauherren erfüllt werden. 
Zusätzlich entstehen 8 Stellplätze auf der festgesetzten Stellplatzanlage in der Mitte 
des Plangebietes und weitere Stellplätze im Straßenraum, deren Anzahl abhängig von 
der Straßenplanung nach Feststehen der Leitungs- und Kanalverläufe zwischen 6 und 
10 liegen dürfte - insgesamt also 14 – 18 öffentliche Stellplätze. 
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 Der Einschätzung, die Entwicklung Rödgens würde wegen der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im ehemaligen US-Depot stagnieren, wird 
widersprochen. 

Auch im Gebiet des US-Depots selbst entsteht Wohnungsbau in großem Umfang. Ein 
Einfluss durch eine Einrichtung, die über 2 km Wegstrecke vom Ortseingang Rödgens 
an der Kreuzung Helgenstockstraße/ Udersbergstraße entfernt liegt, und die keine 
Auswirkungen auf das Ortsgebiet Rödgens erkennen lässt, ist objektiv  nicht zu 
erwarten.   
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, es werde „noch mehr“ Verkehr erzeugt, wird dessen geringer 
und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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 Den Bedenken, dass die Kosten der Grundstückserschließung für Eigentümer nicht 
tragbar sind, wird entgegengehalten, dass durch die Neuplanung zum Entwurf nahezu 
alle umliegenden bereits bebauten Grundstücke nicht mehr erschlossen werden.  

Die Anwohner, die bereits rechtmäßig erschlossen sind und die ihre Gärten nicht als 
Bauland erschlossen sehen wollten, werden im Entwurf nicht mehr angebunden.  

Diejenigen Eigentümer von bestehender Wohnbebauung, die bereits am „Schwarzen 
Weg“ zwischen Helgenstockstraße und Im Dreieck gebaut haben und diesen als 
Zufahrt und Erschließung nutzen, aber nie rechtmäßig hierüber erschlossen waren, 
werden nun erstmals ordnungsgemäß erschlossen und müssen voraussichtlich 
Erschließungsbeiträge zahlen.  

Für sie entsteht durch die erstmalig rechtmäßige Erschließung zudem die Möglichkeit, 
auf der jeweils nördlichen Grundstückhälfte ein eigenständig über die Udersbergstraße 
erschlossenes Baugrundstück zu bilden, bzw. bei dort schon vorhandener Bebauung 
die jeweils südliche Grundstückshälfte mit bereits Bestandsbebauung erstmals 
rechtmäßig zu erschließen (soweit die Zufahrt bisher nur über den „Schwarzen Weg“ 
möglich war).  

Diese Eigentümer profitieren also stark von der Erschließung bzw. müssen jetzt erstmals 
für eine Erschließung zahlen.  

Alle übrigen erschlossenen Flächen im Gebiet sind Gartenland und 
Landwirtschaftsfläche. Hier ist eine Erschließungsabrechnung angemessen, da durch 
die Umwandlung in Bauland eine Werterhöhung eintritt. 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die nicht für ein 
Neubaugebiet geeignet ist, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
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Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 
 Dass das Erleben von Flora und Fauna Lebensqualität auch für ältere Bewohner 
bedeutet, wird nicht bestritten. Jedoch ist dieses Erlebnis auch im sehr nahe gelegenen 
Rödgener Umland rund um den Stadtteil möglich. 

Je nach genauer Wohnadresse innerhalb Rödgens ist das Umland dabei leichter oder 
genauso nah und gut zu erreichen wie „In der Roos“. Auch bestehen rund um das 
Plangebiet keine direkt angebundenen Wohnanlagen oder Einrichtungen für ältere 
Bürger, welche eine besondere Bedeutung für ältere Bürger von „In der Roos“ 
nahelegen würden. Zudem sind die Grünflächen In der Roos nicht betretbar. Auch lässt 
sich beobachten, dass bereits jetzt das gesamte Rödgener Umland in gleicher Weise 
wie „In der Roos“ zum Spazierengehen genutzt wird. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken, dass zu hohe Kosten für Eigentümer entstehen, wird 
entgegengehalten, dass durch die Neuplanung zum Entwurf nahezu alle bereits 
bebauten Anliegergrundstücke nicht mehr erschlossen werden.  

Die Anwohner, die bereits rechtmäßig erschlossen sind und die ihre Gärten nicht als 
Bauland erschlossen sehen wollten, werden im Entwurf nicht mehr angebunden.  

Diejenigen Eigentümer von bestehender Wohnbebauung, die bereits am „Schwarzen 
Weg“ zwischen Helgenstockstraße und Im Dreieck gebaut haben und diesen als 
Zufahrt und Erschließung nutzen, aber nie rechtmäßig hierüber erschlossen waren, 
werden nun erstmals erschlossen und müssen Erschließungsbeiträge zahlen.  

Für sie entsteht durch die erstmalig rechtmäßige Erschließung zudem die Möglichkeit, 
auf der jeweils nördlichen Grundstückhälfte ein eigenständig über die Udersbergstraße 
erschlossenes Baugrundstück zu bilden, bzw. bei dort schon vorhandener Bebauung 
die jeweils südliche Grundstückshälfte mit bereits Bestandsbebauung erstmals 
rechtmäßig zu erschließen (soweit die Zufahrt bisher nur über den „Schwarzen Weg“ 
möglich war).  

Diese Eigentümer profitieren also stark von der Erschließung bzw. müssen jetzt erstmals 
für eine Erschließung zahlen, die bisher nicht rechtmäßig vorhanden ist. 

Alle übrigen erschlossenen Flächen im Gebiet sind Gartenland und 
Landwirtschaftsfläche. Hier ist eine Erschließungsabrechnung angemessen, da durch 
die Umwandlung in Bauland eine Werterhöhung eintritt. 

 Der Einschätzung, es werde „noch mehr“ Verkehr erzeugt, wird dessen geringer 
und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
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ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Gießen muss durch private Bauherren erfüllt werden. 
Zusätzlich entstehen 8 Stellplätze auf der festgesetzten Stellplatzanlage in der Mitte 
des Plangebietes und weitere Stellplätze im Straßenraum, deren Anzahl abhängig von 
der Straßenplanung nach Feststehen der Leitungs- und Kanalverläufe zwischen 6 und 
10 liegen dürfte - insgesamt also 14 – 18 öffentliche Stellplätze. 

 Der Einschätzung, die Entwicklung Rödgens würde wegen der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im ehemaligen US-Depot stagnieren, wird 
widersprochen. 

Auch im Gebiet des US-Depots selbst entsteht Wohnungsbau in großem Umfang. Ein 
Einfluss durch eine Einrichtung, die über 2 km Wegstrecke vom Ortseingang Rödgens 
an der Kreuzung Helgenstockstraße/ Udersbergstraße entfernt liegt, und die keine 
Auswirkungen auf das Ortsgebiet Rödgens erkennen lässt, ist objektiv nicht zu 
erwarten. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem verweigerten Einverständnis zur Mitfinanzierung der Planung wird entgegen 
gehalten, dass Erschließungsbeiträge für den Straßenbau sowie eine Beteiligung an 
Erschließung und Kosten im Rahmen eines Umlegungsverfahrens gesetzlich geregelte 
Eingriffe in das Privateigentum darstellen, die bereits mehrfach vor dem 
Bundesverfassungsgericht geprüft wurden und dem standhielten. 

Die Einsicht in eine solche Form der Beteiligung an den Kosten für Neuerschließung 
und Neuaufteilung von Baugebieten ist also keine Voraussetzung für die gesetzlich 
festgelegte Verpflichtung der Teilnahme an diesen Verfahren. 

Sofern sich das Eigentum des Anliegers aber auf das Grundstück von Im Hopfengarten 
3 beschränkt, liegt er nicht im Geltungsbereich und nimmt nicht am 
Umlegungsverfahren teil.  

Auch im Fall von Eigentum im Plangebiet hängt die Teilnahme am Umlegungsverfahren 
von den gesetzlichen entsprechenden Bestimmungen zur Umlegung ab und nicht allein 
von dem Umstand, dass sich ein Grundstück im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befindet. 
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  Der Einschätzung, es werde „noch mehr“ Verkehr erzeugt, wird dessen geringer 
Umfang entgegengehalten. 

Nach ständiger Rechtsprechung der Bausenate des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung der Grenze zur Unbeachtlichkeit bei der 
Abwägung wird zusätzlich dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit, durch die Ausführung der Straße als Sackgasse und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einwand wurde berücksichtigt. 

Die bereits von den das Plangebiet umgebenden Straßen (Udersbergstraße, Im 
Hopfengraten) aus erschlossenen und im hinteren Grundstücksbereich nicht bebauten 
und dabei an die bestehenden Wege im Plangebiet angeschlossenen Grundstücke 
werden im Entwurf des Bebauungsplans nicht mehr an die neue Erschließungsstraße 
angeschlossen. Diese den vorhandenen Wohnhäusern zuzuordnenden Gärten werden 
als private Grünflächen festgesetzt. Eine spätere Bebauung ist damit ausgeschlossen 
und Erschließungsbeiträge fallen nicht an. 

Dies betrifft ausdrücklich nicht die beiden Wohnhäuser Udersbergstraße 20 und 22, 
da diese Wohnhäuser bisher nicht ordnungsgemäß über den Weg zwischen 
Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erschlossen waren. Die Erschließung erfolgt 
zukünftig über die neue, hier auf der Trasse des alten Weges verlaufende 
Erschließungsstraße, so dass diese beiden Wohnhäuser vermutlich erstmals wieder 
ordnungsgemäß erschlossen werden und daher wie die neuen Baugrundstücke 
erschließungsbeitragspflichtig würden. Die früher vorhandene Erschließung dieser 
beiden Häuser über die Udersbergstraße wurde in einem Fall durch Errichtung einer 
Stützmauer an der Udersbergstraße und Auffüllung des Grundstücks beseitig (Nr. 22), 
im anderen Fall durch einen die Durchfahrt blockierenden Neubau (Nr. 20 mit dem 
Neubau Nr. 20a). In beiden Fällen wurde durch diese Maßnahmen die 
ordnungsgemäße Erschließung über die Udersbergstraße beseitigt und muss vermutlich 
durch den Anschluss an die neue Erschließungsstraße wieder hergestellt werden. Die 
Behandlung dieser Neuerschließung abliegt aber dem Tiefbauamt und ist nicht 
Gegenstand der Abwägung. Die Udersbergstr. 26 wird ordnungsgemäß über das 
Grundstück der Nr. 24 erschlossen. 

 Dem Vorschlag wurde nicht gefolgt. 

Eine Erschließung der Gärten hätte eine mit Rechtskraft des Bebauungsplans 
eintretende Erschließungsbeitragspflicht bedeutet, unabhängig von dem aktuellen 
Willen zur Bebauung. 

  Dem Vorschlag wurde zum Entwurf des Bebauungsplans gefolgt. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Vorschlag wurde mit der Neuplanung zum Entwurf des Bebauungsplans 
gefolgt, indem der Garten der Udersbergstraße 18 nicht an eine neue Erschließung 
angebunden wird und als private Grünfläche festgesetzt wird. 

Das Grundstück Udersbergstraße 18 wird somit nicht für zusätzliche Wohnbebauung 
beplant und daher im Sinne der Anregung „aus der Planung herausgenommen“. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Vorschlag wurde mit der Neuplanung zum Entwurf des Bebauungsplans 
gefolgt, indem der Garten der Udersbergstraße 18 nicht an eine neue Erschließung 
angebunden wird und als private Grünfläche festgesetzt wird. 

Das Grundstück Udersbergstraße 18 wird somit nicht für zusätzliche Wohnbebauung 
beplant und daher im Sinne der Anregung „aus der Planung herausgenommen“. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Das Ansinnen des Schreibens wurde berücksichtigt. Die bereits von der 
Udersbergstraße aus erschlossenen und im hinteren Grundstücksbereich unbebauten 
Grundstücke werden im Entwurf des Bebauungsplans nicht mehr erschlossen und als 
private Grünflächen festgesetzt. Eine spätere Bebauung ist damit ausgeschlossen. 
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  Dem Vorschlag der Herausnahme aller Nachbarn aus der Planung kann nicht 
gefolgt werden, da diese in zwei Fällen bisher nicht ordnungsgemäß erschlossen sind. 

Die bereits von den das Plangebiet umgebenden Straßen (Udersbergstraße, Im 
Hopfengraten) aus erschlossenen und im hinteren Grundstücksbereich nicht bebauten 
und dabei an die bestehenden Wege im Plangebiet angeschlossenen Grundstücke 
werden im Entwurf des Bebauungsplans nicht mehr an die neue Erschließungsstraße 
angeschlossen. Diese den vorhandenen Wohnhäusern zuzuordnenden Gärten werden 
als private Grünflächen festgesetzt. Eine spätere Bebauung ist damit ausgeschlossen. 

Dies betrifft ausdrücklich nicht die beiden Wohnhäuser Udersbergstraße 20 und 22, 
da diese Wohnhäuser bisher nicht ordnungsgemäß über den Weg zwischen 
Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erschlossen sind. Die Erschließung erfolgt 
zukünftig über die neue, hier auf der Trasse des alten Weges verlaufende 
Erschließungsstraße, so dass diese beiden Wohnhäuser erstmals ordnungsgemäß 
erschlossen werden. Die früher vorhandene Erschließung dieser beiden Häuser über 
die Udersbergstraße wurde in einem Fall durch Errichtung einer Stützmauer an der 
Udersbergstraße und Auffüllung des Grundstücks beseitig (Nr. 22), im anderen Fall 
durch einen die Durchfahrt blockierenden Neubau (Nr. 20 mit dem Neubau Nr. 20a). 
In beiden Fällen wurde durch diese Maßnahmen die ordnungsgemäße Erschließung 
über die Udersbergstraße beseitigt und muss durch den Anschluss an die neue 
Erschließungsstraße wieder hergestellt werden. Die Udersbergstr. 26 wird 
ordnungsgemäß über das Grundstück der Nr. 24 erschlossen. 

 

 
  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  65 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Uwe Dönges-Hahn, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Siehe nächste Seite 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Anwohner*innen und 
Eigentümer*innen, da Planungsziele verfolgt werden können, die Einzelinteressen 
entgegen stehen. Die Schaffung von Wohnbauland ist ein solches Ziel, so dass das 
fehlende Einverständnis mit der Einbeziehung in die Planung hier nicht berücksichtigt 
werden kann. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Das Grundstück mit den Gebäuden Im Dreieck 5 und Im Dreieck 5 a wird in das 
Plangebiet einbezogen, da beide Gebäude in Nachbarschaft zu einem künftigen 
Neubaugebiet „In der Roos“ planungsrechtlich gesichert werden sollen und die weitere 
Bebauung im Einklang mit dem geplanten Neubaugebiet planungsrechtlich geregelt 
werden soll. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 
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 Die Bewertung von „In der Roos“ als „unersetzbare Ruhezone“ Rödgens wird vom 
Magistrat nicht geteilt. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Erholungsraum wird allein schon durch fehlende 
Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts des sehr nahe 
gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im 
Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum 
Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des Gebietes zum 
Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die 
Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer 
und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das 
Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und 
Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und 
Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. 
Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass 
vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite 
der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 
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 Die Einschätzung, das Aufbringen von „Anliegerkosten“ würde Anlieger existenziell 
bedrohen, wird vom Magistrat nicht geteilt.   

Im zur Offenlage überarbeiteten Planentwurf werden nur noch diejenigen Anlieger 
erschlossen, deren Grundstücke Grünland oder Landwirtschaftsflächen sind oder die 
bisher nicht ordnungsgemäß erschlossen sind. Dabei wurde den Bedenken zahlreicher 
Bürger gegen eine ungewünschte Erschließung ihrer Wohnhausgärten gefolgt, indem 
diejenigen Anlieger, deren Grundstücke bereits mit Wohnbebauung bebaut und die 
bereits rechtmäßig erschlossen sind, nicht zusätzlich erschlossen werden, um aus 
Teilen dieser Grundstücksflächen (zumeist Gärten) neue Baugrundstücke zu bilden. 
Stattdessen werden diese Flächen als private Grünflächen festgesetzt. Somit werden 
nur noch zwei Anlieger der Udersbergstraße erschlossen, deren Wohnhäuser bisher 
nicht ordnungsgemäß erschlossen sind, da sie nur über den „Schwarzen Weg“ 
zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erreicht werden können.  

 Der Einschätzung, es würde Eigentümern Land verloren gehen, die damit ihre 
Existenzgrundlage verlieren, wird zurückgewiesen. 

Der einzige Eigentümer, der auf den Grundstücken „In der Roos“ wirtschaftlich tätig ist, 
ist der Landwirt, der die genehmigte Nutzung einer Gerätehalle fortsetzen kann, da 
diese das zukünftige Wohnen nicht stört. Auch die Abstellnutzung im Freien auf dessen 
Grundstücken ist mit dem Wohnen verträglich. Somit besteht für ihn die Option, diese 
Nutzung weiter zu betreiben. Der hinzunehmende Flächenabzug für die zukünftige 
Erschließung und der Wertausgleich für die Aufwertung des Grundstücks kann für den 
im Nebenerwerb laufenden Betrieb mit 70 ha bewirtschafteter Fläche angesichts der 
geringen Größe der für die Erschließung abzuziehenden Fläche nicht als 
existenzgefährdend gewertet werden. 

 Der Einschätzung, es werde für die Dorfmitte ein „noch stärkeres“ 
Verkehrsaufkommen erzeugt, wird die Ableitung des entstehenden Verkehrs auf die 
Ortsdurchfahrt über die als Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße und 
der geringe und kaum abwägungsrelevanter Umfang des Verkehrs entgegengehalten. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
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geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen.  

 Den Bedenken, der Weg in den Kindergarten könnte für manche Kinder durch die 
Erschließung und Bebauung gefährlich/er werden, wird nicht gefolgt. 

Die Kinder können das Plangebiet nach wie vor durchqueren, da nahezu alle 
vorhandenen Zugänge zum Gebiet für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben, und 
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da sich Fußgänger sowohl auf den geplanten reinen Fuß- und Radwegen als auch auf 
der als verkehrsberuhigter Bereich geplanten Erschließungsstraße sicher bewegen 
können. Auch ist die Ausgestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches als Spielstraße 
vorgesehen, um das Spielen auf der Straße zu ermöglichen. Dadurch würde das 
Spielen auf der Straße sogar sicherer möglich sein als bei heutigen Zustand. Eine 
stärkere soziale Kontrolle durch die neue Wohnbebauung würde Kindern auf ihrem 
Weg zum Kindergarten zusätzlich zugutekommen. 

 Den Bedenken zu den anfallenden Erschließungskosten für alle Anwohner wurde 
gefolgt, indem die Planung zum Entwurf so geändert wurde, dass die Erschließung von 
Anwohnergärten hinter bestehenden Wohnhäusern ausgeschlossen wurde.  

Damit werden nur noch Landwirtschaftsfläche und eigenständiges Gartenland ohne 
Wohnhäuser als Wohnbauland erschlossen. Zudem werden in zwei Fällen bisher nicht 
ordnungsgemäß erschlossene Wohnhäuser erstmalig erschlossen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Befürchtung der Zunahme von Feuchtschäden wird nicht geteilt. 

Die Oberflächenentwässerung der Grundstücke erfolgt über eine neu angelegte 
Kanalisation in der neuen Erschließungsstraße, die mittels eines großen Rückstaukanals 
ausreichend Rückhaltekapazitäten für anfallendes Regenwasser bietet, dass dann 
geregelt und mit Verzögerung über die vorhandene Kanalisation in der 
Helgenstockstraße abgeleitet werden soll. Hier am Anschluss an die Helgenstockstraße 
befindet sich auch der tiefste Punkt des Geländes. Die Udersbergstraße und die dortige 
Kanalisation sind also nicht betroffen. Durch die Ableitung von im Gebiet anfallendem 
Regenwasser über die neue Kanalisation wird sogar Regenwasser aufgefangen und 
abgeleitet, das derzeit vor Ort versickert und damit den Grundwasserspiegel auch im 
Bereich der tiefer gelegenen Udersbergstraße ansteigen lässt.  
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe Seite 4 und 10 des Anwaltsschreibens 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Eine Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten durch die nun vorgenommene 
Festsetzung als private Grünfläche liegt nicht vor, da der Grundstücksteil (bis 2016 das 
eigenständige Grundstück) außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
RÖ 2 „Hopfengarten“ liegt und eine Bebaubarkeit im unbeplanten Innenbereich nach 
§ 34 BauGB für die Fläche nicht gegeben ist. 

Da auch die als private Grünflächen festgesetzten Grundstückteile der Nachbarn an 
der Straße „Am Hopfengarten“ außerhalb des genannten B-Plans liegen, liegt bei 
diesen die gleiche Situation vor, so dass hier eine Gleichbehandlung der Anlieger der 
Straße „Am Hopfengarten“ erfolgt. 

Da für die außerhalb des Bebauungsplans „Hopfengarten“ und außerhalb des 
Bebauungszusammenhangs liegende Gartenfläche zuvor also auch kein Baurecht nach 
§ 34 bestand (fehlende Prägung durch rückwärtig bereits vorhandene Hauptgebäude), 
und da der Einbeziehung in die Neuerschließung von Wohnbaufläche auf dem 
ehemaligen Gartengrundstück mit diesem Schreiben widersprochen wurde, findet ein 
Entzug von Nutzungsmöglichkeiten durch die Festsetzung einer privaten Grünfläche 
nicht statt. 

Die Festsetzung der privaten Grünflächen dient sowohl dem gewünschten Erhalt der 
Gärten als auch gleichzeitig der Verminderung der Auswirkungen der Neubebauung 
auf die Durchgrünungsfunktion von „In der Roos“ als „Grüne Lunge“ Rödgens. Dem 
gleichen Ziel dient beispielsweise auch die Festsetzung von 40 % gärtnerisch zu 
begrünendem Grundstücksanteil für die neuen Baugrundstücke. 
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  Der Aussage wird entgegengehalten, dass der Bebauungsplanentwurf keine 
verbindlichen Festsetzungen für neue Grundstücksgrenzen trifft. Eine privatrechtliche 
Neuordnung bleibt weiterhin und planungsrechtlich unbeeinflusst möglich. 
 
Eine Bebauung der rückwärtigen Grundstückslagen entlang der Straße Im Hopfengarten 
ist jedoch ohne Bebauungsplan, d.h. auf Grundlage des § 34 BauGB ausgeschlossen, 
da es an einer prägend vorhandenen rückwärtigen Bebauung mit Hauptgebäuden fehlt. 
Nach umfassender Variantendiskussion wurde dem Planentwurf ein städtebauliches 
Konzept ohne die noch in den genannten Varianten enthaltenen Bebauungsoptionen 
rückwärtiger Gartenbereiche von bereits bebauten Anliegergrundstücken zu Grunde 
gelegt. 
 
Somit entstehen auch wesentlich weniger neue Wohneinheiten. 
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  Dem dargestellten Wunsch des Anwohners Dr. Linnemann, nicht in die Planung 
einbezogen zu werden, wird zwar nicht entsprochen. Es wird aber der gewünschten 
Erhaltung seines (seit 2016 mit dem Hausgrundstück vereinigten) Gartengrundstücks 
als ein dem Wohnhaus zugeordneter Hausgarten entsprochen und die Fläche des 
ehemaligen Gartengrundstücks entsprechend als private Grünfläche festgesetzt. Eine 
nicht gewünschte Erschließung als Bauland wird hiermit ausgeschlossen und die 
Gartennutzung gesichert. 

Aufgrund des in der frühzeitigen Beteiligung 2015 von zahlreichen Anwohnern 
geäußerten Unwillens zur Erschließung von Privatgärten als Wohnbauland und dem 
mehrfach geäußerten Willen zur Erhaltung der Gärten wurde der Entwurf überarbeitet 
und eine Erschließungslösung gefunden, bei der nur noch Landwirtschaftsfläche und 
eigenständiges Gartenland ohne Wohnhäuser als Wohnbauland erschlossen werden. 
Eine Ausnahme bilden zwei Fälle bisher nicht ordnungsgemäß erschlossener 
Wohnhäuser, die auf hinteren Grundstücksteilen an der Udersbergstraße liegen und 
nun erstmalig ordnungsgemäß erschlossen werden. 

Da Dr. Linnemanns Gartengrundstück 2016 mit dem Hausgrundstück vereinigt wurde, 
fällt auch die Fläche des ehemals selbständigen Gartengrundstücks nun unter 
diejenigen Grundstücksteile, die nicht mehr als Wohnbauland erschlossen werden. 

Die Festsetzung der privaten Grünflächen entspricht dem hier erwähnten öffentlichen 
Interesse am Erhalt ökologischer Strukturen bezüglich der vorhandenen privaten 
Gartenflächen im Plangebiet, die nicht in die Flächen zur Schaffung neuen Baulandes 
einbezogen werden. 

In Abwägung der öffentlichen gegen die privaten Belange wird die Fläche des 
ehemals selbständigen Gartengrundstücks somit als private Grünfläche festgesetzt. 
 
So dienen sie sowohl dem Erhalt der ökologischen Strukturen in den Privatgärten, die 
hier im Schreiben beschrieben werden, als auch der Verminderung der Auswirkungen 
der Neubebauung auf die Durchgrünungsfunktion von „In der Roos“ für den Ort als 
stark empfundene „Grüne Lunge“ Rödgens. Dem gleichen Ziel dient die Festsetzung 
von 40 % gärtnerisch zu begrünendem Grundstücksanteil für die neuen 
Baugrundstücke. Eine Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten durch die nun 
vorgenommene Festsetzung als private Grünfläche liegt nicht vor (siehe Punkt ), da 
für die außerhalb des Bebauungszusammenhangs der Nachbarhäuser liegende 
Gartenfläche zuvor kein Baurecht nach § 34 bestand, und da der Einbeziehung in die 
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Neuerschließung von Wohnbaufläche auf dem ehemaligen Gartengrundstück mit 
diesem Schreiben widersprochen wurde. 

  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  84 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Daniela Naujocks, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Frage nach dem Grund der nun verfolgten Innenentwicklung wird entgegen 
gehalten, dass gem. § 1 (5) Satz 3 BauGB seit der Gesetzesnovellierung in 2013 
mittlerweile die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen soll.   

Diese Vorgabe bestand zum Zeitpunkt der Entstehung der genannten Wohngebiete 
noch nicht, sondern wurde erst später in das Baugesetzbuch aufgenommen, als die 
negativen Auswirkungen der auf immer weiteren Ausweisungen von neuen 
Baugebieten im Außenbereich beruhende Siedlungsentwicklung durch Landschafts- und 
Bodenverbrauch deutlich wurden. 

 Die Einschätzung, „In der Roos“ diene als „grüne Lunge“ im Ort für Kinder und 
ältere Menschen, da diese die Rödgen umgebende Landschaft nicht mehr oder noch 
nicht nutzen könnten, wird nicht geteilt.  

Die Erreichbarkeit von „In der Roos“ für ältere Menschen hängt von deren 
individuellem Wohnort ab, nicht von der Zentralität. Da sich im direkten Umfeld von 
„In der Roos“ keine speziell für ältere Menschen vorgesehenen Einrichtungen befinden 
(mit Ausnahme einer privaten Pflegeeinrichtung im Hopfengarten, die aber ebenso nah 
am Zugang zum östlichen Umland am historischen Wasserbehälter liegt wie am 
Zugang zu „In der Roos“), und da keine betretbaren Freiflächen, sondern nur 
Asphaltwege vorhanden sind, sind keine besonderen Vorzüge von „In der Roos“ 
gegenüber dem Umland für die Erholung für ältere Anwohner zu erkennen. 

Kinder können zukünftig von der Anlage des verkehrsberuhigten Bereiches sogar 
profitieren, da dieser auch als Spielstraße ausgebaut werden soll. Spielen und 
Fahrradfahren für Kinder ist hier ebenso möglich wie auf den Asphaltwegen „In der 
Roos“. 

 Der Ausführung zu bioklimatischen Auswirkungen wird nicht gefolgt.  

Der Bebauungsplanbereich stellt zwar einen bioklimatischen Ausgleichsraum dar, denn 
es handelt sich um eine Kaltluft liefernde Fläche, die dazu beiträgt, dass die 
Frischluftströmung vom Bergwald herunter die Bebauung durchdringt. Da das 
umliegende Siedlungsgebiet aber nicht bzw. nur gering bioklimatisch belastet ist, von 
daher keine Ausgleichswirkung benötigt, und da die geplante Baufläche zudem relativ 
klein ist, wird der Fläche trotz der hohen Kaltluftlieferungsfunktion nur eine geringe 

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  85 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Daniela Naujocks, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

bioklimatische Bedeutung zugemessen. Um die Kalt- und Frischluftzuführung trotzdem 
nutzen zu können, wird aus stadtklimatischer Sicht eine nicht zu hohe, lockere 
Bebauung mit geringer Versiegelungsrate vorgesehen. Dies wird durch die Planung 
umgesetzt. 

Die klimatischen Funktionen haben keine direkte Beziehung zur Erholungs-, Spiel- und 
Lärmsituation. Zum Verlust von Erholungs- und Spielfläche vgl. Behandlung zu Punkt 2. 
Da das Neubaugebiet klein ist und nur locker bebaut wird, ist eine relevante 
Lärmbelastung der Anwohner ausgeschlossen. 

 Der Einschätzung wird nicht gefolgt. 

Die letztmalige Initiative zur Umsetzung eines Bebauungsplans datiert aus dem Jahr 
2000. In der Zwischenzeit haben sich nicht nur die Eigentumsverhältnisse und somit 
auch zum Teil die Interessenlagen bezüglich des Baugebietes geändert, sondern auch 
gesetzliche Vorgaben zur städtebaulichen Entwicklung von unbebauten Innenbereichen 
(z.B. § 1 (5) Satz 3 BauGB zum Vorrang der Innenentwicklung). Ein Neustart der 
Initiative zur Bebauung des Areals ist also durchaus begründet. 

 Der Einschätzung, es werde zusätzlich hohes Verkehrsaufkommen erzeugt, wird 
dessen geringer und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 
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Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 Der Einschätzung, die Entwicklung Rödgens würde wegen der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im ehemaligen US-Depot stagnieren, wird 
widersprochen. 

Auch im Gebiet des US-Depots selbst entsteht Wohnungsbau in großem Umfang. Ein 
Einfluss durch eine Einrichtung, die über 2 km Wegstrecke vom Ortseingang Rödgens 
an der Kreuzung Helgenstockstraße/ Udersbergstraße entfernt liegt, und die keine 
Auswirkungen auf das Ortsgebiet Rödgens erkennen lässt, ist nicht festzustellen. 

 Die Forderung einer „Neuausrichtung“ ist inhaltlich unklar. Die Entwicklung erfolgt 
derzeit nach den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes von 2000, 
der für den Bereich „In der Roos“ „Wohnbaufläche (Bestand“) darstellt. Eine davon 
abweichende Entwicklung für „In der Roos“ wird daher abgelehnt.  
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Einschätzung, die Infrastruktur in Rödgen würde außer Acht gelassen und Rödgen 
würde „zubetoniert“, wird nicht geteilt. 

Rödgen ist mit öffentlicher Infrastruktur wie Kindergarten- und Schulplätzen, Bürgerhaus 
oder einer Busverbindung im engen Takt mit Gießen gut versorgt. Der Wegfall von 
Infrastruktur im Sinne von Lebensmittelläden oder Bankfilialen ist auf privatwirtschaftliche 
Entscheidungen und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie die zunehmende 
Mobilität per PKW oder die Digitalisierung zurückzuführen, die zur Konzentration der 
Lebensmittelversorgung in Supermärkten mit großem Einzugsbereich und zur Schließung 
von Bankfilialen führen. 

Die Ansiedlung zusätzlicher Anwohner in Rödgen schafft durch mehr Einwohner 
zumindest die grundlegende Möglichkeit, dass Mindestanforderungen an eine 
Einwohnerzahl, die ein Überleben privater Dienstleister und Einzelhändler ermöglichen 
würde, besser erfüllbar werden. Die dadurch nötige Bebauung wird im Bereich „In der 
Roos“ auf eine eingeschossige Bebauung mit einer GRZ von 0,35 beschränkt, was den 
Vorwurf eines „Zubetonierens“ unberechtigt erscheinen lässt, denn dies liegt weit 
unterhalb der gem. Baunutzungsverordnung möglichen Bebauungsdichte. Zudem wird 
hierüber auch keine Investoren-Planung, sondern die Gebietsentwicklung durch die 
klassischen „Häuslebauer“ unterstützt. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die geringe Größe Rödgens, die dadurch hervorragende Erreichbarkeit des 
Umlandes zur Erholung und die vorherrschende Wohnbebauung mit Privatgärten 
rechtfertigen die zusätzliche Anlage von Park- und Grünflächen im Rahmen eines 
kleinen Wohngebietes wie „In der Roos“ nicht. Dies wird für „In der Roos“ abgelehnt. 

Im Rahmen späterer und größerer Ortserweiterungen ist dieses aber sicherlich 
anzustreben. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, es werde starker Verkehr erzeugt, wird dessen geringer und 
kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ute Freund, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 
  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  91 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung  
der Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken bezüglich eines zukünftigen PKW-Verkehrs wird dessen geringer 
und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung  
der Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB. 
Wolfgang Freund, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Birgit Müller und Unterzeichnerliste, Stellungnahme v. 09.07.2014 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, ein Baugebiet für Rödgen lasse sich an anderer Stelle besser 
vorantreiben, wird widersprochen. Die Bebauung findet mit „In der Roos“ im 
Innenbereich statt, um § 1(5) Satz 3 BauGB folgend den Natur- und 
Landschaftsverbrauch im Umland zu begrenzen. Andere vergleichbare Standorte 
innerhalb der Rödgener Ortslage gibt es nicht (mehr). 

Die Bebauung der innerörtlichen Fläche „In der Roos“ findet statt, da der § 1(5) Satz 3 
Baugesetzbuch/BauGB gebietet, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Das soll gerade die Zerstörung von 
Natur und Landschaft begrenzen, die mit einem Baugebiet am Ortsrand „auf der 
grünen Wiese“ einhergehen würde. Als innerörtliche Freifläche ist „In der Roos“, das 
bereits seit 2000 im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche (Bestand)“ 
ausgewiesen ist, für eine Bebauung also sowohl wegen § 1(5) Satz 3 BauGB, als auch 
dem Gebot der Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 
(2) BauGB) folgend, vorrangig heranzuziehen. Da im unmittelbaren Umland des 
Stadtteils Rödgen ausschließlich grüne Freiflächen bestehen, wäre jede andere Fläche 
in gleichem Maße mit dem Verbrauch von Grünland verbunden. Aufgrund der 
wachsenden Bevölkerung ist aber die Schaffung zusätzlichen Wohnraums vonnöten 
und auch Planungsziel. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Auch die bioklimatischen Auswirkungen einer Bebauung der relativ kleinen Fläche 
halten sich im vertretbaren Rahmen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungsdichte (statt GRZ 0,40 nur 
0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Birgit Müller und Unterzeichnerliste, Stellungnahme v. 09.07.2014 
________________________________________________________ 

Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 
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 Blatt 1 von 3 der Unterzeichnerliste 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Regina Gerth, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken bezüglich eines zukünftigen PKW-Verkehrs auf der Udersbergstraße 
wird entgegengehalten, dass diese durch die zum Entwurf neu geplante Erschließung 
des Baugebietes nicht mehr von dem durch das neue Baugebiet ausgelösten Verkehr 
tangiert wird. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die als 
Wohnsammelstraße ausgebaute Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten 
Fahrzeugbewegungen sehr gut aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche 
einschließlich der oberen Udersbergstraße wird durch dieses zum Entwurf geänderte 
Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung zugrunde lag, 
überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

 Der Forderung, „In der Roos“ müsse für „Tier und Natur“ erhalten werden, wird 
widersprochen. Die Bebauung findet gerade deswegen hier statt, um § 1(5) Satz 3 
BauGB folgend den Natur- und Landschaftsverbrauch im Umland zu begrenzen. 

Die Bebauung der innerörtlichen Fläche „In der Roos“ findet statt, da der § 1(5) Satz 3 
BauGB gebietet, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll. Das soll gerade die Zerstörung von Natur und 
Landschaft begrenzen, die mit einem Baugebiet am Ortsrand „auf der grünen Wiese“ 
einhergehen würde. Als innerörtliche Freifläche ist „In der Roos“, das bereits seit 2000 
im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche (Bestand)“ ausgewiesen ist, für eine Be-
bauung also sowohl wegen § 1(5) Satz 3 BauGB, als auch dem Gebot der 
Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 (2) BauGB) fol-
gend, vorrangig heranzuziehen. Da im unmittelbaren Umland des Stadtteils Rödgen 
ausschließlich grüne Freiflächen bestehen, wäre jede andere Fläche in gleichem Maße 
mit dem Verbrauch von Grünland verbunden. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung 
ist aber die Schaffung zusätzlichen Wohnraums vonnöten und auch Planungsziel. Da 
die „schöne Grünfläche“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Auch die bioklimatischen Auswirkungen einer Bebauung der relativ kleinen Fläche 
halten sich im vertretbaren Rahmen. 
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Regina Gerth, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Christiane Habricht, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die im Sinne eines 
lebenswichtigen Organs unverzichtbar ist, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Population des Ameisenbläulings eine 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vorliegt, ist das Heranziehen von „In der 
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Roos“ einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch 
vorzuziehen. 

 Den Bedenken bezüglich eines erhöhten Verkehrsaufkommens wird dessen 
geringer und kaum abwägungsrelevanter Umfang entgegengehalten 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
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________________________________________________________ 

Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Befürchtung, eventuelle „Anliegergebühren“ könnten Mieterhöhungen zur Folge 
haben, wird nicht geteilt.  

Durch den zur Entwurfsoffenlage geänderten Entwurf wurde die Erschließung so 
geändert, dass nur neue und bisher nicht erschlossene Baugrundstücke erschlossen 
werden. Nur hier fallen Erschließungskosten an, die hier vermutlich gemeint sind. Eine 
Beeinflussung bestehender Mietverhältnisse in Rödgen ist daher nicht zu erwarten. 

 Der Anregung wird zugestimmt, sie ist jedoch nicht planungsrechtlich relevant und 
vom Magistrat durchzusetzen.  

Die genannten Versorgungseinrichtungen und Läden sind im geplanten allgemeinen 
Wohngebiet planungsrechtlich zulässig. Die Ansiedlung solcher Betriebe erfolgt jedoch 
nicht durch städtische Anordnung oder Finanzierung, sondern ist immer eine 
privatwirtschaftliche Entscheidung. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sind 
gegeben, erzwungen werden kann die Ansiedlung aber nicht. 

Mit zusätzlichen Einwohnern werden aber die Voraussetzungen für die Ansiedlung 
solcher Betriebe verbessert. 

 Der Aussage, das Gebiet werde für Anwohner mit Kindern „zerstört“, wird 
widersprochen.  

Die Nutzbarkeit von „In der Roos“ für Kinder ist derzeit eingeschränkt, da alle Flächen 
eingezäunt sind und nicht betreten werden können/ dürfen. Spielplätze sind im Gebiet 
„In der Roos“ nicht vorhanden, und die mangelnde soziale Kontrolle sowie 
landwirtschaftlicher Verkehr machen das Areal nicht unbedingt zu einer sicheren 
Umgebung für spielende Kinder. 

Mit der neuen Wohnbebauung und der verkehrsberuhigten Erschließung, die als 
Spielstraße ausgebaut werden soll, ist Spielen und Fahrradfahren für Kinder hier 
ebenso möglich wie auf den Asphaltwegen „In der Roos“. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Anwohner und 
Eigentümer, da öffentliche Planungsziele verfolgt werden können, die privaten 
Einzelinteressen entgegen stehen. Die Schaffung von Wohnbauland ist ein solches Ziel, 
so dass das fehlende Einverständnis mit einer Einbeziehung in die Planung hier nicht 
berücksichtigt werden kann. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Das Grundstück mit den Gebäuden Im Dreieck 5 und Im Dreieck 5 a wird in das 
Plangebiet einbezogen, da beide Gebäude in Nachbarschaft zu einem künftigen 
Neubaugebiet „In der Roos“ planungsrechtlich gesichert werden sollen und die weitere 
Bebauung im Einklang mit dem geplanten Neubaugebiet planungsrechtlich geregelt 
werden soll. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 
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 Die Bewertung von „In der Roos“ als „unersetzbare Ruhezone“ Rödgens trifft nicht 
zu und wird abgelehnt. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Erholungsraum wird allein schon durch fehlende 
Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts des sehr nahe 
gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im 
Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum 
Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des Gebietes zum 
Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die 
Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer 
und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das 
Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und 
Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und 
Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. 
Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass 
vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite 
der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 
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 Die Einschätzung, das Aufbringen von „Anliegerkosten“ würde Anlieger existenziell 
bedrohen, wird zurückgewiesen.   

Im zur 1. Und 2. Offenlage erarbeiteten Planentwurfs werden nur noch diejenigen 
Anlieger erschlossen, deren Grundstücke Grünland oder Landwirtschaftsflächen sind 
oder die bisher nicht ordnungsgemäß erschlossen sind. Dabei wurde den Bedenken 
zahlreicher Bürger gegen eine ungewünschte Erschließung ihrer Wohnhausgärten 
gefolgt, indem diejenigen Anlieger, deren Grundstücke bereits mit Wohnbebauung 
bebaut und die bereits rechtmäßig erschlossen sind, nicht zusätzlich erschlossen 
werden, um aus Teilen dieser Grundstücksflächen (zumeist Gärten) neue 
Baugrundstücke zu bilden. Stattdessen werden diese Flächen als private Grünflächen 
festgesetzt. Somit werden nur noch zwei Anlieger der Udersbergstraße erschlossen, 
deren Wohnhäuser bisher nicht ordnungsgemäß erschlossen sind, da sie nur über den 
„Schwarzen Weg“ zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erreicht werden 
können. Da bei diesen Grundstücken zusätzlich eine Teilung mit dann jeweils zwei 
separat erschlossenen Grundstücke möglich ist, besteht ein, neben der bisher nicht 
ordnungsgemäßen Erschließung, zusätzlicher Grund, diese in die Neuerschließung 
einzubeziehen. Diesen beiden Anliegern ist die Beteiligung an Erschließungskosten 
gemäß Erschließungsbeitragssatzung der Stadt zuzumuten. 

 Der Einschätzung, es würde Eigentümern Land verloren gehen, die damit ihre 
Existenzgrundlage verlieren, wird zurückgewiesen. 

Der einzige Eigentümer, der auf den Grundstücken „In der Roos“ wirtschaftlich tätig ist, 
ist der Landwirt, der die genehmigte Nutzung einer Gerätehalle fortsetzen kann, da 
diese das zukünftige Wohnen nicht stört. Auch die Abstellnutzung im Freien auf dessen 
Grundstücken ist mit dem Wohnen verträglich. Somit besteht für ihn die Option, diese 
Nutzung weiter zu betreiben. Der hinzunehmende Flächenabzug für die zukünftige 
Erschließung und der Wertausgleich für die Aufwertung des Grundstücks kann für den 
im Nebenerwerb laufenden Betrieb mit 70 ha bewirtschafteter Fläche angesichts der 
geringen Größe der für die Erschließung abzuziehenden Fläche nicht als 
existenzgefährdend gewertet werden. 

 Der Einschätzung, es werde für die Dorfmitte ein „noch stärkeres“ 
Verkehrsaufkommen erzeugt, wird die Ableitung des entstehenden Verkehrs auf die 
Ortsdurchfahrt über die als Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße und 
der geringe und kaum abwägungsrelevanter Umfang des Verkehrs entgegengehalten. 
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Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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 Den Bedenken zu den anfallenden Erschließungskosten für alle Anwohner wurde 
gefolgt, indem die Planung zum Entwurf so geändert wurde, dass die Erschließung von 
Anwohnergärten hinter bestehenden Wohnhäusern ausgeschlossen wurde.  

Damit werden nur noch bisherige Landwirtschaftsfläche und eigenständiges 
Gartenland ohne Wohnhäuser als Wohnbauland neu erschlossen. Zudem wird in zwei 
Fällen bisher nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohnhäuser die Erschließung 
ordnungsgemäß hergestellt. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „schützenswerte Ruhezone“ Rödgens trifft 
nicht zu und wird abgelehnt. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Erholungsraum wird allein schon durch fehlende 
Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts des sehr nahe 
gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im 
Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum 
Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des Gebietes zum 
Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die 
Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer 
und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das 
Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und 
Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und 
Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. 
Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass 
vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite 
der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 
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 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

 Die Einschätzung, das „Zustandekommen des Baugebietes“ würde Anlieger 
existenziell bedrohen, wird zurückgewiesen.   

Im zur Offenlage erarbeiteten Planentwurf werden nur noch diejenigen Anlieger 
erschlossen, deren Grundstücke Grünland oder Landwirtschaftsflächen sind oder die 
bisher nicht ordnungsgemäß erschlossen sind. Dabei wurde den Bedenken zahlreicher 
Bürger gegen eine ungewünschte Erschließung ihrer Wohnhausgärten gefolgt, indem 
diejenigen Anlieger, deren Grundstücke bereits mit Wohnbebauung bebaut und die 
bereits rechtmäßig erschlossen sind, nicht zusätzlich erschlossen werden, um aus 
Teilen dieser Grundstücksflächen (zumeist Gärten) neue Baugrundstücke zu bilden. 
Stattdessen werden diese Flächen als private Grünflächen festgesetzt. Somit werden 
nur noch zwei Anlieger der Udersbergstraße erschlossen, deren Wohnhäuser bisher 
nicht ordnungsgemäß erschlossen sind, da sie nur über den „Schwarzen Weg“ 
zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erreicht werden können. Da bei diesen 
Grundstücken zusätzlich eine Teilung mit dann jeweils zwei separat erschlossenen 
Grundstücke möglich ist, besteht ein, neben der bisher nicht ordnungsgemäßen 
Erschließung, zusätzlicher Grund, diese in die Neuerschließung einzubeziehen. Diesen 
beiden Anliegern ist die Beteiligung an Erschließungskosten gemäß 
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt zuzumuten. Der einzige Eigentümer, der auf 
den Grundstücken „In der Roos“ wirtschaftlich tätig ist, ist der Landwirt, der die 
genehmigte Nutzung einer Gerätehalle fortsetzen kann, da diese das zukünftige 
Wohnen nicht stört. Auch die Abstellnutzung im Freien auf dessen Grundstücken ist mit 
dem Wohnen verträglich. Somit besteht für ihn die Option, diese Nutzung weiter zu 
betreiben. Der hinzunehmende Flächenabzug für die zukünftige Erschließung und der 
Wertausgleich für die Aufwertung des Grundstücks kann für den im Nebenerwerb 
laufenden Betrieb mit 70 ha bewirtschafteter Fläche angesichts der geringen Größe 
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der für die Erschließung abzuziehenden Fläche nicht als existenzgefährdend gewertet 
werden. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einwand, dass keine ausreichende Stellplatzzahl geschaffen wird, wird 
zurückgewiesen. 

Die mögliche Stellplatzanzahl auf den Grundstücken wird durch die Festsetzung, dass 
entgegen der Stellplatzsatzung ein weiterer Stellplatz, direkt von der Straße aus 
anfahrbar, eingerichtet werden darf, sofern dieser 3 m Abstand zu der ersten Zufahrt 
zum Grundstück einhält, erhöht. Dadurch werden bei Einfamilienhäusern und 
Doppelhaushälften mit Garage/ Carport und deren Zufahrt 3 statt nur 2 Stellplätze pro 
Grundstück möglich. Zusätzlich ist im Entwurf zum Bebauungsplan eine 
Stellplatzanlage mit 8 Stellplätzen planungsrechtlich gesichert, und weitere 8 bis 12 
Stellplätze können nach Feststehen der genauen Grundstückszufahrten im Straßenraum 
untergebracht werden. Damit sind ausreichende und, angesichts nicht zu erwartender 
Maximalausnutzung der zugelassenen zwei Wohnungen pro Grundstück, sogar weit 
über die Anforderungen der Stellplatzsatzung hinausgehende Stellplatzzahlen 
vorgesehen. 

 Der Frage nach der Einbeziehung der des Grundstücks 80/4 wird entgegen 
gehalten, dass diese zur Sicherung der vorhandenen Bebauung notwendig ist. 

Die vorhandene Bebauung wird durch Baugrenzen gesichert, so dass über den 
Bestandsschutz hinaus eine Bebauung im gleichen Umfang wie vorhanden auch 
zukünftig möglich sein wird. Als vollständig erschlossenes Grundstück muss das 
Grundstück nicht an einem Umlegungsverfahren teilnehmen und wird daher weder 
Erschließungsbeiträge noch Flächenabzüge für die neue Erschließung hinnehmen 
müssen, da keine neue Erschließung stattfindet. Daher ist auch keine neue Straße vor 
den Balkonen des Bestandsgebäudes geplant. Der vorhandene Weg wird hingegen 
als Fuß- und Radweg nach Süden verlegt und es wird lediglich ein normales 
Neubaugrundstück angrenzen. 

 Der Einschätzung wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der hier geforderten Erhaltung des Status 
quo für Flora und Fauna und der Bewertung von „In der Roos“ als „wichtige 
Ruhezone“ für die Bürger. 
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Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Ruhezone und Erholungsraum wird allein schon 
durch fehlende Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts 
des sehr nahe gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und 
Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der 
Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten 
Erholungsfunktion des Gebietes zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen 
abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die 
Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer 
und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das 
Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und 
Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und 
Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. 
Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass 
vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite 
der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
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wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

 Der Einschätzung wird widersprochen.  

Auch im Gießener Stadtgebiet wird das Gebot des §1 (5) Satz 3 BauGB zum Vorrang 
der Innenentwicklung befolgt.  

 Der Frage der kostensparenden Finanzierung  der Erschließung wird das neue 
Erschließungskonzept zur Entwurfsoffenlage und die weitgehende Herausnahme der 
nicht zur Erschließung bereiten Eigentümer mit ihren Grundstücken aus der Planung 
von Wohnbauland entgegengehalten. 

Die nun geplante Erschließungsstraße erschließt nur diejenigen Baugrundstücke, die 
auf ehemaliger Landwirtschaftsfläche und ehemals selbständigen Gartengrundstücken 
entsteht. Erschließungskosten und Anliegerbeiträge werden so nur für die zukünftigen 
Bauherrn der Neubaugrundstücke fällig. Ungewollt erschlossene Hausgärten hinter 
bestehenden Häusern wurden vermieden. 

Zudem entsteht gegenüber dem ursprünglich geplanten Straßennetz nun eine einzelne 
Straße zur Erschließung des ganzen Gebietes. Dadurch werden Umfang und Kosten 
der Erschließung auf ein Mindestmaß reduziert, u.a. auch dadurch, dass für 
Müllfahrzeuge, die nicht wenden dürfen, Durchfahrtsmöglichkeiten über Rad- und 
Fußwege geplant wurden, um so die notwenige Erschließungsfläche weiter zu 
reduzieren. 

 Die Frage des Bedürfnisses nach Veräußerung von Grundstücken durch Private ist 
nicht Planungsanlass, sondern das öffentliche Interesse an Schaffung von 
Wohnbauland gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplans.   

Vom weitaus größten Teil der Eigentümer der nun erschlossenen Landwirtschafts- und 
Gartenflächen wurde zudem kein Unwille gegenüber der geplanten Erschließung 
geäußert. 

 Die Belange des Landwirtes werden insbesondere im Hinblick auf die 
Entbehrlichkeit seiner relativ kleinen Fläche für den Betrieb und auf die Zumutbarkeit 
von Ersatzflächen geprüft und abgewogen.  

Es wurde festgestellt, dass er die genehmigte Nutzung einer Gerätehalle fortsetzen 
kann, da diese das zukünftige Wohnen nicht stört. Auch die Abstellnutzung im Freien 
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auf dessen Grundstücken ist mit dem Wohnen verträglich. Somit besteht für ihn die 
Option, diese Nutzung weiter zu betreiben. Der hinzunehmende Flächenabzug für die 
zukünftige Erschließung und der Wertausgleich für die Aufwertung des Grundstücks 
kann für den im Nebenerwerb laufenden Betrieb mit 70 ha bewirtschafteter Fläche 
angesichts der geringen Größe der für die Erschließung abzuziehenden Fläche nicht 
als existenzgefährdend gewertet werden. 

 Der Einschätzung, es entstünden lediglich 15 Häuser, wird widersprochen. 

Es entstehen nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf potenziell mehr als doppelt 
so viele Gebäude, so dass zusammen mit der von einem Straßennetz auf eine einzige 
Straße reduzierten Erschließungsumfang eine auch kostenseitig optimierte Erschließung 
entsteht. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einwand, dass keine ausreichende Stellplatzzahl geschaffen wird, wird 
zurückgewiesen. 

Die mögliche Stellplatzanzahl auf den Grundstücken wird durch die Festsetzung, dass 
entgegen der Stellplatzsatzung ein weiterer Stellplatz, direkt von der Straße aus 
anfahrbar, eingerichtet werden darf, sofern dieser 3 m Abstand zu der ersten Zufahrt 
zum Grundstück einhält, erhöht. Dadurch werden bei Einfamilienhäusern und 
Doppelhaushälften mit Garage/ Carport und deren Zufahrt 3 statt nur 2 Stellplätze pro 
Grundstück möglich. Zusätzlich ist im Entwurf zum Bebauungsplan eine 
Stellplatzanlage mit 8 Stellplätzen planungsrechtlich gesichert, und weitere 8 bis 12 
Stellplätze können nach Feststehen der genauen Grundstückszufahrten im Straßenraum 
untergebracht werden. Damit sind ausreichende und, angesichts nicht zu erwartender 
Maximalausnutzung der zugelassenen zwei Wohnungen pro Grundstück, sogar weit 
über die Anforderungen der Stellplatzsatzung hinausgehende Stellplatzzahlen 
vorgesehen. 

 Der Frage nach der Einbeziehung der des Grundstücks 80/4 wird entgegen 
gehalten, dass diese zur Sicherung der vorhandenen Bebauung notwendig ist. 

Die vorhandene Bebauung wird durch Baugrenzen gesichert, so dass über den 
Bestandsschutz hinaus eine Bebauung im gleichen Umfang wie vorhanden auch 
zukünftig möglich sein wird. Als vollständig erschlossenes Grundstück muss das 
Grundstück nicht an einem Umlegungsverfahren teilnehmen und wird daher weder 
Erschließungsbeiträge noch Flächenabzüge für die neue Erschließung hinnehmen 
müssen, da keine neue Erschließung stattfindet. Daher ist auch keine neue Straße vor 
den Balkonen des Bestandsgebäudes geplant. Der vorhandene Weg wird hingegen 
als Fuß- und Radweg nach Süden verlegt und es wird lediglich ein normales 
Neubaugrundstück angrenzen. 
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 Der Einschätzung wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der hier geforderten Erhaltung des Status 
quo für Flora und Fauna und den Wunsch der Erhaltung von „In der Roos“ als 
„wichtige Ruhezone“ für die Bürger. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Ruhezone und Erholungsraum wird allein schon 
durch fehlende Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts 
des sehr nahe gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und 
Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der 
Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten 
Erholungsfunktion des Gebietes zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen 
abgelehnt.  

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die 
Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer 
und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das 
Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und 
Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und 
Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. 
Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass 
vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite 
der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
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der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

 Der Einschätzung wird widersprochen.  

Auch im Gießener Stadtgebiet wird das Gebot des §1 (5) Satz 3 BauGB zum Vorrang 
der Innenentwicklung befolgt.  

 Der Frage der kostensparenden Finanzierung  der Erschließung wird das neue 
Erschließungskonzept zur Entwurfsoffenlage und die weitgehende Herausnahme der 
nicht zur Erschließung bereiten Eigentümer mit ihren Grundstücken aus der Planung 
von Wohnbauland entgegengehalten. 

Die nun geplante Erschließungsstraße erschließt nur diejenigen Baugrundstücke, die 
auf ehemaliger Landwirtschaftsfläche und ehemals selbständigen Gartengrundstücken 
entsteht. Erschließungskosten und Anliegerbeiträge werden so nur für die zukünftigen 
Bauherrn der Neubaugrundstücke fällig. Ungewollt erschlossene Hausgärten hinter 
bestehenden Häusern wurden vermieden. 

Zudem entsteht gegenüber dem ursprünglich geplanten Straßennetz nun eine einzelne 
Straße zur Erschließung des ganzen Gebietes. Dadurch werden Umfang und Kosten 
der Erschließung auf ein Mindestmaß reduziert, u.a. auch dadurch, dass für 
Müllfahrzeuge, die nicht wenden dürfen, Durchfahrtsmöglichkeiten über Rad- und 
Fußwege geplant wurden, um so die notwenige Erschließungsfläche weiter zu 
reduzieren. 

 Die Frage des Bedürfnisses nach Veräußerung von Grundstücken durch Private ist 
nicht Planungsanlass, sondern das öffentliche Interesse an Schaffung von 
Wohnbauland gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplans.   

Vom weitaus größten Teil der Eigentümer der nun erschlossenen Landwirtschafts- und 
Gartenflächen wurde zudem kein Unwille gegenüber der geplanten Erschließung 
geäußert. 
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 Die Belange des Landwirtes werden insbesondere im Hinblick auf die 
Entbehrlichkeit seiner relativ kleinen Fläche für den Betrieb und auf die Zumutbarkeit 
von Ersatzflächen geprüft und abgewogen.  

Es wurde festgestellt, dass er die genehmigte Nutzung einer Gerätehalle fortsetzen 
kann, da diese das zukünftige Wohnen nicht stört. Auch die Abstellnutzung im Freien 
auf dessen Grundstücken ist mit dem Wohnen verträglich. Somit besteht für ihn die 
Option, diese Nutzung weiter zu betreiben. Der hinzunehmende Flächenabzug für die 
zukünftige Erschließung und der Wertausgleich für die Aufwertung des Grundstücks 
kann für den im Nebenerwerb laufenden Betrieb mit 70 ha bewirtschafteter Fläche 
angesichts der geringen Größe der für die Erschließung abzuziehenden Fläche nicht 
als existenzgefährdend gewertet werden. 

 Der Einschätzung, es entstünden lediglich 15 Häuser, wird widersprochen. 

Es entstehen nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf potenziell mehr als doppelt 
so viele Gebäude, so dass zusammen mit der von einem Straßennetz auf eine einzige 
Straße reduzierten Erschließungsumfang eine auch kostenseitig optimierte Erschließung 
entsteht. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die nicht für ein 
Neubaugebiet geeignet ist, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
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Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 

 Die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen den 
Wunsch der Erhaltung von „In der Roos“ als Erholungsraum für die Bürger, der auch 
von Kindern zum Spielen genutzt wird. 

Die Funktion von „In der Roos“ als Erholungsfläche und zum Spielen geeigneter 
Bereich für Kinder beschränkt sich auf die Möglichkeit des Bewegens auf den 
asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf einer aufgestellten Parkbank 
am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei passierten Wiesen oder 
Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das vom Plangebiet nur durch 
1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes Netz vergleichbarer 
Erschließungswege erschlossen ist, sin die gleichen Aktivitäten hingegen sogar in 
offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen  bietet genau die 
gleichen Erholungsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten entlang von Wiesen und 
Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. Zudem sieht die Planung die Erhaltung aller 
Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen durch das Gebiet für Radfahrer und Fußgänger 
vor – mit Ausnahme der Verlängerung der Straße „Im Dreieck“ in das Gebiet, welche 
aber sowohl durch eine südlicher verlaufende, parallele Rad- und Fußwegverbindung 
aus Richtung Osten als auch durch den erhaltenen Rad- und Fußweg von der 
Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. Ortsmitte ersetzt wird. Das Wohngebiet 
wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines Wohngebiet weniger 
dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, so dass vergleichsweise mehr 
private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der Nordseite der neuen 
Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor den neuen 
Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass insgesamt 
der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das auf der 
verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden kann. 
Spielen und Fahrradfahren für Kinder ist hier ebenso möglich wie auf den 
Asphaltwegen „In der Roos“, zumal der Ausbau als Spielstraße vorgesehen ist. 
Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“ 
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  125 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Sandra Herrmann, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Mit dem zur Offenlage vorgelegten Entwurf wird ein Erschließungskonzept 
vorgelegt, welches das Neubaugebiet über einen einzigen Anschluss an der 
Helgenstockstraße an das vorhandene Straßennetz anbindet. Der Bereich „Im Dreieck“ 
bleibt daher von der neuen Erschließung unberührt. 

Außer über den beschriebenen Anschluss an der Helgenstockstraße kann das Gebiet 
in alle anderen Richtungen zukünftig nur über Fahrrad- und Fußwegverbindungen 
verlassen werden, so dass „Im Dreieck“ mit keinerlei zusätzlichem PKW-Verkehr zu 
rechnen ist. 

 Die ungewollte Erschließung von zu bestehenden Wohnhäusern gehörenden Gärten 
in hinteren  Grundstücksbereichen wurde mit dem zur Offenlage vorgelegten Entwurf 
beseitigt. 

Das neue Erschließungskonzept beschränkt sich auf bisher unbebaute 
Landwirtschaftsfläche und eigenständige Gartengrundstücke, sowie auf zwei bisher 
nicht ordnungsgemäß erschlossene Wohnhäuser am Weg zwischen Helgenstockstraße 
und „Im Dreieck“. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Da die Adresse „Im Hopfengarten 4“ nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplan 
liegt und in dem zur Offenlage geänderten Entwurf an eine private Grünfläche grenzt, 
ist ein negativer wertmindernder Einfluss der Planung nicht erkennbar. 

Durch den zur Offenlage geänderten Entwurf wurde mit der festgesetzten privaten 
Grünfläche sogar ein „grüner Puffer“ festgesetzt, da hierdurch eine Bebauung des 
angrenzenden Gartengrundstückes ausgeschlossen ist. 

Da der „Grünzug“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches Wiesen- 
und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer Naherholungsfläche 
gesehen. 

Auch die bioklimatischen Auswirkungen einer Bebauung der relativ kleinen Fläche 
halten sich im vertretbaren Rahmen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 
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  Den Bedenken wird nicht gefolgt. Durch den zur Offenlage geänderten Entwurf 
wurde mit den festgesetzten privaten Grünfläche zwischen den Grundstücken an der 
Straße „Im Hopfengarten“ und den neuen Baugrundstücken ein „grüner Puffer“ 
festgesetzt, wodurch eine Bebauung dieser Gartengrundstücke und -flächen 
ausgeschlossen ist. 

Durch die damit planungsrechtlich gesicherten privaten Grünflächen ist ein zukünftiges 
Heranrücken von Bebauung damit ausgeschlossen.  

 Dem Einwand wird entgegengehalten, dass der Bevölkerungszuwachs durch das 
Wohngebiet alleine zwar nicht zur Neuansiedlung von Einzelhandel in Rödgen führen 
wird, hierzu aber dennoch einen Beitrag leistet. 

Das Plangebiet wird weitestgehend als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Gemäß 
§ 4 (2) Nr. 2. BauNVO sind in einem allgemeinen Wohngebiet der Versorgung des 
Gebietes dienende Läden, Schank und Speisewirtschaften ebenso zulässig wie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Diese Planung spricht nicht gegen eine potenziell 
mögliche bessere Versorgung des Ortsteils, auch wenn sie alleine nicht einen 
Bevölkerungszuwachs auslösen wird, der neuen Einzelhandel nach Rödgen bringt. Die 
Ansiedlung von Metzgereien, Bäckereien und kleiner Lebensmittelläden erfolgt 
aufgrund privatwirtschaftlicher Initiative und kann nicht durch Stadt oder staatliche 
Instanzen vorgeschrieben werden. Durch neue Wohnungen und Wohnhäuser wird 
jedoch die potentielle Kundschaft für solche zur Versorgung des Gebietes 
wünschenswerte Betriebe erhöht, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher 
Betrieb dann in Rödgen ansiedelt, erhöht wird. In diesem Sinne entspricht die Planung 
auch dem Ziel einer besseren Versorgung Rödgens, die hier indirekt angemahnt wird. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken gegen eine Bebauung von „In der Roos“ wird nicht gefolgt. Die 
öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen gegenüber 
der Erhaltung des Status quo für Flora und Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

 Den Bedenken gegen eine Bebauung von „In der Roos“, da das Gebiet derzeit auch 
von Kindern zum Spielen genutzt wird, wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und 
Interessen zur Baulandausweisung überwiegen das Interesse am Erhalt dieser 
Teilnutzung des Gebietes. 

Kinder können das Plangebiet zudem nach wie vor durchqueren, da nahezu alle 
vorhandenen Zugänge zum Gebiet für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben, und 
da sich Fußgänger sowohl auf den geplanten reinen Fuß- und Radwegen als auch auf 
der als verkehrsberuhigter Bereich geplanten Erschließungsstraße sicher bewegen 
können. Auch ist die Ausgestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches als Spielstraße ist 
vorgesehen, um das Spielen auf der Straße zu ermöglichen. Spielen und 
Fahrradfahren für Kinder ist hier ebenso möglich wie auf den Asphaltwegen „In der 
Roos“. 
 
 Den Bedenken wird nicht gefolgt. Durch den zur Offenlage geänderten Entwurf 
wurde mit den festgesetzten privaten Grünfläche zwischen den Grundstücken an der 
Straße „Im Hopfengarten“ und den neuen Baugrundstücken ein „grüner Puffer“ 
festgesetzt, wodurch eine Bebauung dieser Gartengrundstücke und -flächen 
ausgeschlossen ist. 

Durch die damit planungsrechtlich gesicherten privaten Grünflächen ist ein zukünftiges 
Heranrücken von Bebauung an die Grundstücke, die an der Straße „Im Hopfengarten“ 
liegen, damit ausgeschlossen.  
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Da das Baugrundstück aber bereits 
1970 im Geltungsbereich des Bebauungsplans RÖ 2 „Hopfengarten“ lag, der an der 
hinteren Grundstücksgrenze endet, und „In der Roos“ außerhalb des 
Bebauungsplangebietes liegt, hat eine damals getroffene Aussage über die langfristige 
Nutzung des Areals „In der Roos“ heute keinen Bestand. 

Obwohl „In der Roos“ bis heute immerhin über fast 50 Jahre unbebaut blieb, kann aus 
den unverbindlichen Aussagen der damaligen Verantwortlichen sicherlich kein bis 
heute geltender Anspruch auf das Ausbleiben von Bebauung im Gebiet „In der Roos“ 
abgeleitet werden. 

 Den Bedenken wurde gefolgt. Durch den zur Offenlage geänderten Entwurf wurde 
mit den festgesetzten privaten Grünfläche zwischen den Grundstücken an der Straße 
„Im Hopfengarten“ und den neuen Baugrundstücken ein „grüner Puffer“ festgesetzt, 
wodurch eine Bebauung dieser Gartengrundstücke und -flächen ausgeschlossen ist. 

Durch die damit planungsrechtlich gesicherten privaten Grünflächen ist ein zukünftiges 
Heranrücken von Bebauung an die Grundstücke, die an der Straße „Im Hopfengarten“ 
liegen, ausgeschlossen. Eine Erschließung der Gärten für Wohnungsbau erfolgt 
dadurch nicht mehr. 
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________________________________________________________ 

Innenentwicklung 
 

Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, ein Baugebiet für Rödgen lasse sich an anderer Stelle besser 
verwirklichen, wird widersprochen. Einen vergleichbaren Alternativstandort innerhalb 
der Rödgener Ortslage gibt es nicht (mehr). Die Bebauung findet mit „In der Roos“ im 
Innenbereich statt, um § 1(5) Satz 3 BauGB folgend den Natur- und 
Landschaftsverbrauch im Umland zu begrenzen.  

Die Bebauung der innerörtlichen Fläche „In der Roos“ findet statt, da der § 1(5) Satz 3 
BauGB gebietet, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll. Das soll gerade die Zerstörung von Natur und 
Landschaft begrenzen, die mit einem Baugebiet am Ortsrand „auf der grünen Wiese“ 
einhergehen würde. Als innerörtliche Freifläche ist „In der Roos“, das bereits seit 2000 
im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche (Bestand)“ ausgewiesen ist, für eine Be-
bauung also sowohl wegen § 1(5) Satz 3 BauGB, als auch dem Gebot der 
Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 (2) BauGB) fol-
gend, vorrangig heranzuziehen. Da im unmittelbaren Umland des Stadtteils Rödgen 
ausschließlich grüne Freiflächen bestehen, wäre jede andere Fläche in gleichem Maße 
mit dem Verbrauch von Grünland verbunden. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung 
ist aber die Schaffung zusätzlichen Wohnraums vonnöten und auch Planungsziel. 

 Der Einschätzung, die Planung dränge Eigentümer*innen der anliegenden 
Grundstücke zur Bebauung, wird widersprochen. Die ungewollte Erschließung von zu 
bestehenden Wohnhäusern gehörenden Gärten in hinteren Grundstücksbereichen 
wurde mit dem zur Offenlage vorgelegten Entwurf beseitigt. 

Das neue Erschließungskonzept beschränkt sich auf bisher unbebaute 
Landwirtschaftsfläche und eigenständige Gartengrundstücke, sowie auf zwei bisher 
nicht ordnungsgemäß erschlossene Wohnhäuser am Weg zwischen Helgenstockstraße 
und „Im Dreieck“. Deren Eigentümer haben sich überwiegend nicht gegen die Planung 
ausgesprochen. 
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Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, die Planung dränge Eigentümer*innen der anliegenden 
Grundstücke zur Zahlung von Erschließungsbeiträgen wird widersprochen. Die 
ungewollte Erschließung von zu bestehenden Wohnhäusern gehörenden Gärten in 
hinteren Grundstücksbereichen wurde mit dem zur Offenlage vorgelegten Entwurf 
beseitigt. 

Das neue Erschließungskonzept beschränkt sich auf bisher unbebaute 
Landwirtschaftsfläche und eigenständige Gartengrundstücke, sowie auf zwei bisher 
nicht ordnungsgemäß erschlossene Wohnhäuser am Weg zwischen Helgenstockstraße 
und „Im Dreieck“. Die übrigen Eigentümer sind nicht mehr von einer Erschließung 
betroffen und müssen daher keine Erschließungsbeiträge zahlen. 

 Den Bedenken, der Ausblick würde zugebaut, wird nicht gefolgt. Durch den zur 
Offenlage geänderten Entwurf wurde mit den festgesetzten privaten Grünfläche 
zwischen den Grundstücken an der Straße „Im Hopfengarten“ und den neuen 
Baugrundstücken ein „grüner Puffer“ festgesetzt, wodurch eine Bebauung dieser 
Gartengrundstücke und -flächen ausgeschlossen ist. 

Durch die damit planungsrechtlich gesicherten privaten Grünflächen ist ein zukünftiges 
Heranrücken von Bebauung an die Grundstücke, die an der Straße „Im Hopfengarten“ 
liegen, damit ausgeschlossen. Eine Erschließung der Gärten für Wohnungsbau erfolgt 
dadurch nicht mehr. 

 Der Einschätzung, es werde ein für Kinder gefährliches Verkehrsaufkommen 
erzeugt, wird die Ableitung des entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über die 
als Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße und der geringe und kaum 
abwägungsrelevanter Umfang des Verkehrs entgegengehalten. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Straße „Im Hopfengarten“ wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 
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Ingrid Köhler, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Einschätzung, dass für die Helgenstockstraße 8 Erschließungskosten entstehen, 
wird nicht geteilt. Eine abschließende Entscheidung trifft aber die hierfür zuständige 
Behörde.  

Das Grundstück ist durch die Helgenstockstraße erschlossen und erfährt durch die neue 
Erschließung des Baugebietes nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf keine 
zusätzliche Erschließung auf seiner Rückseite. 

 Die Einschätzung, dass im Bereich der Helgenstockstraße 8 zusätzlicher Verkehr 
entsteht, wird nicht geteilt.  

Das neue Baugebiet wird nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf nur noch an 
einer Stelle an das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dies geschieht zwischen 
der Helgenstockstraße 4 und 6. Der Verkehr aus dem Gebiet wird von dort zum weit 
überwiegenden Teil über die in nördlicher Richtung liegende Ortsdurchfahrt (Friedrich-
Ebert-Straße) abgeleitet. Dabei wird die Helgenstockstraße 8 nicht passiert.  

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Da das „grüne Naturidyll“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Auch die bioklimatischen Auswirkungen einer Bebauung der relativ kleinen Fläche 
halten sich im vertretbaren Rahmen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
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Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ingrid Köhler, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kin¬dergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ingrid Köhler, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Dass das Erleben von Flora und Fauna Lebensqualität auch für ältere Bewohner 
bedeutet, wird nicht bestritten, jedoch ist dieses auch im sehr nahe gelegenen 
Rödgener Umland rund um Rödgen möglich. Daher wird die Baulandausweisung 
angesichts der Wohnraumknappheit in Gießen als höherer öffentlicher Belang 
gegenüber der Erhaltung von „In der Roos“ für gelegentliche Spaziergänge gewertet, 
die genauso auch im sehr nahe gelegenen Umland möglich sind. 

Je nach genauem Wohnort innerhalb Rödgens ist das Umland dabei leichter oder 
genauso nah und gut zu erreichen wie „In der Roos“. Zudem sind die Grünflächen In 
der Roos nicht betretbar. Auch lässt sich beobachten, dass bereits jetzt das gesamte 
Rödgener Umland in gleicher Weise wie „In der Roos“ zum Spazierengehen genutzt 
wird. Die Bebauung der innerörtlichen Fläche „In der Roos“ findet statt, da der § 1(5) 
Satz 3 BauGB gebietet, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Das soll gerade die Zerstörung von 
Natur und Landschaft begrenzen, die mit einem Baugebiet am Ortsrand „auf der 
grünen Wiese“ einhergehen würde. Als innerörtliche Freifläche ist „In der Roos“, das 
bereits seit 2000 im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche (Bestand)“ 
ausgewiesen ist, für eine Bebauung also sowohl wegen § 1(5) Satz 3 BauGB, als auch 
dem Gebot der Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 
(2) BauGB) folgend, vorrangig heranzuziehen. Da im unmittelbaren Umland des 
Stadtteils Rödgen ausschließlich grüne Freiflächen bestehen, wäre jede andere Fläche 
in gleichem Maße mit dem Verbrauch von Grünland verbunden. Aufgrund der 
wachsenden Bevölkerung ist aber die Schaffung zusätzlichen Wohnraums vonnöten 
und auch Planungsziel.  

 

  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  137 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Lars Krexsing, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, in der Roos sei verkehrsberuhigt, wird nicht zugestimmt.  

Die vorhandenen Wege sind keine Verkehrsstraßen, sondern nur von 
Landwirtschaftsverkehr und teilweise Anliegern zu befahrende Wege. Von einer 
Verkehrsberuhigung kann daher nicht die Rede sein. 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ aus den hier mit Stichworten umrissenen 
Gründen nicht bebaut werden soll, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und 
Interessen zur Baulandausweisung überwiegen gegenüber der hier geforderten 
Erhaltung des Status quo für Flora und Fauna und der Funktion als 
„Naherholungsgebiet“ für die Bürger. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Die Bedeutung von „In der Roos“ als Ruhezone und Erholungsraum wird allein schon 
durch fehlende Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt eingeschätzt. Angesichts 
des sehr nahe gelegenen Umlandes mit der gleichen Landschafts- und 
Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein Zurückstellen der 
Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung einer sehr eingeschränkten 
Erholungsfunktion des Gebietes zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen 
abgelehnt.  

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Lars Kreysing, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die nicht bebaut 
werden darf, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar. 
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. Da die 
„grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches Wiesen- und 
Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 
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Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dorothee Leidinger, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

  

Behandlungsvorschlag: 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, wird widersprochen. 
Die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen 
gegenüber der hier geforderten Erhaltung des ländlichen Charakters. Hinsichtlich der 
geschützten Arten wird ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren angestrengt. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Der Wunsch zur Erhaltung eines ländlichen Charakters von „In der Roos“ kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung 
eines sehr ländlichen Charakters mit sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des 
Gebietes zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die bereits bebauten Grundstücke von 
Eigentümer*innen, die eine zusätzliche Bebauung abgelehnt haben, blieben in dem zur 
Offenlage gebrachten Planentwurf weitgehend ohne neue Erschließung und Baurechte. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen müssen öffentliche und private Belange 
gegeneinander und untereinander abgewogen werden. Dem öffentlichen Belang und 
Interesse zur Baulandausweisung steht hier der Unwille einzelner Anlieger gegenüber, 
in die Planung einbezogen zu werden. Durch die zur Entwurfsoffenlage angepasste 
Planung wurden Grundstücke von Eigentümern ohne Bauabsicht bis auf eine im 
Zentrum des Gebietes liegende Landwirtschaftsfläche nicht neu erschlossen und deren 
Willen somit gefolgt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Norbert Leidinger-Müller, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Anregung wurde im zur Offenlage gebrachten Entwurf berücksichtigt. Die neue 
Erschließung erfolgt über einen einzigen Punkt an der Helgenstockstraße. Die dort 
angemahnte Unübersichtlichkeit wird durch eine Verbreiterung der neuen 
Erschließungsstraße gegenüber dem Zustand beim Schwarzen Weg und eine 
verkehrsgerechte Gestaltung der Einmündung in die Helgenstockstraße beseitigt. 

Die Helgenstockstraße ist als Wohnsammelstraße geeignet, den erwarteten Ziel- und 
Quellverkehr aus dem und in das Gebiet aufzunehmen und leitet ihn nach nur 50 m in 
die Ortsdurchfahrt ab. 

Die hier erwähnten Straßen Dreieck/ Rosengasse werden daher nicht durch 
zusätzlichen Verkehr durch das neue Wohngebiet betroffen sein. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Fritz Linnemann, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Wunsch des Eigentümers wurde zur Offenlage des Planentwurfs entsprochen. 
Zur Sicherung der im Plangebiet liegenden Gartenfläche des Eigentümers wurde diese 
dem Bestand entsprechend als private Grünfläche festgesetzt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ursula Lucius, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bedenken wegen Belästigungen durch den Baustellenbetrieb werden nicht 
geteilt. Es gelten die Vorschriften zur Beschränkung der diesbezüglichen Immissionen. 

Die durch eine Baustelle verursachten Immissionen unterliegen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm). Werden die dort 
festgelegten „Eingreif-Richtwerte“ an der Wohnung eines Nachbarn überschritten, 
muss die Immissionsschutzbehörde (in Gießen zunächst das Bauordnungsamt) auf 
Antrag des Nachbarn geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms 
anordnen, deren Auswahl in ihrem Ermessen steht. Der Nachbar kann weitere 
konkrete Einzelmaßnahmen verlangen, wenn sich behördlich angeordnete 
Maßnahmen als unwirksam erweisen. Dies kann bis zu einem Baustopp reichen. 
Eine subjektiv empfundene Minderung der Wohnqualität durch einen 
Baustellenbetrieb, die sich durch eine Überschreitung der genannten Richtwerte nicht 
nachweisen lässt, löst hingegen keinen Schutzanspruch aus. 

 Den Bedenken, Kinder z.B. auf dem Weg in den Kindergarten könnten durch die 
neue Erschließung und Bebauung und den Autoverkehr stärker gefährdet werden, wird 
nicht gefolgt. 

Kinder können das Plangebiet nach wie vor durchqueren, da nahezu alle vorhandenen 
Zugänge zum Gebiet für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben, und da sich 
Fußgänger sowohl auf den geplanten reinen Fuß- und Radwegen als auch auf der als 
verkehrsberuhigter Bereich geplanten Erschließungsstraße sicher bewegen können. 
Auch ist die Ausgestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches als Spielstraße ist 
vorgesehen, um das Spielen auf der Straße zu ermöglichen. Dadurch würde das 
Spielen auf der Straße sogar sicherer möglich sein als bei heutigen Zustand. Spielen 
und Fahrradfahren für Kinder ist hier ebenso möglich wie auf den Asphaltwegen „In 
der Roos“. 
 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen, ihr wird aber nicht zugestimmt.  

Weite Teile der Privatgärten bleiben erhalten und 40 % der Fläche der Baugrundstücke 
muss gärtnerisch angelegt werden. In Anbetracht des öffentlichen Interesses an 
Wohnbauland wird der Wegfall von Teilen von „In der Roos“ als unbebaute 
Landwirtschafts- und Gartenfläche zugunsten von Wohnbauland als vertretbar 
bewertet. 

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  143 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ursula Lucius, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

Da die „Grünfläche“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches Wiesen- 
und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer Naherholungsfläche 
gesehen. 

Auch die bioklimatischen Auswirkungen einer Bebauung der relativ kleinen Fläche 
halten sich im vertretbaren Rahmen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Anne Mohr, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Aufgrund der geringen Größe Rödgens und des in ganz Rödgen nahe gelegenen 
Umlandes mit Spazier- und Erholungsmöglichkeiten in offener Landschaft wird der 
Notwendigkeit innerörtlicher Grünflächen nicht zugestimmt. Auch aus Gründen der 
Frischluftversorgung trifft dies nicht zu und wird daher abgelehnt. 

Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 
 Der Einschätzung, es würden „Abgase, Lärm und eine höhere Verkehrsbelastung“ 
erzeugt, wird deren geringer Umfang entgegengehalten. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
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Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
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ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung der Grenze zur Unbeachtlichkeit bei der 
Abwägung wird zusätzlich dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit, durch die Ausführung der Straße als Sackgasse und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 Die notwendigen Stellplätze für jedes Neubauvorhaben werden satzungsgemäß auf 
den Baugrundstücken untergebracht. Zudem werden auch öffentliche Parkplätze für 
den Besucherverkehr eingerichtet. 

Die mögliche Stellplatzanzahl auf den Grundstücken wird durch die Festsetzung, dass 
entgegen der Stellplatzsatzung ein weiterer Stellplatz, direkt von der Straße aus 
anfahrbar, eingerichtet werden darf, sofern dieser 3 m Abstand zu der ersten Zufahrt 
zum Grundstück einhält, erhöht. Dadurch werden bei Einfamilienhäusern und 
Doppelhaushälften mit Garage/ Carport und deren Zufahrt 3 statt nur 2 Stellplätze pro 
Grundstück möglich. Zusätzlich ist im Entwurf zum Bebauungsplan eine 
Stellplatzanlage mit 8 Stellplätzen planungsrechtlich gesichert, und weitere 8 bis 12 
Stellplätze können nach Feststehen der genauen Grundstückszufahrten im Straßenraum 
untergebracht werden. Damit sind ausreichende und, angesichts nicht zu erwartender 
Maximalausnutzung der zugelassenen zwei Wohnungen pro Grundstück, sogar weit 
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über die Anforderungen der Stellplatzsatzung hinausgehende Stellplatzzahlen 
vorgesehen.  

 Der Einschätzung, durch Schaffung von Wohnraum würde die Infrastruktur nicht 
verbessert, wird entgegen gehalten, dass mehr Einwohner eine größere potenzielle 
Kundenbasis für neue Einzelhandels- und Handwerksbetriebe in Rödgen bedeuten. 

Das Plangebiet wird weitestgehend als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Gemäß 
§ 4 (2) Nr. 2. BauNVO sind in einem allgemeinen Wohngebiet der Versorgung des 
Gebietes dienende Läden, Schank und Speisewirtschaften ebenso zulässig wie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Deswegen spricht diese Festsetzung nicht gegen eine 
potenziell mögliche bessere Versorgung des Ortsteils. Die Ansiedlung von 
Metzgereien, Bäckereien und kleiner Lebensmittelläden erfolgt jedoch aufgrund 
privatwirtschaftlicher Initiative und kann nicht durch Stadt oder staatliche Instanzen 
vorgeschrieben werden. Durch neue Wohnungen und Wohnhäuser wird jedoch die 
potentielle Kundschaft für solche zur Versorgung des Gebietes wünschenswerte 
Betriebe erhöht, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Betrieb dann in 
Rödgen ansiedelt, erhöht wird. In diesem Sinne entspricht die Planung auch dem Ziel 
einer besseren Versorgungs-Infrastruktur Rödgens, die hier gemeint sein dürfte.  

 Die Aussage wird als individuelle Beobachtung zur Kenntnis genommen. 

Den beobachteten Leerständen steht jedoch eine allgemein sehr hohe Nachfrage nach 
Wohnraum und Wohnbauland gegenüber, und dem Heranziehen leerstehenden 
Wohnraums gegen den Willen der Eigentümer sind hohe eigentumsrechtliche Grenzen 
gesetzt. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Einwand, es fehle ein städtebauliches Gesamtkonzept für Rödgen mit Flächen 
„in der Peripherie“ für neue Baugebiete, wird widersprochen. 

Nach § 1 (5) Satz 3 BauGB  soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Zudem sollen Bebauungspläne nach 
§ 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, der seit dem Jahr 
2000 für „In der Roos“ eine „Wohnbaufläche (Bestand)“ darstellt. Beides spricht für 
eine Aufsiedlung von „In der Roos“ und gegen eine vorher stattfindende Entwicklung 
eines Baugebietes am Ortsrand. 

Die städtebauliche Entwicklung folgte bisher Flächennutzungsplan und mehreren 
Bebauungsplänen, durch welche Rödgen u.a. über einen klar definierten Ortsrand und 
eine in den jeweiligen Wohngebieten einheitliche Bebauung verfügt. 

Für eine Erweiterung in das Umland müssen der Regionalplan Mittelhessen und der 
Flächennutzungsplan geändert werden. Nach Ausschöpfen des verblieben großen 
Innenentwicklungspotenzials von „In der Roos“ ist dies denkbar, zuvor bedeutet eine 
abweichende städtebauliche Planung jedoch eine unzulässige Abkehr vom 
Innenentwicklungsgebot des § 1 (5) Satz 3 BauGB  und von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans.   

 Der Frage nach der (Stadt)Planung für die ältere Bevölkerung im Zusammenhang 
mit der Planung wird entgegen gehalten, dass das neue Wohngebiet mit besonderem 
Fokus auf junge Familien geplant wurde - auch da im Vorfeld der Planung eine 
Überalterung Rödgens beklagt wurde.  

So werden Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 2 Wohnungen pro Gebäude 
festgesetzt, so dass für Investoren lukrative kleine Wohneinheiten für Kleinhaushalte 
nicht zu erwarten sind. Auch die Nähe des Kindergartens am Gebietsrand und die 
Grundschule im Ort sowie die sehr gute Busanbindung an Gießen mit allen 
weiterführenden Schulen legen eine Eignung des neuen Wohngebietes für junge 
Familien nahe. Dennoch bedeutet das neue Wohngebiet auch die Möglichkeit, dass 
die Zunahme der Bevölkerung neuen Einzelhandel und ähnliche Infrastruktur in Rödgen 
ermöglich, von der auch Ältere profitieren. Die Versorgung von Familien mit 
Wohnbauland hat im Falle der hier angestrengten Bauleitplanung daher Vorrang vor 
der Erholungsfunktion, die „In der Roos“ für ältere Bürger hat, die sich aber in einem 
Raum für das Spazierengehen auf asphaltierten Wegen zwischen Wiesen und Gärten 
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erschöpft, welcher in sehr viel größerem Umfang im sehr nahen Rödgener Umland 
besteht. Die Erreichbarkeit von „In der Roos“ in der Ortsmitte bedeutet hier keinen für 
die Erholungsfunktion sprechenden Aspekt, da angesichts der geringen Größe des 
Rödgener Ortsgebietes und der zahlreichen Wegeverbindungen das gesamte Umland 
genauso gut erreichbar ist wie „In der Roos“. 

Die generell gestellte Frage nach speziellen Infrastrukturangeboten für ältere 
Bürger*innen Rödgens wird mit diesem Bebauungsplan allerdings nicht beantwortet.  
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Kritik an der Erschließung wird entgegen gehalten, dass diese aufgrund des 
natürlichen Gefälles im Gelände an dieser Stelle mit einem Anschluss an die 
Helgenstockstraße am sinnvollsten ist, und dass gültiges Erschließungsbeitragsrecht 
angewendet werden wird. Dessen Anwendung unterliegt nicht der Abwägung. 

Die beiden genannten Gebäude sind derzeit nicht von der Udersbergstraße aus 
erschlossen – die Nr. 22 durch Auffüllung des Grundstücks zur Udersbergstraße und 
Errichtung einer Stützmauer, die Nr. 20 durch Bebauung der kompletten Straßenfront 
an der Udersbergstraße 22a und die dadurch entfallende Zufahrt von der 
Udersbergstraße. 

In beiden Fällen entstehen durch die neue Erschließungsstraße Möglichkeiten der 
Grundstücksteilung und dadurch die Gelegenheit, jeweils zwei voneinander 
unabhängige Grundstücke zu bilden. So kann im nördlichen Teil des Grundstücks mit 
dem Gebäude Udersbergstraße 22 ein Baugrundstück entstehen, und die Häuser 20 
und 20 a können unabhängig voneinander und damit ordnungsgemäß erschlossen 
werden. Umlegungsstelle und Tiefbauamt werden entscheiden, ob vor diesem 
Hintergrund bei einer Erschließung über die neue Straße die Einbeziehung in die 
Baulandumlegung erfolgt und Beiträge gezahlt werden müssen. 

Die Erschließung über den westlichen Teil des Schwarzen Weges ist unvermeidlich, da 
hier der tiefste Punkt des Plangebietes liegt und eine Entwässerung über in den Straßen 
liegende Kanäle somit sinnvollerweise genau hier an die bestehende Kanalisation 
erfolgen muss. Ein entsprechender Anschlusspunkt an die Kanalisation in der 
Helgenstockstraße befindet sich bereits an dieser Stelle. Da die deswegen hier 
beginnende Erschließungsstraße somit auch an den Gebäuden Udersbergstraße 20 
und 22, die sich im ersten Abschnitt des Schwarzen Weges befinden, vorbeiführt, ist 
deren Erschließung über die neue Straße nicht vermeidbar und eröffnet mit der 
Herstellung einer ordnungsgemäßen Erschließung auch die oben beschriebenen, 
wertsteigernden Teilungsmöglichkeiten für die beiden Grundstücke. 
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 Der implizierten Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil das 
Gebiet als „grüne Lunge“ bezeichnet wird und dem Ort einen ländlichen Charakter 
gibt, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen die hier geforderte Erhaltung des ländlichen 
Charakters. Hinsichtlich der geschützten Arten wird ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

Der Wunsch zur Erhaltung eines ländlichen Charakters von „In der Roos“ kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung 
eines ländlichen Charakters mit sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des Gebietes 
zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

 Da der Weg von der privaten Pflegestation Graubert, die hier als Altenheim 
bezeichnet wird, in das östlich gelegene Umland genauso weit ist wie in das Gebiet „In 
der Roos“, wird der Einwand mit Hinweis auf die dort sogar besseren Möglichkeiten 
zur Naherholung, zum Spielen und zum Naturerlebnis zurückgewiesen. 

Der kürzeste Weg zum Beginn des Fuß- und Radweges, der an dem Eckplatz an der 
Helgenstockstraße in das Gebiet „In der Roos“ führt, beträgt von der Pflegestation 
Graubert im Hopfengarten 13 aus ca. 210 m Wegstrecke. Nach exakt der 
gleichlangen Wegstrecke hat man in östliche Richtung bereits den historischen 
Wasserbehälter an der Rosengasse/ Ecke Bärner Straße passiert und dort das 
Rödgener Umland erreicht, das hier ebensolche Möglichkeiten zum Spazierengehen 
und Naturerlebnis wie in der Roos und zusätzlich die offene Landschaft bietet. 
Tierhaltung findet auf den dortigen Weiden ebenso statt. 140 m vom historischen 
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Wasserbehälter entfernt befinden sich, ebenso wie in der Roos, eine Parkbank zum 
Verweilen, zusätzlich 80 m nördlich hiervon ein Spielplatz für Kinder und ein 
Sportplatz mit Basketballkörben und Ballfangzäunen. 
 
 Die Frage, wie mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen umgegangen werden soll, 
wird die Ableitung des entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über die als 
Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße und der geringe und kaum 
abwägungsrelevante Umfang des Verkehrs entgegengehalten. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 
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Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen.  

 Der Annahme, dass das neue Wohngebiet über die Udersbergstraße entwässert 
werden muss, wird widersprochen. Eine ordnungsgemäße Entwässerungsplanung ohne 
Beeinträchtigung von bebauten Anliegergrundstücken liegt vor. 

Die Entwässerung erfolgt über Staukanäle in den Abschnitten der neuen 
Erschließungsstraße, die senkrecht zum natürlichen Gefälle des Geländes liegen. Diese 
Straße schließt über den derzeitigen westlichen Teil des Schwarzen Weges an die 
Helgenstockstraße an, da hier der tiefste Punkt des Plangebietes liegt und eine 
Entwässerung über die in den Straßen liegende Kanäle somit sinnvollerweise genau 
hier an die bestehende Kanalisation erfolgen muss. Ein entsprechender Anschlusspunkt 
an die Kanalisation in der Helgenstockstraße befindet sich bereits an dieser Stelle. Die 
Kanalgröße in der Helgenstockstraße ist in der Lage, die zusätzlichen Abflussmengen 
aufzunehmen, die zudem über einen Rückstaukanal zwischengestaut und nur langsam 
an das Kanalnetz abgegeben werden dürfen. Eine Entwässerung über die 
Udersbergstraße ist nicht möglich, da die dortigen Kanalquerschnitte kleiner sind und 
das starke Gefälle im Weg zwischen „In der Roos“ und Udersbergstraße, der den 
Kanal aufnehmen müsste, zu Problemen bei einem Anschluss auf diesem Wege führen 
würde. 

 Die Bedenken, man werde „ein zweites Mal zu Kasse gebeten“, wird 
entgegengehalten, dass gültiges Erschließungsbeitragsrecht angewendet werden wird, 
das nicht der Abwägung unterliegt. 

Ob Beiträge erhoben werden, ist dabei nicht im Rahmen der Bauleitplanung zu klären 
und abzuwägen. Mit Hinweis auf die Ausführungen unter Nr.1 wird jedoch darauf 
verwiesen, dass unter Umständen Erschließungsvorteile entstehen und dass die 
vorhandene Erschließung für die Udersbergstraße 20 und 22 nicht ordnungsgemäß 
erscheint, da die Erschließung über die Udersbergstraße, für die Erschließungsbeiträge 

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  153 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Birgit Müller, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

gezahlt wurden, aufgrund von Geländeauffüllung und Neubauten nicht mehr 
stattfinden kann. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Darleen Müller, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Annahme, es werde eine „Hauptstraße“ mit Verkehr entstehen, der u.a. Kinder 
gefährdet, wird widersprochen.  

Die geplante Erschließungsstraße wird ein verkehrsberuhigter Bereich, der als 
sogenannte Spielstraße ausgebaut werden soll (Schrittgeschwindigkeit, keine Vorfahrt 
für Autos). Durchgangsverkehr wird es hier nicht geben, da die Straße als Sackgasse 
geplant wird. Der hier erwartete Autoverkehr wird sehr gering sein, d.h., morgens und 
nachmittags zu Zeiten des Berufsverkehrs werden ausnahmsweise auch einmal 60 
Autos in der Stunde fahren, in den übrigen Zeiten tagsüber sowie insbesondere nachts 
wird es dafür fast gar keinen Autoverkehr geben. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend oder gar gefährdend 
bewertet, da die gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig 
überschrittene Grenze zur Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Darleen Müller, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

Sackgasse, und daher durch das Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität 
unterschritten werden wird. 

 Den Bedenken des Wegfalls der Möglichkeiten zur Beobachtung wilder Tiere und 
des Erlebens von Nutztieren wird entgegen gehalten, dass beides im sehr nahen 
Umland Rödgens in gleicher Weise möglich bleiben wird.  

In nur 190 m Wegstrecke Entfernung vom Wohnhaus Udersbergstraße 20 ist 
beispielsweise über Helgenstockstraße und Udersbergstraße das westliche Rödgener 
Umland am Fuße des Udersbergs zu erreichen, wo sich eine gleichartige Grünstruktur 
wie „In der Roos“ mit Landwirtschaftsflächen, auch solche mit Tierhaltung, anschließt. 

Auch im künftigen Baugebiet werden, insbesondere in den Privatgärten, Tiere, auch 
und besonders Vögel, zu beobachten sein.  

 Das öffentliche Interesse an Schaffung von Wohnbauland und das gesetzlich 
vorgegebene Gebot des § 1 (5) Satz 3 BauGB, dabei den Innenbereich zu entwickeln, 
überwiegen das Interesse am Erhalt einer innerörtlichen Landwirtschafts- und 
Gartenfläche neben Wohnhäusern, auf der Kühe, Schafe und Pferde gestreichelt 
werden können.  

Diese kann durch die Öffentlichkeit zudem nicht betreten werden und ist nur auf 
Asphaltwegen zu durchqueren. In Anbetracht des dringenden Wohnraumbedarfs in 
Gießen, gerade auch für Familien, ist es auch Kindern zu vermitteln, dass ein kleiner 
Umweg ins wunderschöne Rödgener Umland zumutbar ist, um Tiere und Natur direkt 
zu erleben. Dem Anspruch, dass dieses Naturerleben zulasten der Schaffung von 
Wohnbauland direkt dem eigenen Haus und Grundstück erhalten bleiben soll, wird 
nicht gefolgt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Robert Müller, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken, man werde ein zweites Mal zur Leistung von 
Erschließungsbeiträgen herangezogen, wird entgegengehalten, dass gültiges 
Erschließungsbeitragsrecht angewendet werden wird, das nicht der Abwägung 
unterliegt. 

Ob Beiträge erhoben werden, ist dabei nicht im Rahmen der Bauleitplanung zu klären 
und abzuwägen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass unter Umständen 
Erschließungsvorteile entstehen und dass die vorhandene Erschließung für die 
Udersbergstraße 20 und 22 nicht ordnungsgemäß erscheint, da die Erschließung über 
die Udersbergstraße, für die eventuell Erschließungsbeiträge gezahlt wurden, aufgrund 
von Geländeauffüllung und Neubauten nicht mehr stattfinden kann. 

 Dem Ansinnen der Herausnahme aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird nicht gefolgt, da die Abgrenzung des Plangebietes aufgrund der neuen 
Erschließung auch bereits bebaute Grundstücke umfasst, für die durch die Planung eine 
neue städtebauliche Situation eintritt. 

Aufgrund des geplanten Verlaufs der Erschließungsstraße zur Helgenstockstraße 
wurden auch die angrenzenden Grundstücke, die neu oder erstmalig erschlossen 
werden, einbezogen, um die vorhandene Bebauung planungsrechtlich zu sichern bzw. 
angesichts der neu geplanten städtebaulichen Situation neu zu regeln.   

 Den Bedenken wegen der Bebauung des Lebensraums geschützter Tier- und 
Pflanzenarten wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

 Der Einschätzung, es entstehe ein immenses Verkehrsaufkommen, wird die 
Ableitung des entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über die als 
Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße und der geringe und kaum 
abwägungsrelevante Umfang des Verkehrs entgegengehalten. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Robert Müller, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Gudrun Naujocks, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Das öffentliche Interesse an Schaffung von Wohnbauland und das gesetzlich 
vorgegebene Gebot des § 1 (5) Satz 3 BauGB, dabei vorwiegen den Innenbereich zu 
entwickeln, überwiegen das Interesse am Erhalt einer innerörtlichen Landwirtschafts- 
und Gartenfläche, die auch zum Spazierengehen genutzt werden kann. 

Da die Flächen durch die Öffentlichkeit zudem nicht betreten werden können und nur 
auf Asphaltwegen zu durchqueren sind, ist das Spazierengehen hier eine der wenigen 
öffentlichen Nutzungsmöglichkeiten. Die grundsätzliche Möglichkeit, dass sehr nahe 
gelegene Umland für den gleichen Zweck zu nutzen, mag hier im Einzelfall aufgrund 
vorliegender Einschränkungen nicht in Frage kommen, ist aber grundsätzlich 
vorhanden, so dass der individuelle Belang eines Wunsches nach Erhalt der Fläche als 
Bereich zum Spazierengehen nicht schwerer wiegen kann als die eingangs genannten 
Gründe, die für eine Bebauung sprechen. 

 Der Einschätzung, es entstehe ein großes Verkehrsaufkommen, wird die Ableitung 
des entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über die als Wohnsammelstraße gut 
ausgebaute Helgenstockstraße in Richtung Ortsdurchfahrt und der geringe und kaum 
abwägungsrelevante Umfang des Verkehrs entgegengehalten.  

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
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ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen.  

Die hier erwähnte Helgenstockstraße 14 liegt zudem nicht an der Strecke zwischen der 
neuen Erschließungsstraße und der Ortsdurchfahrt, so dass hier nur ein äußerst 
geringer Teil der durch das neue Wohngebiet ausgelösten Fahrzeugbewegungen zum 
Tragen kommt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Susanne Nierling, Stellungnahme v. 25.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Susanne Nierling, Stellungnahme v. 25.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einwand wurde berücksichtigt. 

Die bereits von den das Plangebiet umgebenden Straßen (Udersbergstraße, Im 
Hopfengraten) aus erschlossenen und im hinteren Grundstücksbereich nicht bebauten 
und dabei an die bestehenden Wege im Plangebiet angeschlossenen Grundstücke 
werden im Entwurf des Bebauungsplans nicht mehr an die neue Erschließungsstraße 
angeschlossen. Diese den vorhandenen Wohnhäusern zuzuordnenden Gärten werden 
als private Grünflächen festgesetzt. Eine spätere Bebauung ist damit ausgeschlossen. 

Dies betrifft ausdrücklich nicht die beiden Wohnhäuser Udersbergstraße 20 und 22, 
da diese Wohnhäuser bisher nicht ordnungsgemäß über den Weg zwischen 
Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ erschlossen zu sein scheinen. Die Erschließung 
erfolgt zukünftig über die neue, hier auf der Trasse des alten Weges verlaufende 
Erschließungsstraße, so dass diese beiden Wohnhäuser vermutlich erstmals wieder 
ordnungsgemäß erschlossen werden.  

 Dem Vorschlag wurde nicht gefolgt. 

Eine Erschließung der Gärten hätte voraussichtlich eine Erschließungsbeitragspflicht 
bedeutet, unabhängig von dem aktuellen Willen zur Bebauung. 

  Dem Vorschlag wurde zum Entwurf des Bebauungsplans gefolgt. 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Gabriele Philipp, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar. 
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Gabriele Philipp, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 

 Dass das öffentliche Interesse an Schaffung von Wohnbauland durch das neue 
Baugebiet nicht zur Gänze befriedigt wird, wird nicht bestritten.  

Des leistet jedoch einen wichtigen Beitrag dazu und tut dies unter Berücksichtigung des 
gesetzlich vorgegebenen Gebotes des § 1 (5) Satz 3 BauGB, nach dem die 
städtebauliche Entwicklung vorwiegend und vorrangig im Innenbereich stattfinden soll. 
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  Der Einschätzung, es entstehe ein großes Verkehrsaufkommen in der 
Helgenstockstraße und den angrenzenden Straßen wird die Ableitung des 
entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über lediglich 50 m der als 
Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße in Richtung Ortsdurchfahrt und 
der geringe und kaum abwägungsrelevante Umfang des erwarteten Verkehrs 
entgegengehalten.  

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
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________________________________________________________ 

Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 Der Frage, ob in Rödgen kein grüner Fleck in der Mitte des Ortes bestehen bleiben 
könne, werden die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung 
entgegengehalten . 

Der Wunsch zur Erhaltung „grüner Flecken“ in der Ortsmitte kann nicht im Sinne der 
Erhaltung von „In der Roos“ gefolgt werden, da dem öffentliche Belange und Interesse 
zur Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen 
Umlandes mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In 
der Roos“ wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung solcher „grünen Flecken“ abgelehnt.  

Vor dem Hintergrund des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur 
begrenzte und leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von 
„In der Roos“  wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung 
von Wohnbauland abgewogen. 

Zudem entspricht die Entwicklung eines Wohngebietes auf innerörtlichen Freiflächen 
mit landwirtschaftlicher Nutzung dem Gebot des §1 (5) Satz 3 BauGB, dass die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 
erfolgen soll. Insbesondere gegenüber einer Besiedlung von Flächen im Rödgener 
Umlandes ist eine solche Innenbereichsentwicklung „grüner Flecken“ vorzuziehen. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 
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Da zudem für die Umsiedlung der Population des Ameisenbläulings eine 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vorliegt, ist das Heranziehen von „In der 
Roos“ einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch 
vorzuziehen. 

 Dass das öffentliche Interesse an Schaffung von Wohnbauland durch das neue 
Baugebiet nicht zur Gänze befriedigt wird, wird nicht bestritten.  

Des leistet jedoch einen wichtigen Beitrag dazu und tut dies unter Berücksichtigung des 
gesetzlich vorgegebenen Gebotes des § 1 (5) Satz 3 BauGB, nach dem die 
städtebauliche Entwicklung vorwiegend und vorrangig im Innenbereich stattfinden soll. 
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Helmut Philipp, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

  Der Einschätzung, es entstehe ein großes Verkehrsaufkommen in der 
Helgenstockstraße und den angrenzenden Straßen wird die Ableitung des 
entstehenden Verkehrs auf die Ortsdurchfahrt über lediglich 50 m der als 
Wohnsammelstraße gut ausgebaute Helgenstockstraße in Richtung Ortsdurchfahrt und 
der geringe und kaum abwägungsrelevante Umfang des erwarteten Verkehrs 
entgegengehalten.  

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. Die Dorfmitte rund um die Kirche wir durch dieses zum Entwurf 
geänderte Erschließungsmodell gegenüber dem, das der frühzeitigen Beteiligung 
zugrunde lag, überhaupt nicht durch zusätzlichen PKW- und Lieferverkehr belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
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Unbeachtlichkeit durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, und daher durch das 
Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen. 

 Der Frage, ob in Rödgen kein grüner Fleck in der Mitte des Ortes bestehen bleiben 
könne, werden die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung 
entgegengehalten . 

Der Wunsch zur Erhaltung „grüner Flecken“ in der Ortsmitte kann nicht im Sinne der 
Erhaltung von „In der Roos“ gefolgt werden, da dem öffentliche Belange und Interesse 
zur Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen 
Umlandes mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In 
der Roos“ wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung solcher „grünen Flecken“ abgelehnt.  

Vor dem Hintergrund des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur 
begrenzte und leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von 
„In der Roos“  wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung 
von Wohnbauland abgewogen. 

Zudem entspricht die Entwicklung eines Wohngebietes auf innerörtlichen Freiflächen 
mit landwirtschaftlicher Nutzung dem Gebot des §1 (5) Satz 3 BauGB, dass die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 
erfolgen soll. Insbesondere gegenüber einer Besiedlung von Flächen im Rödgener 
Umlandes ist eine solche Innenbereichsentwicklung „grüner Flecken“ vorzuziehen. 
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Georg Rupp, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bedenken wegen Belästigungen durch einen zukünftigen Baustellenbetrieb mit 
Baulärm, Straßenschäden und Verkehrsbehinderungen werden nicht geteilt. Es gelten 
die entsprechenden Vorschriften. 

Die durch eine Baustelle verursachten Immissionen unterliegen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm). Werden die dort 
festgelegten „Eingreif-Richtwerte“ an der Wohnung eines Nachbarn überschritten, 
muss die Immissionsschutzbehörde (in Gießen zunächst das Bauordnungsamt) auf 
Antrag des Nachbarn geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms 
anordnen, deren Auswahl in ihrem Ermessen steht. Der Nachbar kann weitere 
konkrete Einzelmaßnahmen verlangen, wenn sich behördlich angeordnete 
Maßnahmen als unwirksam erweisen. Dies kann bis zu einem Baustopp reichen.  
Eine subjektiv empfundene Minderung der Wohnqualität durch einen 
Baustellenbetrieb, die sich durch eine Überschreitung der genannten Richtwerte nicht 
nachweisen lässt, löst hingegen keinen Schutzanspruch aus. 

Auch für etwaige Schäden und Behinderungen durch den Baustellenbetrieb gibt es 
einschlägige Regelungen. 
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Ute Rupp, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bedenken wegen Belästigungen durch einen zukünftigen Baustellenbetrieb mit 
Baulärm, Straßenschäden und Verkehrsbehinderungen werden nicht geteilt. Es gelten 
die entsprechenden Vorschriften. 

Die durch eine Baustelle verursachten Immissionen unterliegen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm). Werden die dort 
festgelegten „Eingreif-Richtwerte“ an der Wohnung eines Nachbarn überschritten, 
muss die Immissionsschutzbehörde (in Gießen zunächst das Bauordnungsamt) auf 
Antrag des Nachbarn geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms 
anordnen, deren Auswahl in ihrem Ermessen steht. Der Nachbar kann weitere 
konkrete Einzelmaßnahmen verlangen, wenn sich behördlich angeordnete 
Maßnahmen als unwirksam erweisen. Dies kann bis zu einem Baustopp reichen.  
Eine subjektiv empfundene Minderung der Wohnqualität durch einen 
Baustellenbetrieb, die sich durch eine Überschreitung der genannten Richtwerte nicht 
nachweisen lässt, löst hingegen keinen Schutzanspruch aus. 

Auch für etwaige Schäden und Behinderungen durch den Baustellenbetrieb existieren 
einschlägige Regelungen 

 Der Einschätzung, dass die Parksituation im Umfeld durch das Baugebiet 
beeinträchtigt wird, wird widersprochen 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Gießen muss durch private Bauherren erfüllt werden. 
Zusätzlich entstehen 8 Stellplätze auf der festgesetzten Stellplatzanlage in der Mitte 
des Plangebietes und weitere Stellplätze im Straßenraum, deren Anzahl, abhängig von 
der Straßenplanung nach Feststehen der Leitungs- und Kanalverläufe, zwischen 6 und 
10 liegen dürfte - insgesamt also bei 14 bis 18 öffentlichen Stellplätzen. 
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Christel Schmitt, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken zu einer Beteiligung an Erschließungskosten und Straßenbeiträgen 
wird entgegengehalten, dass für die Adresse Dreieck 5a keine solchen Kosten in 
Aussicht stehen, da das betreffende Grundstück durch die Planung nicht neu 
erschlossen wird und an die neu geplante Erschließungsstraße nicht angrenzt. 

Mit den genannten Kosten ist daher im Zusammenhang mit der Planung nicht zu 
rechnen. 

 Die Ablehnung der Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Dieter Schmitt, Stellungnahme v. 24.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ wegen des Unwillens vieler Anlieger nicht 
bebaut werden soll, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der hier geforderten Erhaltung von „In der 
Roos“ als „Grünfläche“. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Grünflächenfunktion von „In der 
Roos“  wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

Zudem bestehen bei den Anliegern unterschiedliche Auffassungen, so dass ein 
einheitlicher Wille gegen die Bebauung nicht festgestellt werden kann. Dies drückt sich 
umso mehr darin aus, dass nach Ausarbeitung des Entwurfs zur 1. Entwurfsoffenlage 
2018 nur noch 5 individuelle private Stellungnahmen abgegeben wurden, und zur 2. 
Entwurfsoffenlage 2019 nur noch 3 individuelle private Stellungnahmen abgegeben 
wurden. Unter diesen Stellungnahmen waren auch einige grundsätzlich zustimmende 
zu verzeichnen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Marlies Schmitt, Stellungnahme v. 25.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ wegen des Unwillens vieler Anlieger nicht 
bebaut werden soll, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der hier geforderten Erhaltung von „In der 
Roos“ als „Grünfläche“. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Grünflächenfunktion von „In der 
Roos“  wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

Zudem bestehen bei den Anliegern unterschiedliche Auffassungen, so dass ein 
einheitlicher Wille gegen die Bebauung nicht festgestellt werden kann. Dies drückt sich 
umso mehr darin aus, dass nach Ausarbeitung des Entwurfs zur 1. Entwurfsoffenlage 
2018 nur noch 5 individuelle private Stellungnahmen abgegeben wurden, und zur 2. 
Entwurfsoffenlage 2019 nur noch 3 individuelle private Stellungnahmen abgegeben 
wurden. Unter diesen Stellungnahmen waren auch einige grundsätzlich zustimmende 
zu verzeichnen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Wilhelm Schmitt, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken zu einer Beteiligung an Erschließungskosten und Straßenbeiträgen 
wird entgegengehalten, dass für die Adresse Dreieck 5a keine solchen Kosten in Frage 
kommen, da das betreffende Grundstück durch die Planung nicht neu erschlossen wird 
und an die neu geplante Erschließungsstraße nicht angrenzt. 

Mit den genannten Kosten ist daher im Zusammenhang mit der Planung nicht zu 
rechnen. 

 Die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen 
gegenüber der hier geäußerten Kritik an der „Zerstörung“ von „In der Roos“ als 
Grünfläche. Die öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung 
überwiegen auch gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und Fauna.  

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Grünflächenfunktion von „In der 
Roos“ wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Margarete Schneider, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bedenken wegen Belästigungen durch einen zukünftigen Baustellenbetrieb 
werden nicht geteilt. Es gelten die entsprechenden Vorschriften. 

Die durch eine Baustelle verursachten Immissionen unterliegen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm). Werden die dort 
festgelegten „Eingreif-Richtwerte“ an der Wohnung eines Nachbarn überschritten, 
muss die Immissionsschutzbehörde (in Gießen zunächst das Bauordnungsamt) auf 
Antrag des Nachbarn geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms 
anordnen, deren Auswahl in ihrem Ermessen steht. Der Nachbar kann weitere 
konkrete Einzelmaßnahmen verlangen, wenn sich behördlich angeordnete 
Maßnahmen als unwirksam erweisen. Dies kann bis zu einem Baustopp reichen.  
Eine subjektiv empfundene Minderung der Wohnqualität durch einen 
Baustellenbetrieb, die sich durch eine Überschreitung der genannten Richtwerte nicht 
nachweisen lässt, löst hingegen keinen Schutzanspruch aus. 

 Der implizierten Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil 
damit der Charakter des Gebietes verloren ginge, wird widersprochen. Die öffentlichen 
Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen die hier geforderte 
Erhaltung des Charakters durch Ausbleiben einer Neubebauung. Hinsichtlich der Vögel 
und Fledermäuse wird keine erhebliche Änderung des Vorkommens erwartet. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. 

Der Wunsch zur Erhaltung des Charakters von „In der Roos“ kann nicht Selbstzweck 
sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur Baulandausweisung 
gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes mit der gleichen 
Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein 
Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung eines 
unbestimmten grünen Charakters mit sehr eingeschränkten Erholungsfunktion des 
Gebietes zum Spazierengehen auf den dortigen Asphaltwegen abgelehnt.  

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird die nur begrenzte und 
leicht im sehr nahen Umland zu kompensierende Erholungsfunktion von „In der Roos“  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Margarete Schneider, Stellungnahme v. 21.07.2015 
________________________________________________________ 

wegen des hier überwiegenden öffentlichen Interesses an der Schaffung von 
Wohnbauland abgewogen. 

 Die Bedenken, man werde durch schon einmal geleistete „Anlieger- und 
Erschließungsgebühren“ noch einmal belastet wird entgegengehalten, dass gültiges 
Erschließungsbeitragsrecht angewendet werden wird, das nicht der Abwägung 
unterliegt. 

Ob Beiträge erhoben werden, ist dabei nicht im Rahmen der Bauleitplanung zu klären 
und abzuwägen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass unter Umständen 
Erschließungsvorteile entstehen und dass die vorhandene Erschließung für die 
Udersbergstraße 20 und 22 nicht ordnungsgemäß erscheint, da die Erschließung über 
die Udersbergstraße, für die nach den Angaben der Anwohnerin 
Erschließungsbeiträge gezahlt wurden, aufgrund von Geländeauffüllung und 
Neubauten nicht mehr stattfinden kann. 

Die Erschließung des neuen Wohngebietes über den westlichen Abschnitt des 
vorhandenen Weges zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ („Schwarzer 
Weg“) ist notwendig, da sich hier der tiefste Punkt des Plangebietes und bereits der 
Anschluss an die Kanalisation in der Helgenstockstraße befindet, so dass eine 
Entwässerung des neuen Wohngebietes aufgrund des starken Gefälles im Gelände nur 
hier technisch sinnvoll möglich ist. Zudem ist ab hier der auf kürzestem Wege 
erreichbare Anschluss an die Ortsdurchfahrt an der Friedrich-Ebert-Straße gegeben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Thorsten Schneider, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken, man werde durch Anlieger- und Erschließungskosten belastet, wird 
entgegengehalten, dass gültiges Erschließungsbeitragsrecht angewendet werden wird, 
das nicht der Abwägung unterliegt. 

Ob Beiträge erhoben werden, ist dabei nicht im Rahmen der Bauleitplanung zu klären 
und abzuwägen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass unter Umständen 
Erschließungsvorteile entstehen und dass die vorhandene Erschließung für die 
Udersbergstraße 20 und 22 nicht ordnungsgemäß erscheint, da die Erschließung über 
die Udersbergstraße, für die nach den Angaben des Anwohners Erschließungsbeiträge 
gezahlt wurden, aufgrund von Geländeauffüllung und Neubauten nicht mehr 
stattfinden kann. 

Die Erschließung des neuen Wohngebietes über den westlichen Abschnitt des 
vorhandenen Weges zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ („Schwarzer 
Weg“) ist notwendig, da sich hier der tiefste Punkt des Plangebietes und bereits der 
Anschluss an die Kanalisation in der Helgenstockstraße befindet, so dass eine 
Entwässerung des neuen Wohngebietes aufgrund des starken Gefälles im Gelände nur 
hier technisch sinnvoll möglich ist. Zudem ist ab hier der auf kürzestem Wege 
erreichbare Anschluss an die Ortsdurchfahrt an der Friedrich-Ebert-Straße gegeben. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Emmi Seipp, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken, es drohe eine Kanalüberlastung durch das neue Wohngebiet, wird 
entgegengehalten, dass ein Anschluss durch die zuständigen Mittelhessischen 
Wasserbetriebe/MWB fachlich geprüft sowie geplant wurde und kein solches Problem 
gesehen wird.  

Zudem ist geplant bzw. auch gesetzlich vorgeschrieben, in den Straßenabschnitten der 
neuen Erschließungsstraße, welche senkrecht zum Gefälle des Geländes verlaufen, 
einen großen Staukanal unterzubringen, der auch bei Starkregenereignissen 
ausreichende Rückstaukapazitäten bietet. 

 Den Bedenken, man werde durch Anlieger- und Erschließungskosten belastet, wird 
entgegengehalten, dass gültiges Erschließungsbeitragsrecht angewendet werden wird, 
das nicht der Abwägung unterliegt. 

Die Helgenstockstraße liegt jedoch weder im Plangebiet noch an der neuen 
Erschließungsstraße, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen werden, zumal 
ein Anschluss an den Kanal in der Helgenstockstraße bereits im Bereich des Weges 
zischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ („Schwarzer Weg“) vorhanden ist. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Martin Seipp, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken wurde gefolgt, indem der hintere Grundstücksteil der 
Udersbergstraße 14 als private Grünfläche festgesetzt wurde. Eine zukünftige 
Gartennutzung ist damit gesichert und eine Erschließung als Bauland hier gemäß der 
Festsetzung ausgeschlossen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Renate Seipp, Stellungnahme v. 27.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken wurde gefolgt, indem der hintere Grundstücksteil der 
Udersbergstraße 14 als private Grünfläche festgesetzt wurde. Eine zukünftige 
Gartennutzung ist damit gesichert und eine Erschließung als Bauland hier gemäß der 
Festsetzung ausgeschlossen. 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, da die vorhandene 
Fauna dem entgegensteht, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und 
Interessen zur Baulandausweisung überwiegen den hier geforderten Vorrang des 
Schutzes der Fauna gegenüber einer Bebauung. Hinsichtlich der geschützten Arten wird 
ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren angestrengt. 

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die nicht für ein 
Neubaugebiet geeignet ist, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Renate Seipp, Stellungnahme v. 27.07.2015 
________________________________________________________ 

Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 
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Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Wilhelm Seipp, Stellungnahme v. 24.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Anregung wurde teilweise gefolgt. Es verbleibt in dem zur Offenlage 
geänderten Entwurf lediglich der hintere Grundstücksteil im Plangebiet, um dieses als 
private Grünfläche zu sichern. 

Damit wurde dem Wunsch des Eigentümers gefolgt, dass dieser hintere 
Grundstücksbereich nicht als Bauland erschlossen werden soll. Die Festsetzung sichert 
die Gartenfläche für diesen Bereich 

 Der Anregung wird gefolgt. Der Weg bleibt als öffentliche  Fuß- und 
Radwegverbindung erhalten. 

 Der Anregung wurde in dem zur Offenlage geänderten Entwurf gefolgt 

Die Erschließung des Neubaugebietes für motorisierten Individualverkehr erfolgt 
nunmehr über eine als Sackgasse ausgeführte Erschließung mit einem einzigen 
Anschluss an das bestehende Straßennetz an der Helgenstockstraße. 
Durchgangsverkehr aus und in Richtung Udersbergstraße, Im Dreieck und der Straße 
„In der Roos“ ist daher nicht mehr bzw. nur noch für Fußgänger und Radfahrer über 
die zusätzlichen Rad- und Fußwege möglich. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Reinhild Siegfried, Stellungnahme v. 26.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, es werde ein unverhältnismäßig belastendes 
Verkehrsaufkommen erzeugt, wird der kaum noch abwägungsrelevante Umfang des 
erwarteten Verkehrs entgegengehalten. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. 

Diese Erschließung zwischen den Grundstücken Helgenstockstraße 4 und 6 ist an 
dieser Stelle zwingend notwendig, da sich hier der tiefste Punkt des gesamten Areals 
befindet und eine Entwässerung über den hier bereits vorhandenen Kanalanschluss in 
den leistungsfähigen Kanal in der Helgenstockstraße hier das natürliche Gefälle 
ausnutzen kann. Auch verkehrlich ist der Anschluss hier aufgrund der oben genannten 
direkten Nähe zur Ortsdurchfahr am sinnvollsten. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Reinhild Siegfried, Stellungnahme v. 26.07.2015 
________________________________________________________ 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit bei der Abwägung durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, 
und daher durch das Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten 
werden wird. 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen.  

 Zur Ablehnung der Inanspruchnahme von Grundstücksteilen zur Erschließung wird 
darauf hingewiesen, dass hierfür ein Umlegungsverfahren gemäß Baugesetzbuch 
durchgeführt werden wird. 

Das Heranziehen von privaten Grundstücksanteilen zur Erschließung erfolgt im 
Rahmen eines Verfahrens zur Baulandumlegung nach Baugesetzbuch, in dem 
Verpflichtungen und Ansprüche aus der im Rahmen der Neuerschließung und 
Aufteilung eines Baugebietes anfallenden Grundstücksveränderungen gesetzlich 
festgelegt sind. 

 Der Befürchtung, dass durch Bauverkehr eine Beschädigung der Anliegergebäude 
entstehen können wird entgegen gehalten, dass MWB und Tiefbauamt vor Beginn der 
Tiefbauarbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchführen werden, um vorhandene 
Schäden zu dokumentieren und Schäden durch die späteren Tiefbauarbeiten erkennen 
zu können. Ein Ausbleiben der Bebauung von „In der Roos“ aufgrund der Befürchtung 
von Schäden durch Bauverkehr wird daher abgelehnt. 

Angesichts der geplanten Bebauung von Einfamilien- und Doppelhäusern ist jedoch nur 
mit einem sehr begrenzten Bauvolumen und daher auch nur einem eingeschränkten 
Bauverkehr zu rechnen, der sich zudem über einen längeren Zeitraum verteilen wird. 
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Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Reinhild Siegfried, Stellungnahme v. 26.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die vorhandene Durchfahrtsmöglichkeit für PKW wird durch die Planung der neuen 
Erschließungsstraße als Sackgasse beseitigt. Hinsichtlich der Zumutbarkeit des 
zukünftigen Anliegerverkehrs wird auf Punkt 1 verwiesen. 

 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 Die Einschätzung, ein wirtschaftlich ausgewogenes Konzept zur Bebauung sei nicht 
erkennbar, wird zurückgewiesen und der zur Offenlage geänderte Entwurf entgegen 
gehalten. 

In dem zur Offenlage geänderten Entwurf des Bebauungsplanes wurden im 
Wesentlichen nur diejenigen Grundstückseigentümer erschlossen, die sich im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung nicht gegen eine Erschließung ausgesprochen hatten. Fast 
alle anderen wurden, sofern sie bereits erschlossen waren, nicht erschlossen. 
Stattdessen wurden in jenen Fällen private Grünflächen festgesetzt, um eine Bebauung 
auszuschließen und die Gärten planungsrechtlich zu sichern. Eine Ausnahme bilden 
die Grundstücke eines Landwirtes im Gebiet, welche als zentral gelegene Flächen im 
Gebiet nicht aus der Erschließung herausgenommen werden konnten. Diesem 
Eigentümer stehen aber mehrere Möglichkeiten offen, entweder landwirtschaftliche 
Ersatzflächen im Gebiet zu akzeptieren, externe Tauschflächen zu akzeptieren oder 
die genehmigte Nutzung auf dann neu ausgewiesenen Baugrundstücken weiter zu 
betreiben. Die nun geplante Erschließung durch eine Sackgasse minimiert die 
Erschließungsfläche einer geplanten Bebauung, da kein neues Straßennetz auf 
Grundlage der vorhandenen Asphaltwege mehr geplant wird. 

 Das Eckgrundstück an der Helgenstockstraße nicht in den Bebauungsplan 
aufzunehmen, wird abgelehnt. 

Durch die unter Punkt 1 beschriebene Notwendigkeit der Erschließung des neuen 
Baugebietes über den an dieser Stelle bereit als asphaltierten Weg vorhandenen 
Anschluss sind die angrenzenden Eckgrundstücke, u.a. auch die Helgenstockstraße 6, 
für die Erschließungsplanung notwendig. Zudem profitieren sie zwangsläufig, auch 
durch Baufeldausweisungen im Entwurf, von der damit gesicherten separaten 
Erschließung der hinteren Grundstücksbereiche. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ingrid Siguda, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Einschätzung, es werde ein „Verkehrschaos“ erzeugt, wird der kaum noch 
abwägungsrelevante Umfang des erwarteten Verkehrs entgegengehalten. 

Das Plangebiet wird für den motorisierten Verkehr über einen einzigen Anschluss an 
das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dieser befindet sich nur 50 m von der 
Ortsdurchfahrt „Friedrich-Ebert-Straße“ entfernt, welche über die sehr gut ausgebaute 
Helgenstockstraße erreicht wird, die die erwarteten Fahrzeugbewegungen sehr gut 
aufnehmen kann. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bausenates des Hessischen  
Verwaltungsgerichtshofes (Hessischer VGH, Urt. V. 17.08.2017 – 4 C 2760/16.N.) 
stellt die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 
Fahrzeugbewegungen pro Tag lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung für 
Anlieger dar, die nicht abwägungsbeachtlich ist.  

Eine realitätsnahe Kombination aus 2/3 Einfamilien- und 1/3 Zweifamilienhäusern an 
diesem Standort ergibt bei 28 Baugrundstücken entlang der neuen Erschließungsstraße 
ca. 18 Einfamilienhäuser und 10 Zweifamilienhäuser (mit je 2 Wohneinheiten), also 
insgesamt 38 Wohneinheiten, welche über die neue Straße erschlossen werden. 

Dabei würde sich die entsprechende Zahl an Fahrzeugbewegungen gem. dem 
benannten Urteil mit 1,5 Fahrzeugen und 2,5 Fahrzeugbewegungen pro Tag 
berechnen lassen, hier also 38 x 1,5 x 2,5 = 195 Fahrzeugbewegungen. Hinzu 
kämen für Besucherverkehr und Güterverkehr 2 Fahrzeugbewegungen pro 
Wohneinheit und Tag. Dies ergäbe 219 Fahrzeugbewegungen pro Tag, also weniger 
als 10 % mehr als die abwägungsunbeachtlichen 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag. 

Diese geringfügige Überschreitung wird dadurch relativiert, dass die gesamte Straße 
verkehrsberuhigt anlegt wird und aufgrund der Ausführung als Sackgasse kein 
motorisierter Durchgangsverkehr auftreten wird. 

Insgesamt wird der zu erwartende Verkehr also als nicht störend bewertet, da die 
gemäß benanntem Urteil überhaupt nur sehr geringfügig überschrittene Grenze zur 
Unbeachtlichkeit bei der Abwägung durch die Ausführung der Straße als Sackgasse, 
und daher durch das Ausbleiben von Durchgangsverkehr, in der Realität unterschritten 
werden wird. 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ingrid Siguda, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Angesichts des dringlichen Wohnraumbedarfs in Gießen wird diese, wenn überhaupt 
auftretende, nur geringfügige Überschreitung einer abwägungsbeachtlichen Zahl von 
200 Fahrzeugbewegungen pro Tag wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von Wohnbauland abgewogen.  

 Dem Hinweis auf eine in der Vergangenheit erfolgte Bebauung von vormaligen 
Außenbereichsflächen wird entgegen gehalten, dass zu einem früheren Zeitpunkt die 
entsprechende Maßgabe des Baugesetzbuches (ab 2013) zum Vorrang der 
Innenentwicklung noch nicht existierte und dass die landwirtschaftliche Nutzung durch 
den Haupteigentümer der Flächen von „In der Roos“ einer Bebauung entgegen stand. 

Das Innenentwicklungsgebot des § 1 (5) Satz 3 BauGB wurde zwischenzeitlich in das 
Baugesetzbuch aufgenommen, um dem wachsenden Flächenverbrauch bei wachender 
Bevölkerung in vielen Städten und Regionen zu begegnen und dem Entstehen immer 
neuer Baugebiete im Umland der wachsenden Städte und Gemeinden zu begegnen. 

Zudem wurden die landwirtschaftlichen Flächen „in der Roos“ bis ca. 1999 durch 
einen im Haupterwerb hier wirtschaftenden Landwirt auf eigenen Flächen genutzt. Dies 
ist nun nicht mehr der Fall, da nun nur noch ein Nebenerwerbslandwirt die Flächen 
gepachtet hat, der nur 2 kleinere Grundstücke besitzt und dessen Hofstelle nicht wie 
beim ehemaligen Haupterwerbslandwirt direkt im Gebiet liegt. 
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  Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Gertrud Sommer, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Das öffentliche Interesse an der Erschließung des Baugebietes unter Einbeziehung 
des Gartengrundstücks der Eigentümerin gegenüber ihrem Wunsch zu dessen Erhalt als 
Garten wird abgewogen und dem Erhalt widersprochen 

Da das Gartengrundstück der Eigentümerin nicht mit ihrem außerhalb des Plangebietes 
liegenden Wohnhaus verbunden ist und zur Erschließung des Plangebietes für einen 
Fuß- und Radweg, der auch durch die Müllabfuhr genutzt werden soll, unverzichtbar 
ist, wird das Grundstück im Rahmen eines Umlegungsverfahrens behandelt werden 
und voraussichtlich nicht als Gartengrundstück erhalten bleiben, sondern in Bauland 
umgewandelt werden. Ein Verzicht auf den Fuß- und Radweg an dieser Stelle des zur 
Offenlage geänderten Entwurfs würde die Notwendigkeit eines unverhältnismäßig 
großen Wendeplatzes für die Müllabfuhr bedeuten, damit eine wirtschaftliche 
Erschließung stark erschweren und städtebaulich unvertretbar sein. 

 Der implizierten Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil das 
Gebiet als „grüne Lunge“ bezeichnet wird und dem Ort einen dörflichen Charakter 
gibt, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüber der hier geforderten Erhaltung des ländlichen 
Charakters. 

Der Wunsch zur Erhaltung eines dörflichen Charakters von „In der Roos“ kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
sowie des geplanten eingeschossigen Wohnhausbebauung mit festgesetzten 
Satteldächern wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung eines dörflichen Charakters abgelehnt. 

 Dem Vorwurf der „Enteignung durch die Hintertür“ wird entgegengehalten, dass 
kein Enteignungsverfahren, sondern eine Baulandumlegung gemäß Baugesetzbuch 
erfolgen wird. Diese darf prinzipiell nicht zu enteignungsgleichen Eingriffen führen. 

Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Eigentümer. Gleiches 
gilt für ein Verfahren zur Baulandumlegung. Eine Einstellung der Planung oder ein 
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  Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Gertrud Sommer, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Ausschluss eines späteren Umlegungsverfahrens aufgrund der Ablehnung der 
Eigentümerin, ihren Garten in die Planung einzubeziehen, wird abgelehnt. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Die Durchführung eines Verfahrens zur Baulandumlegung obliegt nicht der Zustimmung 
der betroffenen Eigentümer. Es ist gesetzlich im Vierten Teil – Bodenordnung – des 
Baugesetzbuches geregelt. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der 
Baulandumlegung wurde mehrfach höchstrichterlich bestätigt. Im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans ist ein Umlegungsverfahren daher möglich. 
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Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Hans Steinmüller, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Anwohner und 
Eigentümer, da Planungsziele verfolgt werden können, die Einzelinteressen entgegen 
stehen. Die Schaffung von Wohnbauland ist ein solches Ziel, so dass das fehlende 
Einverständnis mit der Einbeziehung in die Planung hier nicht berücksichtigt werden 
kann. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Das Grundstück mit dem Gebäuden Im Dreieck 6 wird in das Plangebiet einbezogen, 
da das Gebäude in Nachbarschaft zu einem künftigen Neubaugebiet „In der Roos“ 
planungsrechtlich gesichert werden und die weitere Bebauung im Einklang mit dem 
geplanten Neubaugebiet planungsrechtlich geregelt werden soll. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Andreas Stöhr, Stellungnahme v. 24.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die nicht für ein 
Neubaugebiet geeignet ist, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Population des Ameisenbläulings eine 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vorliegt, ist das Heranziehen von „In der 
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Andreas Stöhr, Stellungnahme v. 24.07.2015 
________________________________________________________ 

Roos“ einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch 
vorzuziehen. 

 Die Befürchtung des Ansteigens des „Wasserspiegels in tiefer gelegenen Straßen“  
wird mit Hinweis auf die zum Entwurf geänderte Planung und die geplante 
Entwässerung des Plangebietes zurückgewiesen. 

Die Oberflächenentwässerung der Grundstücke erfolgt über eine neu angelegte 
Kanalisation in der neuen Erschließungsstraße, die mittels eines großen Rückstaukanals 
große Rückhaltekapazitäten für anfallendes Regenwasser bietet, dass dann geregelt 
und mit Verzögerung über die vorhandene Kanalisation in der Helgenstockstraße 
abgeleitet werden soll. Hier am Anschluss an die Helgenstockstraße befindet sich auch 
der tiefste Punkt des Geländes. Die Udersbergstraße und die dortige Kanalisation sind 
also nicht betroffen. Durch die Ableitung von im Gebiet anfallenden Regenwasser über 
die neue Kanalisation wird sogar Regenwasser aufgefangen und abgeleitet, das 
derzeit vor Ort versickert und damit den Grundwasserspiegel auch im Bereich der 
tiefer gelegenen Udersbergstraße ansteigen lässt. 

 Die Aussage wird als individuelle Beobachtung zur Kenntnis genommen, dem 
fehlenden Bedarf an Wohnbauland wird jedoch mit dem ungebrochenen 
Bevölkerungswachstum in Gießen widersprochen.  

Den beobachteten Leerständen und vereinzelten unbebauten Grundstücken steht 
jedoch eine allgemein sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum und Wohnbauland 
gegenüber, und dem Heranziehen leerstehenden Wohnraums und unbebauter 
Grundstücke gegen den Willen der Eigentümer sind hohe eigentumsrechtliche Grenzen 
gesetzt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Ulrich Siegfried, Stellungnahme v. 23.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Bedenken wird entgegengehalten, dass gültiges Erschließungsbeitragsrecht 
angewendet werden wird, das nicht der Abwägung unterliegt. 

Ob Beiträge erhoben werden, ist dabei nicht im Rahmen der Bauleitplanung zu klären 
und abzuwägen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass für die Helgenstockstraße 6 
Erschließungsvorteile entstehen, da auf dem hinteren Grundstücksteil durch den, mit 
dem zur Offenlage geänderten, Entwurf des Bebauungsplans ein bisher nicht 
vorhandenes Baurecht entsteht, was eine erhebliche Wertsteigerung  des Grundstücks 
bedeutet. 

Die Erschließung des neuen Wohngebietes über den westlichen Abschnitt des 
vorhandenen Weges zwischen Helgenstockstraße und „Im Dreieck“ („Schwarzer 
Weg“) und damit auch an der Helgenstockstraße 6 ist notwendig, da sich hier der 
tiefste Punkt des Plangebietes und bereits der Anschluss an die Kanalisation in der 
Helgenstockstraße befindet, so dass eine Entwässerung des neuen Wohngebietes 
aufgrund des starken Gefälles im Gelände nur hier technisch sinnvoll möglich ist. 
Zudem ist ab hier der auf kürzestem Wege erreichbare Anschluss an die 
Ortsdurchfahrt an der Friedrich-Ebert-Straße gegeben. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Florian Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Den Bedenken wird entgegen gehalten, dass mit dem zur Offenlage geänderten 
Entwurf der Anschluss des Baugebietes an das vorhandene Straßennetz für PKW 
ausschließlich über die Helgenstockstraße erfolgt und der Bereich Im Dreieck und 
Rosengasse aus dem Gebiet heraus nur noch über Rad- und Fußwege erreicht werden 
kann.  

Der genannte Bereich wird daher keinerlei zukünftige  Zunahme des Verkehrs erleben, 
so dass die Verkehrsberuhigung im genannten Bereich unverändert bleibt. 

 Der Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil das Gebiet zum 
alten Ortskern von Rödgen zähle, wird widersprochen. Die öffentlichen Belange und 
Interessen zur Baulandausweisung überwiegen die hier geforderte Erhaltung von „In 
der Roos“ als empfundener Teil des Ortskerns. 

Der Wunsch zur Erhaltung „In der Roos“ als empfundener Teil des Ortskerns kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
sowie des geplanten eingeschossigen Wohnhausbebauung mit festgesetzten 
Satteldächern wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung eines unveränderten Charakters des Bereiches um den Rödgener Ortskern 
abgelehnt. Die festgesetzten Satteldächer und die Begrenzung auf ein Vollgeschoss 
sollen sicherstellen, dass vom Gebiet aus weiterhin ein Blick auf den Kirchturm möglich 
bleibt und dabei eine dörflich geprägte Dachlandschaft im Vordergrund liegt. Daher ist 
ein Erhalt von In der Roos, weil es nach dem Empfinden des Anwohners zum Ortskern 
gehört, angesichts der Darstellung des Flächennutzungsplans, dem Entwicklungsgebot 
des Innenbereichs nach § 1(5) Satz 3 BauGB und der öffentlichen Belange und 
Interessen zur Baulandausweisung nicht zu rechtfertigen. 

Hinzu kommt, dass neue Anwohner den Ortskern von „In der Roos“ als sozialen 
Treffpunkt neu beleben werden und damit der Ortskern als sozialer Mittelpunkt gestärkt 
werden wird. 

 Die Bedeutung von „In der Roos“ als Erholungsraum für Kinder und ältere 
Menschen wird allein schon durch fehlende Betretbarkeit der Wiesen als sehr begrenzt 
eingeschätzt. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes mit einer sehr ähnlichen 
Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ wird ein 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Florian Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der Erhaltung einer sehr 
eingeschränkten Erholungsfunktion des Gebietes abgelehnt. Die öffentlichen Belange 
der Erschließung von Wohnbauland werden höher bewertet. 

Die Erholungsfunktion von „In der Roos“ beschränkt sich auf die Möglichkeit des 
Spazierengehens auf den asphaltierten Erschließungswegen und des Verweilens auf 
einer aufgestellten Parkbank am Rande eines der Erschließungswege. Keine der dabei 
passierten Wiesen oder Grundstücke kann betreten werden. Im nahen Umland, das 
vom Plangebiet nur durch 1 bis 2 Querstraßen entfernt ist und das durch ein dichtes 
Netz vergleichbarer Erschließungswege erschlossen ist, ist das Spazierengehen 
hingegen sogar in offener Landschaft möglich. Die offene Landschaft rund um Rödgen 
bietet genau die gleichen Erholungsmöglichkeiten durch Spazierengehen entlang von 
Wiesen und Gärten wie dies auch „In der Roos“ tut. 

 Der Anregung wurde weitgehend gefolgt, indem private Wohnhausgärten in dem 
zur Offenlage geänderten Entwurf als private Grünflächen festgesetzt wurden. Darüber 
hinausgehend werden die öffentlichen Belange der Erschließung von Wohnbauland 
höher bewertet als der Erhalt aller bisherigen Gartenflächen. 

 Die Belange des Landwirtes zur Weiternutzung des Landes zur Tierhaltung und zum 
Abstellen von Gerät werden gegen die öffentlichen Belange der Erschließung von 
Wohnbauland abgewogen. 

Der Landwirt betreibt seine Landwirtschaft nur im Nebenerwerb und bewirtschaftet mit 
ca. 70 ha ein Vielfaches seiner Weiden „In der Roos“ im Umland von Rödgen. Ein 
Wegfall von „In der Roos“ als pachtbare Landwirtschaftsfläche ist ihm daher 
wirtschaftlich zuzumuten. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Sabine Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Anwohner und 
Eigentümer, da Planungsziele verfolgt werden können, die Einzelinteressen entgegen 
stehen. Die Schaffung von Wohnbauland ist ein solches Ziel, so dass das fehlende 
Einverständnis mit der Einbeziehung in die Planung nicht bei jedem Eigentümer 
berücksichtigt werden kann. Der Forderung wird daher nicht zugestimmt. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Um den Unwillen zu Bebauung dennoch zu berücksichtigen, wurde bei Anwohnern mit 
Hausgärten, die keine Bauabsicht hegen, in dem zur Offenlage geänderten Entwurf 
diese als private Grünflächen festgesetzt und nicht erschlossen, sofern sie für eine 
wirtschaftliche Erschließung des Plangebietes verzichtbar waren. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung überwiegen gegenüber der Erhaltung des Status quo für Flora und 
Fauna.  

Bei den Artengruppen der Vögel und Fledermäusen ergeben sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch die Baulandausweisung, wenn bei Rodungen und Abrissen 
auf die Brut- und Quartierszeiten Rücksicht genommen wird. Hinsichtlich des Dunklen 
und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings muss ein artenschutzrechtliches 
Ausnahmeverfahren angestrengt werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Sabine Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die unbedingt 
erhalten bleiben muss, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils 

 Der Behauptung eines schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die Bebauung 
wird widersprochen.  

Es entstehen nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf potenziell etwa 30 
Wohneinheiten, so dass zusammen mit der von einem Straßennetz auf eine einzige 
Straße reduzierten Erschließungsumfang eine auch kostenseitig optimierte Erschließung 
entwickelt wurde. Von geringen Erschließungskosten profitieren alle zukünftigen 
Grundstückseigentümer. 

 Der implizierten Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil das 
Gebiet dem Ort einen dörflichen Charakter gäbe, wird widersprochen. Die öffentlichen 
Belange und Interessen zur Baulandausweisung gegenüber der hier geforderten 
Erhaltung des ländlichen Charakters. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Sabine Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Der Wunsch zur Erhaltung eines dörflichen Charakters von „In der Roos“ kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
sowie des geplanten eingeschossigen Wohnhausbebauung mit festgesetzten 
Satteldächern wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung eines dörflichen Charakters abgelehnt. 

 Dem Vorwurf, dass durch die Planung die Infrastruktur nicht verbessert würde,  
wird widersprochen. 

Rödgen hat einen mit öffentlicher Infrastruktur wie ÖPNV, Schulen und Kindergärten 
gut aufgestellten Status. Die hier vermutlich gemeinte Infrastruktur an privatem 
Einzelhandel und Dienstleistung ist von einer größeren potenziellen Kundenbasis 
hierfür abhängig. Durch neue Wohnungen und Wohnhäuser wird die potentielle 
Kundschaft für solche zur Versorgung des Gebietes wünschenswerte Betriebe erhöht, 
so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Betrieb dann in Rödgen 
ansiedelt, erhöht wird. Die Ansiedlung von Metzgereien, Bäckereien und kleiner 
Lebensmittelläden erfolgt jedoch aufgrund privatwirtschaftlicher Initiative und kann 
nicht durch Stadt oder staatliche Instanzen vorgeschrieben werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Thomas Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen, besteht unabhängig von der Zustimmung einzelner Anwohner und 
Eigentümer, da Planungsziele verfolgt werden können, die Einzelinteressen entgegen 
stehen. Die Schaffung von Wohnbauland ist ein solches Ziel, so dass das fehlende 
Einverständnis mit der Einbeziehung in die Planung nicht bei jedem Eigentümer 
berücksichtigt werden kann. Der Forderung wird daher nicht zugestimmt. 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) BauGB aufzustellen, sobald dies für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. § 1(5) Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In 
der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgen besiedelt werden soll, bevor 
Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden können. Der 
Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu entwickeln sind, 
stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als Wohnbaufläche (Bestand) 
dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. 

Um den Unwillen zu Bebauung dennoch zu berücksichtigen, wurde bei Anwohnern mit 
Hausgärten, die keine Bauabsicht hegen, in dem zur Offenlage geänderten Entwurf 
diese als private Grünflächen festgesetzt und nicht erschlossen, sofern sie für eine 
wirtschaftliche Erschließung des Plangebietes verzichtbar waren. 

 Die Bewertung von „In der Roos“ als „grüne Lunge“ Rödgens, die unbedingt 
erhalten bleiben muss, trifft nicht zu. 

Die Bezeichnung als „grüne Lunge“ suggeriert, das Gebiet sei für das Ortsklima und 
die Frischluftversorgung Rödgens unverzichtbar.  
Die Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von 
Gießen, welche das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH im Auftrag der Stadt als 
modellgestützte, flächendeckende Analyse der klima- und immissionsökologischen 
Funktionen im Stadtgebiet im Jahr 2014 erarbeitet hat und welche die 
Stadtverordnetenversammlung am 9. Oktober 2014 beschlossen hat, stellt das Areal 
von „In der Roos“ in der zugehörigen „Planungshinweiskarte“ als Gebiet mit der 
Zuordnung „Mittlere bioklimatische Bedeutung – Freifläche mit mittlerem Einfluss auf 
Siedlungsgebiete; Mittlere Empfindlichkeit durch Nutzungsintensivierung; Maßvolle 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Thomas Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Bebauung aus bioklimatischer Sicht meist möglich“ dar. Durch eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35 und die umfänglich festgesetzten privaten Grünflächen (Gärten) sowie 
die Festsetzung von 40 % gärtnerisch angelegter Grünfläche und einem großkronigen 
Baum je Grundstück sowie eingeschossiger Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern 
wird diese maßvolle Bebauung gewährleistet. Die nach § 17 BauNVO zulässige 
Obergrenze von 0,4 für die GRZ wird unterschritten, und die kleinteilige Einzel- und 
Doppelhausstruktur gewährleistet eine gute Durchlüftung des Gebietes. Gemäß 
bioklimatischer Fachbeurteilung ist „In der Roos“ also wie vorgesehen maßvoll 
bebaubar und daher keine unverzichtbare „Grüne Lunge“ des Stadtteils. 

Da die „grüne Lunge“ sich im Gebiet „In der Roos“ auf nahezu unzugängliches 
Wiesen- und Gartenland beschränkt, wird hier auch kein Verlust einer 
Naherholungsfläche gesehen. 

Da Gartenflächen rund um bestehende Privathäuser als Privatgärten festgesetzt und 
nicht bebaut werden, eine Beschränkung der Neubebauungs-Dichte (statt GRZ 0,40 
nur 0,35) mit einem Mindestanteil an Grundstücksbegrünung von 40% sowie eine 
Landwirtschaftsfläche am Kindergarten festgesetzt werden, auf welcher der „Bio-Bauer“ 
seine zulässige Abstellnutzung oder die Umwelterziehung in direkter Nachbarschaft 
zum Kindergarten weiter betreiben könnte, verbleibt auch ein ausreichender 
Grünanteil im Gesamtgebiet. 

Da zudem für die Umsiedlung der Populationen des Hellen und Dunklen Ameisen-
bläulings und die Bebauung seines Lebensraums eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt ist, ist das Heranziehen von „In der Roos“ 
einer Besiedlung im Umland Rödgens mit weiterem Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 

 Der Behauptung eines schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die Bebauung 
wird widersprochen.  

Es entstehen nach dem zur Offenlage geänderten Entwurf potenziell etwa 30 
Wohneinheiten, so dass zusammen mit der von einem Straßennetz auf eine einzige 
Straße reduzierten Erschließungsumfang eine auch kostenseitig optimierte Erschließung 
entwickelt wurde. Von geringen Erschließungskosten profitieren alle zukünftigen 
Grundstückseigentümer. 

 Der implizierten Forderung, dass „In der Roos“ nicht bebaut werden soll, weil das 
Gebiet dem Ort einen dörflichen Charakter gäbe, wird widersprochen. Die öffentlichen 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a (2) Nr.1 und §13a (3) Nr. 1 BauGB abgegeben wurden. 
Thomas Weigand, Stellungnahme v. 22.07.2015 
________________________________________________________ 

Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen die hier geforderte 
Erhaltung des ländlichen Charakters. 

Der Wunsch zur Erhaltung eines dörflichen Charakters von „In der Roos“ kann nicht 
Selbstzweck sein, wenn dem öffentlichen Belange und Interessen zur 
Baulandausweisung gegenüberstehen. Angesichts des sehr nahe gelegenen Umlandes 
mit der gleichen Landschafts- und Erschließungsstruktur wie im Bereich „In der Roos“ 
sowie des geplanten eingeschossigen Wohnhausbebauung mit festgesetzten 
Satteldächern wird ein Zurückstellen der Bebauung von „In der Roos“ zum Zwecke der 
Erhaltung eines dörflichen Charakters abgelehnt. 

 Dem Vorwurf, dass durch die Planung die Infrastruktur nicht verbessert würde,  
wird widersprochen. 

Rödgen hat einen mit öffentlicher Infrastruktur wie ÖPNV, Schulen und Kindergärten 
gut aufgestellten Status. Die hier vermutlich gemeinte Infrastruktur an privatem 
Einzelhandel und Dienstleistung ist von einer größeren potenziellen Kundenbasis 
hierfür abhängig. Durch neue Wohnungen und Wohnhäuser wird die potentielle 
Kundschaft für solche zur Versorgung des Gebietes wünschenswerte Betriebe erhöht, 
so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Betrieb dann in Rödgen 
ansiedelt, erhöht wird. Die Ansiedlung von Metzgereien, Bäckereien und kleiner 
Lebensmittelläden erfolgt jedoch aufgrund privatwirtschaftlicher Initiative und kann 
nicht durch Stadt oder staatliche Instanzen vorgeschrieben werden. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Vorschlag wurde weitgehend gefolgt. Die Gartenseite der Udersbergstraße 10 
wurde als private Grünfläche festgesetzt, die Erschließung des Baugebietes geändert 
und das Grundstück damit nicht mehr für eine Bebauung erschlossen. 
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  Die beschriebene Anbindung des neuen Baugebietes an den Ortskern rund um die 
Kirche wird durch den erhaltenen Weg zwischen „In der Roos“ und Udersbergstraße 
aufrechterhalten. Der zusätzliche Erhalt des Weges zwischen „In der Roos“ und „Im 
Dreieck“ wird aber abgelehnt. 

Durch die Aufrechterhaltung beider Wegeverbindungen würden Baugrundstücke 
zwischen „Im Dreick“ und „In der Roos“ verkleinert werden und könnten schlechter von 
der Straße „Im Dreick“ aus erschlossen werden. Zudem ist der Ausbau einer zweiten 
Fuß- und Radwegverbindung in Richtung Ortskern im Sinne einer kostensparenden 
Erschließung nicht sinnvoll. 

 Der Vorschlag einer nicht zu dichten Bebauung von „In der Roos“ wurde 
berücksichtigt. Ein verkehrsberuhigter Bereich, der gemäß Vorschlag als Spielstraße 
ausgebaut werden soll, wurde ebenfalls vorgesehen. 

Die Planung sieht zudem die Erhaltung aller Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen 
durch das Gebiet für Radfahrer und Fußgänger vor – mit Ausnahme der Verlängerung 
der Straße „Im Dreieck“ in das Gebiet, welche aber sowohl durch eine südlicher 
verlaufende, parallele Rad- und Fußwegverbindung aus Richtung Osten als auch durch 
den erhaltenen Rad- und Fußweg von der Udersbergstraße aus Richtung Norden bzw. 
Ortsmitte ersetzt wird. Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für 
ein allgemeines Wohngebiet weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung 
zulässt, so dass vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang 
der Nordseite der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem 
vor den neuen Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so 
dass insgesamt der Charakter eines durchgrünten Wohngebietes entstehen wird, das 
auf der verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert werden 
kann. Spielen und Fahrradfahren für Kinder ist hier ebenso möglich wie bisher auf den 
Asphaltwegen „In der Roos“. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Aussage, der Betrieb werde durch die Planung in hohem Maße beeinträchtigt, 
wird widersprochen. Einerseits bestehen mehrere Alternativen für die im 
Geltungsbereich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, die im 
Aufstellungsverfahren und in Gesprächen des Magistrates mit dem Ortslandwirt 
erörtert wurden. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Betrieb ca. 70 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche (davon rd. 21 ha städtische Fläche), insbesondere am 
Rödgener Ortsrand, bewirtschaftet, so dass der landwirtschaftliche Betrieb durch den 
beabsichtigten Bebauungsplan nicht grundsätzlich in Frage steht, zumal der 
Bebauungsplan den Betrieb nicht dazu zwingt, die legale Bewirtschaftung der Flächen 
aufzugeben. 

Mit der Behauptung der hohen Beeinträchtigung des Betriebes wird postuliert, dass 
weder der Wegfall noch der Ersatz an anderer Stelle durch eine andere 
Landwirtschaftsfläche bzw. eine andere Fläche für eine Gerätehalle mit Freifläche 
möglich sei, und dass die Planung einer auch laut Flächennutzungsplans hier 
dargestellten Wohnbaufläche aufgrund der landwirtschaftlichen Belange des 
Ortslandwirtes an dieser Stelle nicht zugestimmt werde. Eine fachinhaltliche oder 
wirtschaftliche Begründung hierzu wird nicht vorgelegt. 

Sofern vom Landwirt auf die beengte Dorflage der Hofstelle in der Ortsmitte verwiesen 
wird, ist die Begründung, warum nicht auch andere Ersatzflächen die für die Hofstelle 
zusätzlich nötigen Abstellflächen und –gebäude aufnehmen könnten, nicht angegeben.  

Schließlich befinden sich auch die beiden Flurstücke des Landwirtes rd. 150 m 
Wegstrecke von der Hofstelle Dreieck 2, gemessen von der Grundstückszufahrt zu 
Flurstück 88 bis zur Zufahrt der Hofstelle Dreieck 2, entfernt. Der Weg zur Hofstelle 
führt über teils beengte öffentliche Straßen und Wege mit dreimaligem Abbiegen. Eine 
Sichtverbindung zwischen Hofstelle und Grundstücken besteht durch dazwischen 
liegende Bebauung nicht. 

Dass die beiden Grundstücke des Ortslandwirtes nicht durch die Nutzung anderer 
Grundstücke in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, die ihm angeboten werden können, 
oder die er bereits besitzt, ersetzt werden könnten, ist also weder durch eine direkte 
Nähe zur Hofstelle noch durch eine die optische Kontrolle ermöglichende 
Sichtverbindung zur Hofstelle begründet. 
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Innerhalb des Plangebietes wurde, nur 25 m südlich von Flurstück 89 der Eigentümer, 
im zur 1. Offenlage erstellten Bebauungsplanentwurf eine städtische Fläche als 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen und der vorhandene Erschließungsweg 
planungsrechtlich gesichert, um dem Landwirt als Alternativfläche für diejenigen 
Nutzungen angeboten zu werden, die ohne Störung der derzeitigen und zukünftigen 
Wohnnutzung hierher verlegt werden können. 

Alternativ oder zusätzlich zu der im Bebauungsplanentwurf festgelegten 
Landwirtschaftsfläche können weitere städtische Flächen angeboten werden, denn der 
Landwirt hat derzeit fast 21 ha städtische, landwirtschaftlich genutzte Fläche in Rödgen 
zur landwirtschaftlichen Nutzung gepachtet, die er ohnehin nutzt.  

Somit kann der Ersatz für die beiden Grundstücke sowohl im Plangebiet als auch 
wahlweise im übrigen Ortsgebiet von Rödgen in zumutbarer Entfernung von der 
Hofstelle nachgewiesen werden. 

Eine vom Magistrat angebotene Ersatzfläche östlich von Rödgen in 350 m Wegstrecke 
Entfernung von der Hofstelle, die in Ergänzung der Ersatzfläche im B-Plangebiet als 
Standort für die Gerätehalle hätte dienen können, wurde abgelehnt. 

Im Übrigen gilt der genehmigungsrechtliche Bestandsschutz. Der Bebauungsplan führt 
auch in seiner Umsetzung nicht zwangsläufig zur Aufgabe der genehmigten 
Gerätehalle. 

 Die Aussage, der geplanten Nutzungsänderung der Grundstücke werde nicht 

zugestimmt, wird zur Kenntnis genommen“. Ihr kann aber aus den in  und hier im 
Weiteren genannten Gründen nicht gefolgt werden.  

Bei den beiden Grundstücken handelt es sich um eine Fläche von insgesamt 1673 m², 
wovon 717 m² landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 89) und 956 m² Freifläche mit 
Gebäude (Flurstück 88) sind. 

Dass eine Nutzungsänderung einer so kleinen Teilfläche, i.e. 2,3 Promille von ca. 70 
ha der durch die Eigentümer bewirtschafteten Fläche, bei einem im Nebenerwerb 
bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb eine hohe Beeinträchtigung darstellen würde, 
ist nicht nachvollziehbar. 

Angesichts der Maßgabe des § 8 (2) BauGB, dass Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind (welcher hier seit dem Jahr 2000 
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Wohnbaufläche Bestand darstellt) sowie der Maßgabe des § 1 (5) Satz 3 BauGB, 
dass Maßnahmen der Innenentwicklung und insbesondere zur Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei der städtebaulichen Entwicklung Vorrang haben 
sollen, werden die landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer vor allem wegen der 
fehlenden Begründung für die angebliche hohe Beeinträchtigung des Betriebes 
angesichts der hier im Wesentlichen praktizierte Abstellnutzung, als schwächer 
bewertet. 

Diese landwirtschaftlichen Belange gem. § 1 (6) Nr. 8.b) BauGB können durch die 
Bereitstellung von Ersatzflächen in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, durch die 
planungsrechtlich gesicherte Landwirtschaftsfläche 25 m südlich der jetzigen Fläche 
oder durch Alternativgrundstücke im direkten Umland, auf denen ein Neubau der 
Gerätehalle möglich ist, gewahrt werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die per Baubescheid von 1955 festgelegte Nutzung 
als Gerätehalle am Ort zu belassen, denn diese Nutzung ist mit benachbartem, heran 
rückendem Wohnen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes im Rahmen des 
Bestandsschutzes verträglich. Die erst zur 1. Offenlage seitens des Landwirtes 
mitgeteilte (zeitweise) Stallnutzung des Gebäudes ist nicht genehmigt und kann daher 
bauordnungsrechtlich unterbunden werden. Bestandsschutz steht ihr nicht zu, sie hat in 
der Abwägung entsprechend niedriges Gewicht. 

 

 
  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erste Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfes  
 
(13.06 – 27.07.2018) 
  



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  210 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 1. Offenlage des Planentwurfes 
gemäß § 3 (2) BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, Stellungnahme v. 31.05.2018 

________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Aussage, man sei alternativlos auf die Nutzung der Grundstücke 
landwirtschaftlichen Fläche angewiesen, wird nicht gefolgt. Auf die obigen 
Ausführungen zur Stellungnahme der Eigentümer während der frühzeitigen Beteiligung 
im Jahre 2015 wird verwiesen. 

Mit der Behauptung der Alternativlosigkeit wird postuliert, dass weder der Wegfall 
noch der Ersatz an anderer Stelle durch eine andere Landwirtschaftsfläche bzw. eine 
andere Fläche für eine Gerätehalle mit Freifläche möglich sei, und dass die Planung 
einer laut Flächennutzungsplans hier vorgesehenen Wohnbaufläche aufgrund der 
landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer an dieser Stelle nicht möglich sei. Warum 
dies so sein soll, wird jedoch erneut nicht inhaltlich begründet.  

Es wird innerhalb des Bebauungsplanentwurfes eine Landwirtschaftsfläche angeboten, 
die nur 25 m südlich der bisherigen Grundstücke liegt und im Zweifelsfall auch die 
hier noch nicht benannten, in dieser Nähe zur Hofstelle unverzichtbaren Nutzungen 
aufnehmen kann, sofern sie auch schon bisher mit dem direkt benachbarten Wohnen 
im Bestand verträglich sind. 

 Der Aussage, dass die Grundstücke 1999 zur Entwicklung des Betriebes gekauft 
wurden, wird entgegen gehalten, dass schon zu dieser Zeit das städtische Planungsziel 
zur Entwicklung eines Wohngebietes hätte bekannt gewesen sein können. 

Die Einreichung einer Bauvoranfrage erfolgte nicht formgemäß und ist darum ohne 
einen (vom Bauordnungsamt zu erteilenden) Bauvorbescheid geblieben. Es wurde dem 
Eigentümer per Schreiben vom 9.2.2018 durch das Bauordnungsamt mitgeteilt, dass 
die Anfrage aus diesem Grund als allgemeine Anfrage behandelt wird. Darüber hinaus 
waren die Eigentümer durch die mittlerweile zeitlich und inhaltlich erfolgte 
Konkretisierung des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens über die städtischen 
Planungsziele für ihre im Plangebiet liegenden Flächen informiert. Ein Anspruch auf 
eine nicht mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbarte Rinderstallnutzung besteht nicht. 

Durch die Ausweisung der Landwirtschaftsfläche im B-Plangebiet wird zudem eine 
zusätzliche Option geboten, weiterhin landwirtschaftliche Nutzungen in direkter Nähe 
zu den bisherigen Grundstücken durchzuführen, die bereits auf den beiden 
bestehenden Grundstücken zulässig sind, da sie mit dem jetzt schon benachbarten 
Wohnen „Im Dreieck 5“ und „Im Dreieck 5a“ verträglich sind. Im Einzelnen ist dies 
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zum Beispiel die Abstellnutzung unter freiem Himmel, die ebenfalls bereits 
stattfindende Kinderbauernhofnutzung oder auch die gartenbauliche Nutzung. 

Eine bauliche Erweiterung im Zusammenhang mit jeder Art der landwirtschaftlichen 
Nutzung war bereits beim Erwerb der Grundstücke 1999 nur in dem Umfang möglich, 
wie sie sich nach § 34 in die Eigenart der baulichen Umgebung einfügt. Diese ist im 
Umfeld des geplanten Neubaugebietes geprägt durch Wohnbebauung. 
Landwirtschaftliche Betriebe sind bis auf die Gerätehalle nicht vorhanden. Ein Einfügen 
zusätzlicher Bebauung wäre somit auf eine mit der bestehenden Wohnbebauung (Im 
Dreick 5a und 5) verträgliche Nutzung beschränkt. Die mit der hier genannten, jedoch 
formlosen Bauvoranfrage vorgesehene Nutzungserweiterung als Rinderstall ist –daher 
auch nach derzeitiger Rechtslage (§ 34 BauGB) nicht genehmigungsfähig. 
 Die beschriebenen Nutzungen entsprechen teilweise nicht einer genehmigten und 
der Stadt bekannten Nutzung als Gerätehalle. Sofern eine Umnutzung als Scheune 
oder Rinderstall vorgenommen wurde, wird dies als nicht recht- und 
genehmigungsmäßig angesehen. 

Eine offenkundig bereits seit längerer Zeit betriebene Nutzung als Rinderstall und 
Scheune wurde der Stadt nie zur Kenntnis gegeben. Insbesondere haben die 
Eigentümer hierüber weder im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, noch anlässlich 
einer bereits im Jahr 2000 erfolgten schriftlichen Befragung durch das 
Stadtplanungsamt Auskunft gegeben. 

Die Nutzung als Maschinenhalle wurde von dem Eigentümer und der Eigentümerin bei 
dieser schriftlichen Befragung durch das Stadtplanungsamt angegeben. Weil danach 
keine Nutzungsänderung beantragt wurde, konnte die Stadt den Bestandsschutz für 
das Gebäude nur für eine Nutzung als „Gerätehalle“ in die Planungsüberlegungen 
einbeziehen. 

Davon unabhängig wird eine Notwendigkeit, eine nicht genehmigte Rinderhaltung 
genau in dieser Entfernung zur Hofstelle aufrecht zu erhalten und nicht an einen 
anderen Ort innerhalb der ca. 70 ha bewirtschafteten Landwirtschaftsfläche oder auf 
eine von der Stadt angebotenen Austauschfläche auszulagern, nicht begründet. Die 
Auslagerung würde bestehende Konflikte mit der sehr nah gelegenen, bereits seit den 
1970er Jahren bestehenden Wohnbebauung (Dreieck 5 und 5a) lösen, in deren 
Umfeld die hier beschriebene Rinderstallhaltung und Lagerung von Mist problematisch 
ist. Zudem ist zu hinterfragen, ob Rinderhaltung in einer fensterlosen Gerätehalle 
überhaupt tierschutzgerecht möglich ist. 
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Die Nähe zur Hofstelle, die hier ca. 150 m entfernt liegt und keinerlei Sichtverbindung 
besitzt, kann in der Abwägung wegen der  

1. Geruchsbelastung, die von einer dem bestehenden Wohnen nahe gelegenen 
Rinderhaltung ausgeht,  

2. der nicht nachgewiesenen Rechtmäßigkeit dieser bisherigen Nutzung und  
3. der unklaren tierschutzgerechten Eignung der Gerätehalle als Stall,  

nicht dazu zwingen, die gegenwärtig behauptete Nutzung planerisch festzuschreiben. 
Bei der im Plan vorgesehenen Lösung kann 

1. die Konfliktsituation zu der seit den 1970ern bestehenden, benachbarten  
Wohnnutzung beseitigt,  

2. die tiergerechte Stallhaltung berücksichtigt und  
3. die Entwicklungsperspektive für weitere landwirtschaftliche Gebäude  

verbessert werden. 

Zudem bietet die im Plangebiet selbst ausgewiesene Landwirtschaftsfläche 
Ausweichmöglichkeiten für diejenigen Nutzungen (vor allem das Abstellen 
landwirtschaftlicher Maschinen, Kinderbauerhof und Gartenbau), die das Wohnen 
nicht stören, und die so in nahezu gleicher Nähe zur Hofstelle weiterhin durchgeführt 
werden können. 

Sollte sich kein Teil der bereits 21 ha städtischer Fläche, die in Rödgen an diesen 
Betrieb verpachtet sind, für die Ersatzfläche aus seiner Sicht eignen, sind weitere 
städtische Flächen im direkten Umfeld Rödgens verfügbar. 

Beim Beharren auf dem jetzigen Standort ist die Weiternutzung der Gerätehalle, 
allerdings dann auf erschlossenem Wohnbauland und auf Flächen, die unter Abzug 
des Erschließungsflächenanteils rund um den Standort der Halle neu zugeteilt werden, 
möglich.  
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  Die Behauptung, der landwirtschaftliche Betrieb würde in seiner Existenz gefährdet, 
wird nicht belegt und trifft augenscheinlich nicht zu. Auf die Ausführungen zur 
Stellungnahme der Eigentümer aus der frühzeitigen Beteiligung (ebd. Nr.  und ) 
wird verwiesen. 

Wie bereits in der frühzeitigen Beteiligung fehlt die Begründung für die auch dort 
vorgebrachte Einschätzung, die Planung würde die Existenz des landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetriebes gefährden. Insbesondere fehlt die Begründung, warum die 
hier ausgeübten Nutzungen nur in dieser Entfernung zur Hofstelle, und nicht auch auf 
einer Ersatzfläche in weiterer Entfernung zur Hofstelle verortet werden können, da 
auch jetztkeine Sichtverbindung besteht. 

Vor allem aber ist angesichts von 70 ha (700.000 m²) bewirtschafteter 
Gesamtflächen, davon ca. 21 ha Pachtfläche der Stadt Gießen, unklar, warum eine 
Existenzgefährdung vorliegen soll, wenn 1.680 m² landwirtschaftliche Fläche aus dem 
Plangebiet verlegt werden sollten, wobei ca. 1.130 m² davon im Plangebiet selbst (für 
die das Wohnen nicht störenden landwirtschaftlichen Nutzungen) angeboten werden 
können. 

Da dabei eine auch das vorhandene Wohnen störende, nicht genehmigte 
Rinderhaltung verlegt werden kann, würden die Entwicklungsmöglichkeiten an einem 
Ersatzstandort sogar verbessert werden können. Die Existenz des Betriebes würde 
durch eine Verlegung also keinesfalls gefährdet, sondern mit einem neuen, separaten 
Standort für eine landwirtschaftlich genutzte Halle mit Rinderhaltung im Winter sogar 
gesichert, denn eine Stallnutzung am alten Standort war  zu keinem Zeitpunkt 
genehmigt. 

 Die genehmigte Nutzung der Gerätehalle zum Abstellen und der Wartung von 
landwirtschaftlichen Maschinen erfordert keine Schutzabstände. 

Die mit dieser Stellungnahme erstmals angezeigte Nutzung als Rinderstall, die 
gutachterlich zu ermittelnde Schutzabstände nötig machen würde, ist nie genehmigt 
worden. Für die 1955 nur als Gerätehalle genehmigte Halle lag nie ein Hinweis auf 
die Nutzung als Rinderstall vor. 2000 haben die Eigentümer auf Nachfrage mitgeteilt, 
dass sie als Maschinenhalle genutzt werde. Auch im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zu diesem Bebauungsplan im Jahr 2015 wurde die Rinderhaltung nicht 
benannt. Sofern eine Nutzung als Rinderstall erfolgte, wurde diese auch vom 
Vorbesitzer nie angezeigt. 
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Die Gerätehalle befindet sich in direkter Nähe von Wohnbebauung, u.a. knapp 30 m 
vom Mehrfamilienwohnhaus „Im Dreieck“ 5 entfernt. Eine Rinderhaltung ohne 
gutachterliche Prüfung von Schutzabständen ist hier bereits jetzt nicht zulässig. Die 
Möglichkeit, nur die mit dem Wohnen verträglichen Nutzungen im Plangebiet auf eine 
landwirtschaftlichen Ersatzfläche unterzubringen, und ein Gebäude für zeitweise 
Rinderhaltung an einen geeigneteren Ort auszulagern, ist im Rahmen der Abwägung 
zwischen öffentlichen und privaten Belangen daher als Option zu werten, die den 
landwirtschaftlichen Belangen weitestmöglich entgegenkommt. Bestehende 
Konfliktpotenziale zwischen dem vorhandenem Wohnen und der nicht angezeigten 
oder genehmigten Rinderhaltung werden dadurch zusätzlich beseitigt. 

Da die Nutzung als Gerätehalle und das Abstellen von Maschinen auf dem 
Grundstück mit dem Wohnen im Umfeld sowie im geplanten Allgemeinen Wohngebiet  
verträglich ist, kann diese Nutzung auch auf dem nach einer Baulandumlegung neu 
zugewiesenen Grundstück weiter betrieben werden, sollten sich die Eigentümer im 
Umlegungsverfahren nicht die angebotene Ersatzfläche im Plangebiet auf dem bereits 
angebotenen externen städtischen Grundstück (Flurstück 354 in der Flur 1 der 
Gemarkung Rödgen) akzeptieren. Eine Nutzung als Bauland für Wohnbebauung ist 
bei Aufgabe der Gerätehalle dann jederzeit möglich. 

Mit der Planung wird so nicht nur dem öffentlichen Belang nach Schaffung von 
Wohnbaufläche im Sinne der Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse nach §1(5) Satz 
1 BauGB Rechnung getragen, sondern auch dem öffentlichen Belang der Umsetzung 
des Immissionsschutzes im Sinne der Schaffung gesunder Wohnverhältnisse (§1(6) 
Nr.1 BauGB) sowie der Berücksichtigung der umweltbezogenen Auswirkungen auf 
den Menschen (§1(6) Nr.7c) BauGB). 

Auch in Berücksichtigung des §1a (2) Satz 4 BauGB ist festzustellen, dass die 
Umwandlung der landwirtschaftlichen Flächen „In der Roos“ als Innenentwicklung zu 
betrachten und einer Inanspruchnahme von Landwirtschaftsfläche im Außenbereich 
rund um das Siedlungsgebiet des Ortsteils Rödgen vorzuziehen ist, da hierdurch im 
Vergleich ein geringerer Eingriff in Natur und  Landschaft sowie auch in zusammen 
hängende Landwirtschaftsflächen nötig wird.   

Darüber hinaus wird eine 1.130 m² große Landwirtschaftsfläche im Plangebiet 
vorgesehen, auf der landwirtschaftliche Nutzungen wie das Abstellen von 
landwirtschaftlichen Maschinen, die bereits durchgeführte Kinderbauernhof-Nutzung 
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oder Gartenbau und Kleintierhaltung von Hühnern weiterhin stattfinden können. Damit 
wird auch den Belangen des Betriebs des Einwenders weitgehend Rechnung getragen. 

Angesichts von 70 ha bewirtschafteter Fläche, davon 21 ha von der Stadt gepachtete 
Flächen in der Gemarkung Rödgen, besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass die 
Reduzierung der 1.680 m² vorhandenen Grundstücksfläche auf 1.130 m² Ersatzfläche 
im Plangebiet und der Ersatz zur Stallhaltung von Rindern an anderer Stelle die 
Existenz des Nebenerwerbsbetriebes gefährdet. Vielmehr können bestehende Konflikte 
zwischen der vorhandenen, nahen Wohnbebauung und der landwirtschaftlichen 
Nutzung dadurch zusätzlich gelöst werden. 

 Die Planung misst bei der Abwägung der Belange der Einwender und den Belangen 
der Eigentümer der rückwärtigen Gartengrundstücke nicht mit zweierlei Maß, sondern 
trifft jeweils situationsgebunden abgewogene Entscheidungen. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind öffentliche und private Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das Verlangen der Anwohner 
nach Erhalt ihrer direkt dem Wohnen dienenden Gärten kann als Wohnbedürfnis der 
Bevölkerung im Sinne des § 1 (5) Satz 1 BauGB  und §1 (6) Nr. 2 BauGB eher 
berücksichtigt werden als der Erhalt einer nicht genehmigten Stallhaltung von Rindern.  

Der Erhalt der Landwirtschaftsfläche, gem. §1 (6) Nr. 8 b) BauGB im Rahmen der 
Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft ebenfalls zu erwägen, entspricht 
jedoch nicht der Darstellung des Flächennutzungsplans und somit auch nicht dem 
Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB.  

Der Erhalt der beiden Grundstücke der Eigentümer als Landwirtschaftsfläche, welche 
am aktuellen Ort die wirtschaftlich, technisch und städtebaulich sinnvolle Erschließung 
des Plangebietes blockieren würden, wird daher durch eine Ersatzfläche am Rande 
des Plangebietes kompensiert, deren Größe von 2/3 der beiden Grundstücke der 
Eigentümer und deren Lage die sinnvolle Aufteilung des übrigen Plangebietes noch 
ermöglicht. 

Die Belange der Landwirtschaft konnten somit in dem Maße berücksichtigt werden, wie 
sie gegenüber der laut Flächennutzungsplan vorzusehenden Entwicklung des 
Plangebietes als Wohnbaufläche noch vertretbar sind, ohne diese Entwicklung zu 
gefährden. 

Es fand somit keine Bevorzugung der Wohnbedürfnisse der angrenzenden Eigentümer 
gegenüber den Belangen des Landwirtes statt, sondern eine Abwägung unter 

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  216 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 1. Offenlage des Planentwurfes 
gemäß § 3 (2) BauGB abgegeben wurden. 
Dr. Konstantin Becker, Franziska Werthmann, Stellungnahme v. 31.05.2018 

________________________________________________________ 

Berücksichtigung der Darstellungen des Plangebietes im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche (Bestand). 

 Die aufgeführten Aussagen des Magistrates zur Erhaltungsperspektive werden in 
dieser Form nicht bestätigt. Vielmehr wurden optionale Vorgehensweisen zum Umgang 
mit den Belangen des Landwirtes diskutiert, bei denen aber nie die Rede von einer 
Stallhaltung von Rindern war. Auch war die Bedeutung der Landwirtschaft in Rödgen 
nie ein Diskussionspunkt. Die Formulierung, dass „Mittel und Wege“ vorlägen, ohne 
die Zustimmung eine Einigung herbeizuführen, ist in keiner Weise gefallen und wäre 
zudem unangemessen. 

Schließlich ist eine Einigung ohne eine Zustimmung nicht als solche zu bezeichnen. 
Vermutlich beziehen sich die Eigentümer hier auf die Hinweise, dass die Belange der 
Landwirtschaft, wie auch alle anderen Belange des § 1 (5) BauGB, zwar zu 
berücksichtigen sind. Sie sind aber gemäß § 1 (7) BauGB auch mit anderen Belangen 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, so dass ein vorgetragener 
Belang nicht allein durch dieses Vortragen bedingungslos, und anderen Belangen 
gegenüber rücksichtslos, durchzusetzen ist, sondern der Abwägung unterliegt und 
auch abgewogen werden kann. Bei der Anführung der Tatsache, dass die 
Bauleitplanung nicht zwingend auf einen Konsens angewiesen ist, sondern dass das 
Instrument der Abwägung die Möglichkeit eröffnet, einen geäußerten Belang 
zurückzustellen, wenn andere Belange bei gerechter Abwägung überwiegen, handelt 
es sich also nicht um eine Drohung mit, wie hier suggeriert, zweifelhaften „Mitteln und 
Wegen“, sondern um die aktuelle Rechtslage gemäß § 1 (7) BauGB.  
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  Die Bedenken, die Landwirtschaftsfläche in Nachbarschaft zum Kindergarten sei 
nicht zu akzeptieren, werden nicht geteilt. Die größere Entfernung zur Hofstelle ist zu 
vernachlässigen, da die Ersatzfläche nur ca. 25 m südlich der bisherigen Grundstücke 
liegt. Ein vergleichbares Konfliktpotential wird, unter der Annahme einer bloßen 
Verlagerung der genehmigten Nutzung, auch nicht gesehen. 

Eine der Stadt bisher bekannte Nutzung der Grundstücke zum Abstellen von 
landwirtschaftlichem Gerät im Freien und die bestehende Gerätehalle ist mit der 
Nachbarschaft zum Kindergarten und dem zukünftigen Wohnen vereinbar. Gleiches 
gilt unter Umständen für das zeitweise Abgrasen durch Schafe und den Freilauf von 
Hühnern. Nicht verträglich ist die im Rahmen dieser Stellungnahme erstmals erwähnte 
zeitweise Stallhaltung von Rindern, die aber auch am bestehenden Standort der Halle 
nicht angezeigt oder genehmigt wurde und die der Stadt nicht bekannt war. 
Das den Eigentümern als Ersatzstandort für eine Halle mit winterlicher Rinderhaltung 
angebotene Flurstück 354 liegt 330 m Wegstrecke von der Hofstelle entfernt (statt 
130 m wie im Bestand). Da die höhere Entfernung auch nötig ist, um den Abstand 
zwischen Wohnbebauung und Rinderstall auf ein ausreichendes Maß zu erhöhen, ist 
eine direkte Nähe zur Hofstelle in der Ortsmitte ausgeschlossen. 

 Die Berücksichtigung der Belange eines landwirtschaftlichen Betriebes bedeutet 
nicht, dass sie sich gegen andere Belange wie die Innenentwicklung durchsetzen 
müssen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es zumutbare Alternativen für die in 
Anspruch genommenen landwirtschaftlich genutzten Flächen gibt. 

Die Belange der Landwirtschaft wurden dennoch in besonderer Weise berücksichtigt, 
da eine Landwirtschaftsfläche am Rande des Plangebietes eingeplant ist, die für 
Wohnbebauung technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll zu erschließen ist und die so 
für eine das Wohnen nicht störende landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen werden 
kann. 

Zudem besteht bei einer insgesamt bewirtschafteten Fläche von 70 ha für den 
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb der Eigentümer sicherlich kein 
begründbarer Anspruch auf planerische Absicherung von 5.500 m² 
landwirtschaftlicher Pachtfläche im Bereich „In der Roos“. 

Die im Flächennutzungsplan seit dem Jahr 2000 getroffene Darstellung als 
„Wohnbaufläche (Bestand)“ hat heute sogar eine noch wesentlich stärkere 
Begründung als zum damaligen Zeitpunkt, da die Nachfrage nach Wohnbauflächen 
auch in Rödgen seit dieser Zeit noch einmal stark angewachsen ist, so dass auch in 
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keiner Weise davon auszugehen ist, dass landwirtschaftliche Nutzung in einer 
innerörtlichen Lage wie in der Roos, entgegen den Vorgaben des §1 (5) Satz 3 BauGB 
zum Vorrang der Innenentwicklung, bei einer Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich „In der Roos“ zu vertreten wäre. 

 Gemäß dem Flächennutzungsplan sowie den zur Planaufstellung beschlossenen 
Zielen, wird hier ein allgemeines Wohngebiet geplant. Ein Mischgebiet ist im gesamten 
Plangebiet nicht vorgesehen. 

Die Weiternutzung der Gerätehalle zum Abstellen von landwirtschaftlichem Gerät ist 
im Rahmen des Bestandsschutzes, den die Baugenehmigung vermittelt, innerhalb eines 
Allgemeinen Wohngebietes weiterhin möglich. 

Eine Stallnutzung nimmt an diesem Schutz nicht teil, weil sie nicht genehmigt ist. Sie ist 
aber an anderer Stelle in zumutbarer Entfernung von der Hofstelle der Einwender 
möglich. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Planungshoheit der Gemeinde und das Recht der Gemeinde, Bebauungspläne 
aufzustellen bestehen unabhängig von der Zustimmung einzelner Eigentümer. Gleiches 
gilt für ein Verfahren zur Baulandumlegung. Eine Einstellung der Planung oder ein 
Ausschluss eines späteren Umlegungsverfahrens aufgrund der Äußerungen der hier als 
die „Gemeinschaft“ Unterzeichnenden wird abgelehnt, da das öffentliche Interesse an 
der Baulandentwicklung überwiegt. 

Siehe Ziffer 1 zum Schreiben vom 22.7.2015. 

 Der Erhalt von „In der Roos“ als „Grünland“ wird abgelehnt. Die öffentlichen 
Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen dem privaten Interesse 
einiger Anlieger zur Erhaltung des Status-quo. 

Die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In der Roos“ ist im Flächennutzungsplan 
seit dem Jahr 2000 als Wohnbauland (Bestand) dargestellt und ist eine Fläche, die, 
dem Gebot des § 1 (5) Satz 3 BauGB folgend, als Innenentwicklungsbereich 
vorrangig besiedelt werden soll. Die in der Stellungnahme genannten Kriterien des § 1 
(6) Nr. 7 Buchst. a BauGB wären bei einer städtebaulichen Entwicklung im Rödgener 
Umland stärker betroffen, da hier, vor allem im Westen, die gleichen streng 
geschützten Arten vorkommen und die Auswirkungen auf Fläche, Boden und vor allem 
Landschaft größer sind als bei „In der Roos“, da im Bereich „In der Roos“ bereits 
zahlreiche asphaltierter Wege und als Privatgärten genutzte Flächen bestehen. Die 
Umnutzung von „In der Roos“ ist daher selbst bei, fälschlicherweise, ausschließlicher 
Betrachtung des genannten § 1 (6) Nr. 7 a BauGB vorzuziehen. Auch § 1a Abs. 2 
Satz 1 BauGB hält die Stadt dazu an, die Innenentwicklung gegenüber zusätzlicher 
Inanspruchnahme des Außenbereichs vorrangig zu betreiben. 
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  Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 Um den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) zu begegnen, kommt ein Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG in Betracht. 

Demnach kann die Tötung wild lebender Tiere von besonders geschützten Arten sowie 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere besonders 
geschützter Arten ausnahmsweise aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art erfolgen. 
Das öffentliche Interesse an einer wohnbaulichen Entwicklung in Rödgen überwiegt aus 
Sicht der Stadt zwingend das Verbot der Tötung, Störung oder Lebensraum-
beeinträchtigung der besonders geschützten Schmetterlingsart Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. Die Stadt hat bereits am 27.6.2019 eine entsprechende 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Abfangen der Falter mit Auflagen 
erhalten, die bis zum 15.9.2019 befristet war. Diese Genehmigung konnte zwar aus 
eigentumsrechtlichen Gründen nicht genutzt werden. Es ist aber davon auszugehen, 
dass diese Genehmigung im nächsten Jahr wieder erteilt wird, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür nach wie vor vorliegen. Die in Aussicht stehende 
Ausnahmegenehmigung wird auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass nach dem 
Absammeln einzelne Exemplare noch auf der Fläche verbleiben und insoweit vom 
Tötungs- und Zerstörungsverbot Ausnahmen zulassen. 

 Die Einwender verkennen, dass hier keine Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 
BNatSchG beabsichtigt sijnd, sondern dass entsprechend den Auflagen der 
Naturschutzbehörde aus der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG eingriffsminimierende Maßnahmen durchgeführt werden. 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme durchgeführt werden.  

 Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf neu angelegte Wiesenflächen; dies ist 
tatsächlich – wie in der Anregung beschrieben - zum Scheitern verurteilt. Die Tiere 
sollen auf Wiesenflächen ausgesetzt werden, die in den letzten 20 Jahren extensiv 
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gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von Wiesenknopf-Pflanzen und 
Wirtsameisen besitzen. Dieser Anteil soll durch besser angepasstes Mahdregime noch 
erhöht werden. Die Flächen, die sogenannten „Krebswiesen“ nördlich der 
Canonstraße, gelten damit eine vorgezogene FCS-(favorable-conservation-status-) 
Maßnahme, nicht als CEF-Maßnahme. Die FCS-Maßnahme soll im Rahmen eines 
Ausnahmeverfahrens für eine stabile Bläulings-Population im Bereich 
Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn sorgen. Die Population soll in den nächsten 
Jahren durch besser angepasstes Mahdregime noch vergrößert und damit zusätzlich 
stabilisiert werden. 
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  Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 Die Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings auf der Fläche „In der 
Roos“ wird nicht als bedeutend eingeschätzt. 

Die in den Jahren 2014, 2018 (REGIOPLAN) und 2017 (MÖLLER) durchgeführten 
ökologischen Untersuchungen zu der Bläulingspopulation in und um Rödgen/Canon/ 
Uderborn/Aschborn stellen dar, dass das Vorkommen der Bläulinge „In der Roos“ 
durch die umgebende Bebauung isoliert von den anderen Vorkommen ist. U.a. aus 
diesem Grund steht eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung der 
zuständigen Naturschutzbehörde in Aussicht. 

 Es steht eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Aussicht. 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme durchgeführt werden. Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf 
neu angelegte Wiesenflächen; dies ist tatsächlich – wie in der Anregung beschrieben - 
zum Scheitern verurteilt. Die Tiere sollen auf Wiesenflächen ausgesetzt werden, die in 
den letzten 20 Jahren extensiv gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von 
Wiesenknopf-Pflanzen und Wirtsameisen besitzen. Die Flächen, die sogenannten 
„Krebswiesen“ nördlich der Canonstraße, gelten damit eine vorgezogene FCS-
(favorable-conservation-status-) Maßnahme, nicht als CEF-Maßnahme. Die FCS-
Maßnahme soll im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für eine stabile Bläulings-
Population im Bereich Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn sorgen. Die Population soll 
in den nächsten Jahren durch das besser angepasstes Mahdregime und den damit er-
höhten Wiesenknopfbestand noch vergrößert und damit zusätzlich stabilisiert werden. 

 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 
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11  Die Behandlung zu 4. gilt entsprechend, da beide Schmetterlingsarten (Dunkler 
und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche Lebensraumansprüche und 
Lebenszyklen haben. 

 

 

 

 

12  Die Behandlung zu 5 und 6. gilt entsprechend, da beide Schmetterlingsarten 
(Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche 
Lebensraumansprüche und Lebenszyklen haben. 
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 13. Die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG liegen vor. Daher hat die 
zuständige Naturschutzbehörde eine solche Genehmigung mit fachgutachtlich 
belegten eingriffsminimierenden Maßnahmen für 2019 bereits erteilt und wird sie 
2020 wieder erteilen (siehe Behandlung zu 4).  

Dabei ist - eine Erkenntnis aus dem neueren Artenschutzfachbeitrag von REGIOPLAN 
2019 - als Maßnahme zur Vermeidung von Tötungen geplant, die erwachsenen Falter 
(Imagos) abzufangen und umzusiedeln (siehe Behandlung zu 5 und 6). Damit wird die 
Reproduktion auf der Fläche unterbrochen.  
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 14 siehe Behandlung zu 4.  

15 Lt. überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag von REGIOPLAN 2018 
sollen die erwachsenen Falter (Imagos) nicht vergrämt, sondern abgefangen werden. 
Es handelt sich um eine Vermeidungsmaßnahme, die den Tieren eine 
Überlebenschance auf einer anderen Fläche bieten und den Reproduktionszyklus auf 
der zu bebauenden Fläche unterbrechen soll. 

16 Die Einwender verkennen, dass die beabsichtigten Umsiedlungsmaßnahmen 
nicht auf der Grundlage des § 44 Abs. 5 BNatSchG erfolgen, sondern Auflagen zu der 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG sein werden. 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme durchgeführt werden. Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf 
neu angelegte Wiesenflächen; dies ist tatsächlich – wie in der Anregung beschrieben - 
zum Scheitern verurteilt. Die Tiere sollen auf Wiesenflächen ausgesetzt werden, die in 
den letzten 20 Jahren extensiv gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von 
Wiesenknopf-Pflanzen und Wirtsameisen besitzen. Die Flächen, die sogenannten 
„Krebswiesen“ nördlich der Canonstraße, gelten damit eine vorgezogene FCS-
(favorable-conservation-status-) Maßnahme, nicht als CEF-Maßnahme. Die FCS-
Maßnahme soll im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für eine stabile Bläulings-
Population im Bereich Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn sorgen. Die Population soll 
in den nächsten Jahren durch das besser angepasstes Mahdregime und den damit 
erhöhten Wiesenknopfbestand noch vergrößert und damit zusätzlich stabilisiert 
werden. 
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 17 Diese Einschätzung wird nicht geteilt. 

Dass auch in Rödgen Bedarf an einer Neuausweisung von Wohnbauland besteht, wird 
sowohl im Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Gießen als auch durch den 
Ortsbeirat Rödgen vertreten. Damit ist ein ausreichendes öffentliches Interesse 
dokumentiert, um ein Ausnahmeverfahren anzustrengen. 
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 18   Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. Die angeregten Nachverdichtungs-
maßnahmen sind nicht über ein Bebauungsplanverfahren zu steuern und in der Summe der 
gemäß § 34 BauGB zulässigen Vorhaben bei weitem nicht vergleichbar mit dem hier 
verfolgten Planungsvorhaben. 
  
Zu den angeführten Ablehnungen von Nachverdichtungen auf Einzelbaugrundstücken ist, 
da die Vorgänge nicht konkret benannt wurden, leider auch nicht konkret Stellung zu 
beziehen. Im Bereich „Burgwiese“ wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, um den 
Bebauungswünschen der Anwohner Rechnung zu tragen. Die sonstigen 
Verdichtungsreserven im Bestand sind in Rödgen derart gering, dass eine Überplanung alter 
Bebauungspläne oder unbeplanter Siedlungsbereiche nicht so viel Bauland mobilisiert wie 
das Vorhaben „In der Roos“. Diese Verdichtungsreserven werden aber in geeigneten Fällen 
zusätzlich genutzt werden. 
 
19   Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. 
Bei der genannten alternativen Fläche handelt es sich um den Bereich zwischen 
Rosengasse, der Straße „Am Bergwald“ und dem nördlichen Bergwaldrand. Die Fläche ist 
nach Norden hin abschüssig, teilweise durch Hangwasser quellig, im oberen Hangbereich 
im Wasserschutzgebiet gelegen und größtenteils als Eigentümergärten oder Hundesport- 
und Pferdehaltungsflächen genutzt. Es gibt dort einige Feuchtgebüsche mit Schutzstatus 
nach § 30 BNatSchG, teilweise gepflegt vom Naturschutzbund. Dies ergibt eine 
Kombination aus schlechter Wohnlage, schlechtem Baugrund, Konflikten mit dem Natur- 
und Wasserschutz. Außerdem liegt die Fläche im Außenbereich und ist somit nach dem 
Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ erst nach Bebauung aller 
Innenbereichsflächen diskutierbar. Schließlich ist die Fläche weder im Regionalplan noch im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche gekennzeichnet und wäre erst nach einem 
längeren Verwaltungsverfahren mit unklarem Ausgang (Abweichungsantrag oder 
Fortschreibung Regionalplan, Änderung Flächennutzungsplan), also keinesfalls kurzfristig 
aktivierbar. Eine Alternative im Sinne des § 45 Abs. 7 BauGB liegt somit nicht vor. 
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 20   Der überarbeitete Artenschutzfachbeitrag von REGIOPLAN 2018 schlägt andere Flächen 
im Bereich „Krebswiesen“ als FCS-Maßnahme vor. Maßgeblich für die Festsetzung der 
Flächen ist der Ausnahmegenehmigungsbescheid der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
21 Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. 
Es wird nicht bestritten, dass das Bauvorhaben zum Erlöschen der isolierten Kleinst-
population „In der Roos“ führen wird. Die Abgrenzung der für ein Ausnahmeverfahren 
betrachteten „lokalen Population“ ist nicht auf eine isolierte Wiese beschränkt vorzunehmen, 
da diese zu klein ist, um eine eigenständige dauerhafte Population zu erhalten. 
Betrachtungsgegenstand für das Ausnahmeverfahren ist vielmehr die lokale Population in 
und um Rödgen und Canon sowie im NSG Uderborn/Aschborn, die die Stadt Gießen im 
Rahmen des MÖLLER-Gutachtens 2017 erfasst hat. Diese steht wiederum im Austausch mit 
weiteren Vorkommen in der Wieseckaue und ist somit Teil der größeren Meta-Population 
der Bläulinge. Trotz der Isolierung der Teilpopulation „In der Roos“ wird von Seiten der 
Stadt gesehen, dass es dadurch zu einer Verschlechterung des gesamten 
Erhaltungszustandes der Population des Dunklen wie des Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings kommt. Daher ist die in der Behandlung zu 3 genannte Maßnahme zur 
Wahrung oder Verbesserung des Erhaltungszustandes der (übergeordneten) Population 
(FCS-Maßnahme) erforderlich. 
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 22 Der Ausführung wird nicht zugestimmt; vgl. Behandlung zu 17 
 
 
23 Der Ausführung wird nicht zugestimmt; vgl. Behandlung zu 18 und 19 
 
 
 
24 Der Ausführung wird nur teilweise zugestimmt; vgl. Behandlung zu 21 
 
 
25 Der Ausführung wird zugestimmt; eine Realisierung mittels Legalausnahme mit CEF-
Maßnahme wird nicht angestrebt.  
 
26 Der Ausführung wird nicht zugestimmt. Es liegen die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vor (vgl. Behandlung zu 14, 15, 16 und 18). 
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 27 Der Ausführung wird zugestimmt.  

Artenschutzrechtliche Verbote sind der Abwägung nicht zugänglich. Darum wird ein 
Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG angestrengt. 

 

 

 

28 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die aufgeführten Bedenken lassen sich im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG abarbeiten. 

 

 

29 Der Anregung wird entsprochen. 

 

  

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  233 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 1. Offenlage und Beteiligung der  
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller und Anlieger vom 23.05.2018 
________________________________________________________ 

 30 Der Anregung wird entsprochen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Hinweis wird entgegnet, dass gemäß Genehmigungspraxis des 
Bauordnungsamtes bei Anwendung der Stellplatzsatzung eine Garage mit einer 5 m 
langen Vorfahrt als 2 Stellplätze zählt. Ein dritter Stellplatz mit separater Zufahrt ist 
daher nur notwendig, falls 2 Wohneinheiten je Gebäude geplant sind. 

Der gemäß Festsetzung mögliche dritte Stellplatz in mindestens 3 m Entfernung von der 
ersten (Garagen-) Zufahrt wird im Einzelfall gemäß dann vorliegender Straßenplanung 
genehmigt, und bei breiteren Grundstücken können dann die vorgeschriebenen 3 m 
Mindestabstand überschritten werden, so dass zwischen den 2 Zufahrten ein Stellplatz 
in der Verkehrsfläche möglich wird. In der Regel wird es aber vorwiegend 
Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser mit nur einer Wohneinheit geben, so dass 
jeweils nur eine Zufahrt mit Garage nötig ist. Bei Vorliegen von 2 Zufahrten mit dem 
Mindestabstand von 3 m ergibt sich die Möglichkeit, Straßenbäume zu pflanzen, 
deren Festsetzung zur Vermeiden von Schwierigkeiten bei der 
Grundstückserschließung und Leitungsplanung vermieden wurde. 

Je nach zukünftig genehmigter Zahl und Anordnung der Grundstückszufahrten werden 
also sowohl Stellplätze als auch Straßenbäume in den nicht durch Zufahrten 
unterbrochenen Straßenbereichen angeordnet. Zudem ist eine öffentliche 
Stellplatzanlage mit 8 Stellplätzen eingeplant worden. 

Da die zweite Zufahrt nur ausnahmsweise möglich ist, bedeutet sie nach wie vor eine 
Abweichung von der Stellplatzsatzung, die genehmigt werden muss. So kann die 
zweite Zufahrt auch untersagt werden. Eine detailliertere Regelung wie vorgeschlagen 
ist daher nicht nötig. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ihm wird aber nicht gefolgt, da 
Dachgauben mit flacher geneigten Dachflächen und Schleppgauben mit Traufe nicht 
gewünscht sind, da diese zu höheren und größeren Gauben führen, um möglichst viel 
Nutzfläche mit hohen Deckenhöhen im Dachgeschoss zu realisieren. 

Von vielen Anwohnern wurde bemängelt, dass der dörfliche Charakter des Ortskerns 
durch ein Neubaugebiet bedroht sei. Durch eine vorwiegend durch Satteldächer und 
Gauben mit geneigten Dächern bestimmte Dachlandschaft soll dem begegnet werden. 
Dachaufbauten und Gauben mit flachen Dächern (Schleppgauben) sollen daher 
vermieden werden. 

 Dem vorgeschlagenen Ausschluss von Stützwänden in den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans wird nicht gefolgt. 

Die Baufelder sind so auf den Grundstücken positioniert, dass Gärten immer an der 
höher gelegenen Grundstücksseite liegen. Daher liegt die Gartenseite der Grundstücke 
bei den Grundstücken nördlich der Erschließungsstraße immer direkt an der Straße, 
und eine Stützmauer ist hier nicht sinnvoll. Bei den Grundstücken südlich der 
Erschließungsstraße ist nur 3 m Abstand zwischen Straße und Baufeld vorhanden, und 
die Anlage von Stützmauern für eine Terrasse hier direkt an der Straße und nach 
Norden ist nicht zu erwarten. Auch nötige Zufahrten machen Stützmauern an dieser 
Seite unwahrscheinlich. Dennoch können Stützmauern aufgrund des starken 
Geländegefälles im Einzelfall sinnvoll und nötig sein. Ausgeschlossen werden sollen sie 
daher nicht. Aus den genannten Gründen droht aber keine überwiegende 
Verunstaltung durch Stützwände. 

 Die Anregung wurde aufgenommen bzw. das Pflanzgebot ist in der Planlegende 
ausgewiesen. Die Anregung zur Einrichtung einer Ladestation wird im Rahmen der 
Ausbauplanung für die Straße berücksichtigt. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Dem Hinweis wird mit der Feststellung begegnet, dass mehrere Anlieger 
ausdrücklich nicht über die genannte Straße erschlossen werden wollten. Deren 
Anregung wurde gefolgt und die Gärten als private Grünflächen festgelegt, so dass 
eine zu stark verdichtete Bebauung auch zukünftig unterbunden wird und eine stärkere 
Durchgrünung des Gebietes gewährleistet wird. 

Die Gartengrundstücke werden somit auch nicht von der rückwärtigen Udersbergstraße 
aus als Bauland erschlossen werden. 

 Der Einschätzung wird entgegengehalten, dass aufgrund des natürlichen Gefälles 
im Gelände an dieser am tiefsten gelegenen Stelle des Plangebietes der Anschluss an 
die Helgenstockstraße am sinnvollsten ist. Zudem befindet sich die Ortsdurchfahrt von 
hier aus in nur 50 m Entfernung, so dass ein Abließen des Verkehrs aus dem 
Plangebiet auf kürzestem Wege erfolgen kann. 

Die Erschließung über den westlichen Teil des Schwarzen Weges ist unvermeidlich, da 
hier der tiefste Punkt des Plangebietes liegt und eine Entwässerung über in den Straßen 
liegende Kanäle somit sinnvollerweise genau hier an die bestehende Kanalisation 
erfolgen muss. Ein entsprechender Anschlusspunkt an die Kanalisation in der 
Helgenstockstraße befindet sich bereits an dieser Stelle. Aus diesem Grund ist die 
Erschließung über den im Gelände höher gelegenen Punkt 
Hopfengarten/Helgenstockstraße nicht geeignet. 

Der der Anschluss der Erschließungsstraße an die Helgenstockstraße erfolgt mit einem 
verkehrsgerechten Ausbau der Einmündung in die Helgenstockstraße. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die beschriebene Anbindung des neuen Baugebietes an den Ortskern rund um die 
Kirche wird durch den erhaltenen Weg zwischen „In der Roos“ und Udersbergstraße 
aufrechterhalten. Der zusätzliche Erhalt des Weges zwischen „In der Roos“ und „Im 
Dreieck“ wird aber abgelehnt. 

Durch die Aufrechterhaltung beider Wegeverbindungen würden Baugrundstücke 
zwischen „Im Dreieck“ und „In der Roos“ verkleinert werden und könnten schlechter 
von der Straße „Im Dreieck“ aus erschlossen werden. Zudem ist der Ausbau einer 
zweiten Fuß- und Radwegverbindung in Richtung Ortskern im Sinne einer 
kostensparenden Erschließung nicht sinnvoll. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die beschriebene Anbindung des neuen Baugebietes an den Ortskern rund um die 
Kirche wird durch den erhaltenen Weg zwischen „In der Roos“ und Udersbergstraße 
aufrechterhalten. Der zusätzliche Erhalt des Weges zwischen „In der Roos“ und „Im 
Dreieck“ wird aber abgelehnt. 

Durch die Aufrechterhaltung beider Wegeverbindungen würden Baugrundstücke 
zwischen „Im Dreieck“ und „In der Roos“ verkleinert werden und könnten schlechter 
von der Straße „Im Dreieck“ aus erschlossen werden. Zudem ist der Ausbau einer 
zweiten Fuß- und Radwegverbindung in Richtung Ortskern im Sinne einer 
kostensparenden Erschließung nicht sinnvoll. 
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  Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Ein verkehrsberuhigter Bereich, der 
gemäß Vorschlag als Spielstraße ausgebaut werden kann, wurde vorgesehen und 
sollte einen ruhigen Wohngebietscharakter gewährleisten. 

Das Wohngebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,35 für ein allgemeines 
Wohngebiet zudem weniger dicht bebaut, als es die Baunutzungsverordnung zulässt, 
so dass vergleichsweise mehr private Gartenfläche entsteht. Diese wird entlang der 
Nordseite der neuen Erschließungsstraße durch die festgesetzten Baufelder zudem vor 
den neuen Wohnhäusern liegen und damit an den Straßenraum angrenzen, so dass 
insgesamt der Charakter eines durchgrünten und ruhigen Wohngebietes entstehen 
wird, das auf der verkehrsberuhigten Erschließungsstraße auch gut zu Fuß durchquert 
werden kann. Spazierengehen, Spielen und Fahrradfahren ist hier ebenso möglich wie 
bisher auf den Asphaltwegen von „In der Roos“. Insgesamt sind so die 
Voraussetzungen gegeben, dass sich das neue Wohngebiet einfügt und ein ruhiger 
Punkt im Rödgener Ortskernl bleibt. 
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________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Um den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) zu begegnen, wird die Stadt Gießen ein Ausnahmeverfahren nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG anstrengen. 

Demnach kann die Tötung wild lebender Tiere von besonders geschützten Arten sowie 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere besonders 
geschützter Arten ausnahmsweise aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art erfolgen. 
Das öffentliche Interesse an einer wohnbaulichen Entwicklung in Rödgen überwiegt aus 
Sicht der Stadt zwingend das Verbot der Tötung, Störung oder Lebensraum-
beeinträchtigung der besonders geschützten Schmetterlingsarten Dunkler und Heller 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling. 

 Der Anregung wird insofern entsprochen, als dass eine andere Maßnahme geplant 
ist. 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme versucht werden. Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf neu 
angelegte Wiesenflächen, sondern auf Wiesenflächen, die in den letzten 20 Jahren 
extensiv gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von Wiesenknopf-Pflanzen und 
Wirtsameisen besitzen. Dieser Anteil soll durch besser angepasstes Mahdregime noch 
erhöht werden. Die Flächen, die sogenannten „Krebswiesen“ nördlich der 
Canonstraße, gelten damit als eine vorgezogene FCS-(favorable-conservation-status-) 
Maßnahme. 

 Diese Einschätzung wird nicht geteilt. 

Dass auch in Rödgen Bedarf an einer Neuausweisung von Wohnbauland besteht, wird 
sowohl im Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Gießen als auch durch den 
Ortsbeirat Rödgen dargestellt. Damit ist auch für eine geringe Flächengröße ein 
ausreichendes öffentliches Interesse dokumentiert, um ein Ausnahmeverfahren 
anzustrengen. 
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 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die dörfliche Nutzungsstruktur mitsamt der sie prägenden Flora und Fauna ist in 
Rödgen an den Dorfrändern noch in erheblichem Umfang gegeben, so dass der 
Verlust der relativ kleinen Fläche dörflicher Struktur in der Abwägung gegenüber dem 
öffentlichen Interesse an der Ausweisung neuen Baulands zurücktreten muss. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Ausführung wird nicht zugestimmt.  

Die Flächen, die überbaut werden, sind zwar durchaus artenreich, was die Einstufung 
des Grünlands als sog. „Lebensraumtyp“ nach FFH-Richtlinie und das Vorkommen der 
beiden Wiesenknopf-Ameisenbläulingsarten zeigt. Die sonstigen bei der Kartierung 
vorgefundenen Tier- und Pflanzenarten sind aber größtenteils ungefährdete, typische 
Dorf- und Vorstadtarten, deren Population durch den doch sehr geringen Flächenverlust 
nicht „fundamental“ bzw. erheblich beeinträchtigt wird. Zudem würde eine alternative 
Ausweisung von Bauflächen im Außenbereich die Biodiversität deutlich mehr 
beeinträchtigen, da rings um Rödgen strukturreiche und vom Naturschutz her ebenso 
wertvolle Lebensräume beeinträchtigt würden. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Aussage, der Betrieb werde durch die Planung in hohem Maße beeinträchtigt, 
wird widersprochen. Einerseits bestehen mehrere Alternativen für die im 
Geltungsbereich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, die im 
Aufstellungsverfahren und in Gesprächen des Magistrates mit den Eigentümern erörtert 
wurden. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Betrieb ca. 70 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche (davon rd. 21 ha städtische Fläche), insbesondere am 
Rödgener Ortsrand, bewirtschaftet, so dass der landwirtschaftliche Betrieb durch den 
beabsichtigten Bebauungsplan nicht grundsätzlich in Frage steht, zumal der 
Bebauungsplan den Betrieb nicht dazu zwingt, die legale Bewirtschaftung der Flächen 
aufzugeben. 

Mit der Behauptung der hohen Beeinträchtigung des Betriebes wird postuliert, dass 
weder der Wegfall noch der Ersatz an anderer Stelle durch eine andere 
Landwirtschaftsfläche bzw. eine andere Fläche für eine Gerätehalle mit Freifläche 
möglich sei, und dass die Planung einer auch laut Flächennutzungsplans hier 
dargestellten Wohnbaufläche aufgrund der landwirtschaftlichen Belange der 
Eigentümer an dieser Stelle nicht zugestimmt werde. Eine fachinhaltliche oder 
wirtschaftliche Begründung hierzu wird nicht vorgelegt. 

Sofern vom Landwirt auf die beengte Dorflage der Hofstelle in der Ortsmitte verwiesen 
wird, ist die Begründung, warum nicht auch andere Ersatzflächen die für die Hofstelle 
zusätzlich nötigen Abstellflächen und –gebäude aufnehmen könnten, nicht angegeben.  

Schließlich befinden sich auch die beiden Flurstücke der Eigentümer rd. 150 m 
Wegstrecke von der Hofstelle Dreieck 2, gemessen von der Grundstückszufahrt zu 
Flurstück 88 bis zur Zufahrt der Hofstelle Dreieck 2, entfernt. Der Weg zur Hofstelle 
führt über teils beengte öffentliche Straßen und Wege mit dreimaligem Abbiegen. Eine 
Sichtverbindung zwischen Hofstelle und Grundstücken besteht durch dazwischen 
liegende Bebauung nicht. 

Dass die beiden Grundstücke der Eigentümer nicht durch die Nutzung anderer 
Grundstücke in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, die beiden angeboten werden können, 
oder die sie bereits besitzen, ersetzt werden könnten, ist also weder durch eine direkte 
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Nähe zur Hofstelle noch durch eine die optische Kontrolle ermöglichende 
Sichtverbindung zur Hofstelle begründet. 

Innerhalb des Plangebietes wurde, nur 25 m südlich von Flurstück 89 der Eigentümer, 
im zur 1. Offenlage erstellten Bebauungsplanentwurf eine städtische Fläche als 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen und der vorhandene Erschließungsweg 
planungsrechtlich gesichert, um der Eigentümerin und dem Eigentümer als 
Alternativfläche für diejenigen Nutzungen angeboten zu werden, die ohne Störung der 
derzeitigen und zukünftigen Wohnnutzung hierher verlegt werden können. 

Alternativ oder zusätzlich zu der im Bebauungsplanentwurf festgelegten 
Landwirtschaftsfläche können weitere städtische Flächen angeboten werden, denn die 
Eigentümer haben derzeit fast 21 ha städtische, landwirtschaftlich genutzte Fläche in 
Rödgen zur landwirtschaftlichen Nutzung gepachtet, die sie ohnehin nutzen.  

Somit kann der Ersatz für die beiden Grundstücke der Eigentümer sowohl im 
Plangebiet als auch wahlweise im übrigen Ortsgebiet von Rödgen in zumutbarer 
Entfernung von der Hofstelle nachgewiesen werden. 

Eine vom Magistrat angebotene Ersatzfläche östlich von Rödgen in 350 m Wegstrecke 
Entfernung von der Hofstelle, die in Ergänzung der Ersatzfläche im B-Plangebiet als 
Standort für die Gerätehalle hätte dienen können, wurde durch Herrn Becker 
abgelehnt. 

Im Übrigen gilt der genehmigungsrechtliche Bestandsschutz. Der Bebauungsplan führt 
auch in seiner Umsetzung nicht zwangsläufig zur Aufgabe der genehmigten 
Gerätehalle. 

 Die Aussage, der geplanten Nutzungsänderung der Grundstücke werde nicht 

zugestimmt, wird zur Kenntnis genommen“. Ihr kann aber aus den in  und hier im 
Weiteren genannten Gründen nicht gefolgt werden.  

Bei den beiden Grundstücken handelt es sich um eine Fläche von insgesamt 1673 m², 
wovon 717 m² landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 89) und 956 m² Freifläche mit 
Gebäude (Flurstück 88) sind. 

Dass eine Nutzungsänderung einer so kleinen Teilfläche, i.e. 2,3 Promille von ca. 70 
ha der durch die Eigentümer bewirtschafteten Fläche, bei einem im Nebenerwerb 
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bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb eine hohe Beeinträchtigung darstellen würde, 
ist nicht nachvollziehbar. 

Angesichts der Maßgabe des § 8 (2)  BauGB, dass Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind (welcher hier seit dem Jahr 2000 
Wohnbaufläche Bestand darstellt) sowie der Maßgabe des § 1 (5) Satz 3 BauGB, 
dass Maßnahmen der Innenentwicklung und insbesondere zur Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei der städtebaulichen Entwicklung Vorrang haben 
sollen, werden die landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer vor allem wegen der 
fehlenden Begründung für die angebliche hohe Beeinträchtigung des Betriebes 
angesichts der hier im Wesentlichen praktizierte Abstellnutzung, als schwächer 
bewertet. 

Diese landwirtschaftlichen Belange gem. § 1 (6) Nr. 8.b) BauGB können durch die 
Bereitstellung von Ersatzflächen in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, durch die 
planungsrechtlich gesicherte Landwirtschaftsfläche 25 m südlich der jetzigen Fläche 
oder durch Alternativgrundstücke im direkten Umland, auf denen ein Neubau der 
Gerätehalle möglich ist, gewahrt werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die per Baubescheid von 1955 festgelegte Nutzung 
als Gerätehalle am Ort zu belassen, denn diese Nutzung ist mit benachbartem, heran 
rückendem Wohnen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes im Rahmen des 
Bestandsschutzes verträglich. Die erst zur 1. Offenlage seitens der Eigentümer 
mitgeteilte (zeitweise) Stallnutzung des Gebäudes ist nicht genehmigt und kann daher 
bauordnungsrechtlich unterbunden werden. Bestandsschutz steht ihr nicht zu, sie hat in 
der Abwägung entsprechend niedriges Gewicht. 

 

 



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  246 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 1. Offenlage und Beteiligung der  
der Behörden u. sonst. Träger öffentl. Belange § 4 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom 11.05.2018 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Anregung kann insofern nicht entsprochen werden, als dass der 
Bebauungsplan keine dauerhafte Sicherung des Gehölzbestandes leisten kann.  

Der Landwirt benötigt diese für ihn hofnahen Flächen z.B. als Ziegenweide oder zum 
Abstellen von landwirtschaftlichem Gerät. Eine zeitnahe Fällung der Gehölze ist nicht 
zu befürchten. 

Da Gießen keine Baumschutzsatzung hat, wäre die Sicherung der Bäume im 
Bebauungsplan nur über eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB möglich. 
Der Wert der Bäume ist aber gemäß REGIOPLAN-Kartierung nicht so hoch, um sie in 
dieser einzelfallbezogen Art zu sichern. Bei einer zukünftigen Fällung wäre demgemäß 
dann nach § 14 BNatSchG zu urteilen, ob dieses ein Eingriff mit erheblicher 
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wäre. Die ist bei einer Festsetzung als z.B. 
privater Garten aber genauso. Eine Einbeziehung in die Wohnbaufläche hätte sogar 
einen sofortigen Verlust der Gehölze bedeutet. 

 

 

 

 Der Anregung wird entsprochen.  

 

 Der Anregung wird entsprochen.  

Es werden die für die FCS-Maßnahme vorgesehenen Flurstücke korrigiert aufgeführt. 
Maßgeblich sind aber die Flurstücke, die dann in der Ausnahmegenehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde genannt werden. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

 Der Anregung wird entsprochen. 

Die Rechtsgrundlagen wurden aktualisiert. 

 Der Anregung wird entsprochen.  

Der Problemkomplex um die Bläulinge wird in den Hinweisen aufgenommen. 

 

 

 Die Anregungen zum MÖLLER-Gutachten sind fachlich sinnvoll, es kann ihnen aber 
nicht entsprochen werden.  

Das Gutachten ist von einer Fachgutachterin erstellt worden, es wurde von der Stadt 
Gießen abgenommen und abgeschlossen. Da es sich hier nicht um fachliche Fehler, 
sondern um redaktionelle Änderungsvorschläge handelt, wird auf eine entsprechend 
aufwendige Korrektur verzichtet. Der zeitlich später erstellte und auf dem MÖLLER-
Gutachten aufbauende Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von REGIOPLAN wurde der 2. 
Offenlage beigelegt und greift die gesamte Problematik methodisch sauber auf. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

 

 Die Anregungen zum MÖLLER-Gutachten sind fachlich korrekt, es kann ihnen aber 
nicht entsprochen werden.  

Das Gutachten ist von einer Fachgutachterin erstellt worden, es wurde von der Stadt 
Gießen abgenommen und abgeschlossen. Der zeitlich später erstellte und auf dem 
MÖLLER-Gutachten aufbauende Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von REGIOPLAN wurde 
der 2. Offenlage beigelegt und umfasst auch den Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

 Der Anregung wird entsprochen.  

Es wird ein neuer Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 2. Offenlage erarbeitet. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

  Es wird ein neuer Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
erarbeitet. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

11 Der Anregung wird teilweise entsprochen.  

Es wird ein nur locker bebautes Wohngebiet mit dörflichem Charakter geplant, das 
keine humanbioklimatische Belastungslage entwickeln wird. Insofern reicht ein 
begrünbarer Fugenanteil von 50%, der den privaten Bauherren mehr gestalterische 
Freiheit lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Der Anregung wird entsprochen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die hier vorgetragene Alternativlosigkeit der bestehenden Flächen im Plangebiet 
zur Hofstelle wird weiterhin nicht ausreichend inhaltlich begründet. Ebenso 
unzureichend bewertet die Stadt die Ablehnungsgründe bezüglich der angebotenen 
Ersatzflächen.  

 Dem Ansinnen, dass durch weitere Bebauung der beiden Bestandsgrundstücke die 
Entwicklung und Absicherung des Betriebes gewährleistet werden soll, wird nicht 
zugestimmt. Die beiden Grundstücke liegen in Nachbarschaft von Wohngrundstücken 
und sind daher nur wenig für eine Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzung und 
Bebauung geeignet. Es entspricht auch städtebaulichen Ordnungsprinzipien, 
landwirtschaftliche Nutzungen in Dorfgebieten oder im Außenbereich unterzubringen, 
und Wohnnutzungen primär in Gestalt der Innenentwicklung in Baulücken oder durch 
Nachverdichtung im Innenbereich vorzusehen. 

Die Entwicklung und Absicherung des landwirtschaftlichen Betriebes durch neue 
bauliche Nutzungen ist auf den beiden Flurstücken 88 und 89 der Eigentümer 
ausgeschlossen, weil der Flächennutzungsplan für den Bereich Wohnbauflächen 
vorsieht.. Zudem müssen auch diese Flurstücke zu einem Teil zur technisch, 
wirtschaftlich und städtebaulich sinnvollen Erschließung des Plangebietes 
herangezogen werden. Die zentrale Lage der beiden Flurstücke 88 und 89 macht eine 
wirtschaftliche und technisch sinnvolle Erschließung der zur Bebauung geeigneten 
Grundstücke unter Ausschluss dieser beiden Flurstücke fast unmöglich, denn diese 
Erschließung muss aus Gründen der Entwässerung dem erheblichen natürlichen Gefälle 
des Geländes von Südosten nach Nordwesten folgen. Hierbei liegen die Flurstücke 88 
und 89 aufgrund des Zuschnitts der zur Bebauung zur Verfügung stehenden Flächen 
grundsätzlich im Verlauf einer solchen, 7,5 m breiten und weitestgehend diagonal 
durch das Gebiet führenden Erschließung. 

Ein Erhalt der Flurstücke 88 und 89 als Landwirtschaftsfläche an ihrem derzeitigen Ort 
würde daher … 

1. … einen Anschluss der Erschließung an die Straße „In der Roos“ blockieren, 
welcher zwangsläufig über das einzig unbebaute Flurstück 82/1 an der Straße „In der 
Roos“ führen muss, damit Müllfahrzeuge das Gebiet ohne zu wenden durchfahren 
können. 
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2. … eine über 3.000 m² große Teilfläche des Plangebietes südlich der Flurstücke 
88 und 89 (Flurstücke 90, 91, 92, 93, 87/2 teilweise) nur mit einem Wendeplatz von 
mindestens 22 m Durchmesser erschließbar machen, der für das Wenden von 
Müllfahrzeugen ohne Rückwärtsfahren nötig wäre, und der sowohl städtebaulich als 
auch wirtschaftlich angesichts des kleinen Plangebietes unverhältnismäßig viel Fläche 
verbrauchen würde. 

Den Eigentümern stehen zudem 3 Alternativen im Sinne der weiteren Entwicklung und 
Absicherung des Betriebes offen: 
 

a) Verbleib der mit dem Wohnen verträglichen Nutzungen (Gerätehalle; Abstellen 
von landwirtschaftlichem Gerät) am gleichen Ort nach Zuweisung von 
Baugrundstücken im Umlegungsverfahren, auf denen die Gerätehalle erhalten 
bleibt. Dem Vorteil, hier gleichzeitig Baurecht für späteren Wohnungsbau zu 
besitzen, steht der Nachteil der zu leistenden Erschließungsbeiträge und der 
Verkleinerung auf eine Fläche in Größe des verbleibenden Anspruchs im 
Umlegungsverfahren gegenüber. 

b) Ausweichen auf die landwirtschaftliche Ersatzfläche südlich der 
Bestandsgrundstücke im Bestandgebiet. Dem Vorteil der gleichbleibenden Nähe 
zur Hofstelle und der Entschädigung für die alte Halle steht der Nachteil 
gegenüber, dass hier nicht die gleiche Flächengröße zur Verfügung steht, 
sondern nur ca. 2/3 der bisherigen Fläche der beiden Flurstücke 88 und 89. 

c) Ausweichen auf eine Ersatzfläche im Umland Rödgens. Vorteil: Da die Stadt 
der Eigentümerin und dem Eigentümer derzeit ca. 21 ha Landwirtschaftsfläche 
in Rödgen verpachtet hat, ist es möglich, hier eine Fläche mit einem 
ausreichenden Abstand zur Siedlungsfläche auszuwählen, auf der eine 
Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes mit einer Rinderstallnutzung 
möglich ist, welche auf den derzeitigen Grundstücken mit ihrer direkten Nähe 
zu bestehendem Geschosswohnungsbau ausgeschlossen ist. Nachteil ist die 
größere Entfernung zur Hofstelle im Ortskern, die aber durch die das Wohnen 
störenden und beeinträchtigenden Nutzungen wie die Stallhaltung von Rindern 
unvermeidbar ist.  

Diese Lösungen lassen sich nach den vorliegenden Erkenntnissen auch wirtschaftlich 
darstellen, weil sie insgesamt nur einen kleinen Bruchteil der von den Eigentümern 
bewirtschafteten Flächen betreffen. 
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Hinzu kommt, dass der Kauf der beiden Grundstücke mit der Gerätehalle1999, also 
zu einer Zeit erfolgt ist, als das Offenlegungsverfahren für den geltenden 
Flächennutzungsplan bereits gelaufen war. Die Eigentümer wussten also, dass für diese 
Flächen Wohnnutzungen geplant sind. 

 Die Bauvoranfrage wurde nicht formgerecht eingereicht und deshalb nicht 
beschieden. Sie wurde zudem nach dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
aus dem Jahr 2015 vorgelegt. 

 Die Bezeichnung der Gerätehalle als landwirtschaftliche Halle entspricht nicht der 
genehmigten, eingeschränkten Nutzung. Eine gemischte Nutzung mit Stallnutzung 
wurde nicht genehmigt. 

Die 1955 genehmigte und der Stadt bekannte Nutzung besteht in der einer 
Gerätehalle. Sofern eine Umnutzung stattgefunden hat, erfolgte diese ohne 
Genehmigung.     

 Die Lagerung von Mist erfolgt im notwendigen Zusammenhang mit der Stallhaltung 
von Rindern und ist wie diese Stallhaltung weder je genehmigt worden noch, 
angesichts der direkt benachbarten Wohnbebauung, genehmigungsfähig. 

 Der Aussage, die beschriebenen Vorhaben machten eine weitere Nutzung der 
Grundstücke durch die Eigentümer zwingend, wird nicht gefolgt.  

Die Auflistung der teilweise nicht genehmigten Nutzungen von Gerätehalle und 
Grundstücken lässt keinen sachlichen Grund erkennen, warum diese Nutzungen nicht 
auch, oder sogar besser (da bereits jetzt in der unmittelbaren Nähe von 
Wohnbebauung stattfindend), untergebracht werden könnten. 

Es sind keine wesentlichen Einschränkungen bei einer Verlegung der Grundstücke 
erkennbar, sondern vielmehr Verbesserungen hinsichtlich der Erweiterbarkeit der 
landwirtschaftlichen Nutzungen und der Verträglichkeit mit bestehender 
Wohnbebauung im Bestand. 
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  Der Einschätzung, es könnten keine geeigneten Ersatzflächen ausgewiesen oder 
bereitgestellt werden, wird nicht gefolgt.  

Die genehmigte Nutzung der Gerätehalle ist sowohl durch Erhalt der Halle im Rahmen 
des Bestandsschutzes als auch durch eine Umsiedlung auf eine Außenbereichsfläche 
im Umland möglich. Hier ist dann ebenso die jetzt nicht genehmigte Rinderstallnutzung 
an einer dann mit dieser Nutzung verträglichen Stelle denkbar. 

Ebenso ist die bereits jetzt genehmigungsfähige Nutzung der Freifläche für 
Abstellzwecke sowohl auf dieser Ersatzfläche als auch auf der im Bebauungsplan 
ausgewiesenen Landwirtschaftsfläche möglich. Konflikte mit dem benachbarten 
Kindergarten sind bei dieser Nutzung nicht zu erwarten. Im Gegenteil kann auch eine 
Nutzung für den Kinderbauernhof, den die Eigentümer unterstützen, in Erwägung 
gezogen werden. 

Für die externe Ersatzfläche für die Gerätehalle kommen zahlreiche Standorte in 
Frage, denn allein 21 ha sind derzeit durch die Stadt an die Eigentümer zur 
landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet. 

Die Rinderhaltungist nur in großem Abstand zu Wohnbebauung genehmigungsfähig, 
was die geforderte Nähe zur Hofstelle in der Ortsmitte ausschließt.  

Zu der Ausweisung von Bauland gehört auch die Ausweisung von Grünflächen zur 
Auflockerung der Bebauung, um gesunde Wohnverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 
zu schaffen. Die Ausweisung von Grünflächen widerspricht daher nicht dem Ziel des 
Bebauungsplans, das in Rödgen benötigte Bauland zu schaffen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Die Anmerkung beruht auf einem Missverständnis. 
Die Stellungnahmen, die im Rahmen der 1. Offenlage abgegeben worden sind, 
„werden“ im weiteren Verfahren uneingeschränkt berücksichtigt (nicht „wurden“). Die 
Behandlung der Stellungnahme der „Gemeinschaft“ aus der 1. Offenlage erfolgt 
demgemäß auf den Seiten vorangehenden Seiten dieser Abwägung unter der 
Kopfzeile „Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 1. Offenlage und 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller und Anlieger vom 23.05.2018“. 
 
 siehe Ziffer 1 zum Schreiben vom 22.7.2015 

Bebauungspläne sind gem. § 1(3) Baugesetzbuch/BauGB aufzustellen, sobald dies für 
die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Durch die zunehmende Einwohnerzahl 
Gießens besteht große Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau, auch im 
Stadtteil Rödgen. Hier kommen insbesondere die seit einigen Jahren erfolgenden 
Ansiedlungen von Gewerbebetrieben im ehemaligen US-Depot mit in der Folge auch 
einem erhöhten Wohnbedarf von dort Beschäftigten zum Tragen. Da die 
städtebauliche Entwicklung gem. §§ 1 (5) Satz 3, 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB vorrangig 
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll, ist die im Zentrum Rödgens 
gelegene Freifläche „In der Roos“ eine Fläche, die diesem Gebot folgend besiedelt 
werden soll, bevor Ortserweiterungen in das Umland in Erwägung gezogen werden 
können. Der Flächennutzungsplan, aus dem Bauleitpläne gem. § 8 (2) BauGB zu 
entwickeln sind, stellt die Fläche „In der Roos“ bereits seit dem Jahr 2000 als 
Wohnbaufläche (Bestand) dar. Der Ortsbeirat Rödgen sowie die 
Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen haben der Aufstellung des 
Bebauungsplans zugestimmt. 

Das Verfahrens zur Baulandumlegung dient der Schaffung von für die bauliche 
Nutzung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (§ 45 Satz 1 BauGB). Die Eigentümer 
sind an dem Verfahren beteiligt (§ 48 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).bedarf nicht der 
Zustimmung der betroffenen Eigentümer. Spätestens nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplans liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für das Umlegungsverfahren 
vor. 
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  Der Erhalt von „In der Roos“ als „Grünland“ wird abgelehnt. Die öffentlichen 
Belange und Interessen zur Baulandausweisung überwiegen dem privaten Interesse 
einiger Anlieger zur Erhaltung des Status-quo. 

Die im Zentrum Rödgens gelegene Freifläche „In der Roos“ ist im Flächennutzungsplan 
seit dem Jahr 2000 als Wohnbauland (Bestand) dargestellt und ist eine Fläche, die, 
dem Gebot des § 1(5) Satz 3 BauGB folgend, als Innenentwicklungsbereich vorrangig 
besiedelt werden soll. Die in der Stellungnahme genannten Kriterien des § 1 (6) Nr. 7 
Buchst. a BauGB wären bei einer städtebaulichen Entwicklung im Rödgener Umland 
stärker betroffen, da hier, vor allem im Westen, die gleichen streng geschützten Arten 
vorkommen und die Auswirkungen auf Fläche, Boden und vor allem Landschaft größer 
sind als bei „In der Roos“, da im Bereich „In der Roos“ bereits zahlreiche asphaltierter 
Wege und als Privatgärten genutzte Flächen bestehen. Die Umnutzung von „In der 
Roos“ ist daher selbst bei isolierter Betrachtung des genannten § 1 (6) Nr. 7 Buchst. a 
BauGB ohne Abwägung mit anderen Belangen vorzuziehen. 

 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014) erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 

 Die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG  für eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG liegen vor. Diese 
Rechtsauffassung teilt auch die zuständige Naturschutzbehörde, und die tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Ausnahmegenehmigung sind fachgutachtlich belegt. 

Demnach kann die Tötung wild lebender Tiere von besonders geschützten Arten sowie 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere besonders 
geschützter Arten ausnahmsweise aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art erfolgen. 
Das öffentliche Interesse an einer wohnbaulichen Entwicklung in Rödgen überwiegt aus 
Sicht der Stadt zwingend das Verbot der Tötung, Störung oder Lebensraumbeeinträch-
tigung der besonders geschützten Schmetterlingsart Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. 
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  siehe vorherige Seite 
 
 Die Einwender verkennen, dass die beabsichtigten Maßnahmen nicht auf § 44 Abs. 
5 BNatSchG beruhen, sondern als Auflagen zu einer Ausnahmegenehmigung nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG ergehen . 
 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme durchgeführt werden.  

 Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf neu angelegte Wiesenflächen; dies ist 
tatsächlich – wie in der Anregung beschrieben - zum Scheitern verurteilt. Die Tiere 
sollen auf Wiesenflächen ausgesetzt werden, die in den letzten 20 Jahren extensiv 
gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von Wiesenknopf-Pflanzen und 
Wirtsameisen besitzen. Dieser Anteil soll durch besser angepasstes Mahdregime noch 
erhöht werden. Die Flächen, die sogenannten „Krebswiesen“ nördlich der 
Canonstraße, gelten damit eine vorgezogene FCS-(favorable-conservation-status-) 
Maßnahme, nicht als CEF-Maßnahme. Die FCS-Maßnahme soll im Rahmen eines 
Ausnahmeverfahrens für eine stabile Bläulings-Population im Bereich 
Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn sorgen. Die Population soll in den nächsten 
Jahren durch besser angepasstes Mahdregime noch vergrößert und damit zusätzlich 
stabilisiert werden. 
 
 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014)erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 
  Die Ausführungen sind nicht korrekt.  
Bei dem ersterwähnten „gut erhalten“ geht es um den Zustand der einzelnen Tiere, 
insbesondere der Flügel. An deren Beschädigungsgrad lässt sich abschätzen, welche 
Wegestrecken der Schmetterling zurückgelegt hat. 
Beim zweiterwähnten „Erhaltungszustand“ geht es um einen Fachbegriff aus dem Be-
reich der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und betrifft ganze Populationen von schützens-
werten Tieren, die in die Stufen A, B oder C eingestuft werden, um eine Wertigkeit 
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auszudrücken und evtl. Maßnahmen darauf abzustellen. Schon in der Erfassung von 
2014 (S. 7f) wurde die Population von REGIOPLAN in die Stufe C eingestuft und die 
geringe Flächengröße kritisch erwähnt. Hier ist kein Widerspruch zu 2019 vorhanden. 
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   Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014) erarbeitet worden. Die zitierten Angaben 
stimmen aber mit den Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 

 
11   Die Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings auf der Fläche „In der 
Roos“ wird nicht als bedeutend eingeschätzt. 

Die in den Jahren 2014, 2018 (REGIOPLAN) und 2017 (MÖLLER) durchgeführten 
ökologischen Untersuchungen zu der Bläulingspopulation in und um Rödgen/Canon/ 
Uderborn/Aschborn stellen dar, dass das Vorkommen der Bläulinge „In der Roos“ 
durch die umgebende Bebauung isoliert von den anderen Vorkommen ist. U.a. aus 
diesem Grund liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vor. Ihre tatsächlichen 
Voraussetzungen sind fachgutachtlich belegt. Die zuständige Naturschutzbehörde hat 
daher eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung unter Auflagen bereits 2019 
erteilt, und es darf davon ausgegangen werden, dass dies auch für 2020 in Aussicht 
steht. 
12   Die Umsiedlung ist keine CEF-, sondern eine Vermeidungsmaßnahme. 
 
13   Den Ausführungen wird nicht gefolgt. 
Den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wird durch eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
begegnet. In diesem Verfahren werden ALLE Verbotstatbestände (Fangen, Nachstellen, 
Verletzen, Töten, Entnehmen, Beschädigen, Zerstören, Stören, Zerstören von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) behandelt. 
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 14 Die Umsiedlung ist keine CEF-, sondern eine Vermeidungsmaßnahme. 
 

15 vgl. Behandlung zu 13 

 

16 Den Ausführungen wird nur teilweise gefolgt. 

Zu der Umsiedlungsmaßnahme wird ein Monitoring gehören, bei dem die Population 
der Ameisenbläulinge auf der vorgesehenen Umsiedlungsfläche genau beobachtet 
wird – sowohl die dort vorhandenen Tiere als auch die umgesiedelten (die markiert 
werden). Sollte es Probleme geben, müssen in Zusammenarbeit der Gutachter/ 
Umsiedler und der Unteren Naturschutzbehörde sofort adäquat reagiert werden (z.B. 
mittels Auswahl anderer Umsiedlungsflächen), damit die Falter sich reproduzieren 
können. Eventuelle Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch die 
Umsiedlung werden im Rahmen des Ausnahmeverfahrens behandelt. 

17 Der Ausführung wird nicht gefolgt. 

Hinsichtlich der Bedeutung der Populationsgröße vgl. Behandlung zu 11. 

Die Umsiedlung ist keine CEF-, sondern eine Vermeidungsmaßnahme. Neben dieser 
Vermeidungsmaßnahme (Umsiedlung) gibt es eine vorgezogene FCS-(favorable-
conservation-status-) Maßnahme, und zwar die sogenannten „Krebswiesen“ nördlich 
der Canonstraße. Diese wurden in den letzten 20 Jahren von der Stadt Gießen zu 
einem wichtigen Ameisenbläulings-Lebensraum entwickelt. Die Population soll durch 
besser angepasstes Mahdregime und damit vergrößerten Wiesenknopfbestand noch 
erhöht werden; auf die in Teilbereichen baurechtlich mögliche Gewerbeansiedlung 
wird verzichtet. Diese FCS-Maßnahme soll im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für 
eine stabile Bläulings-Population im Bereich Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn 
sorgen.  
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gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 18 vgl. Behandlung zu 13 
 
19 Die von der Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegten Gutachten 
sind vom Büro REGIOPLAN (2013, 2014). Die zitierten Angaben stimmen mit den 
Angaben aus den REGIOPLAN-Gutachten überein. 
 

20   Die Behandlung zu 5 und 13 gilt entsprechend, da beide Schmetterlingsarten 
(Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche 
Lebensraumansprüche und Lebenszyklen haben. 

 

21   Die Behandlung zu 6 und 7 gilt entsprechend, da beide Schmetterlingsarten 
(Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche 
Lebensraumansprüche und Lebenszyklen haben 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 22   Die Behandlung zu 6 und 7 gilt entsprechend, da beide Schmetterlingsarten 
(Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) sehr ähnliche 
Lebensraumansprüche und Lebenszyklen haben 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 23. Die Voraussetzungen für eine Überwindung des Verbots durch eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG liegen vor (siehe Behandlung zu 
5).  

Außerdem ist – eine Erkenntnis aus dem neueren Artenschutzfachbeitrag von 
REGIOPLAN 2019 - als Maßnahme zur Vermeidung von Tötungen geplant, die 
erwachsenen Falter (Imagos) abzufangen und umzusiedeln (siehe Behandlung zu 5 
und 6). Damit wird die Reproduktion auf der Fläche unterbrochen.  
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 24 Die Einwender verkennen, dass die Maßnahmen nicht auf § 44 Abs. 5 
BNatSchG beruhen, sondern als Auflagen zu der Ausnahmegenehmigung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG konzipiert sind. 

Gemäß überarbeitetem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur 2. Offenlage 
(REGIOPLAN 2018) ist eine Umsiedlung des Falters zwar schwierig, soll aber dennoch 
als Vermeidungsmaßnahme durchgeführt werden. Die Umsiedlung erfolgt NICHT auf 
neu angelegte Wiesenflächen; dies ist tatsächlich – wie in der Anregung beschrieben - 
zum Scheitern verurteilt. Die Tiere sollen auf Wiesenflächen ausgesetzt werden, die in 
den letzten 20 Jahren extensiv gepflegt wurden und schon einen hohen Anteil von 
Wiesenknopf-Pflanzen und Wirtsameisen besitzen. Die Flächen, die sogenannten 
„Krebswiesen“ nördlich der Canonstraße, gelten damit eine vorgezogene FCS-
(favorable-conservation-status-) Maßnahme, nicht als CEF-Maßnahme. Die FCS-
Maßnahme soll im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für eine stabile Bläulings-
Population im Bereich Rödgen/Canon/Uderborn/Aschborn sorgen. Die Population soll 
in den nächsten Jahren durch das besser angepasstes Mahdregime und den damit 
erhöhten Wiesenknopfbestand noch vergrößert und damit zusätzlich stabilisiert 
werden. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 25 Diese Einschätzung wird nicht geteilt. 

Dass auch in Rödgen Bedarf an einer Neuausweisung von Wohnbauland besteht, wird 
sowohl im Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Gießen als auch durch den 
Ortsbeirat Rödgen dargestellt. Damit ist ein ausreichendes öffentliches Interesse 
dokumentiert, um ein Ausnahmeverfahren anzustrengen. 

 

26 Den Ausführungen wird nicht zugestimmt.  
Zu den angeführten Ablehnungen von Nachverdichtungen auf Einzelbaugrundstücken ist, 
da die Vorgänge nicht konkret benannt wurden, leider auch nicht konkret Stellung zu 
beziehen.. Im Bereich „Burgwiese“ wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, um den 
Bebauungswünschen der Anwohner Rechnung zu tragen. Die sonstigen 
Verdichtungsreserven im Bestand sind in Rödgen derart gering, dass eine Überplanung alter 
Bebauungspläne oder unbeplanter Siedlungsbereiche nicht so ergiebig ist wie das 
Vorhaben „In der Roos“.Sie werden in geeigneten Fällen zusätzlich genutzt werden, um 
den bestehenden Bedarf an Wohnraum zu decken. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 27 Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. 
Bei der genannten alternativen Fläche handelt es sich um den Bereich zwischen 
Rosengasse, der Straße „Am Bergwald“ und dem nördlichen Bergwaldrand. Die Fläche ist 
nach Norden hin abschüssig, teilweise durch Hangwasser quellig, im oberen Hangbereich 
im Wasserschutzgebiet gelegen und größtenteils als Eigentümergärten oder Hundesport- 
und Pferdehaltungsflächen genutzt. feucht Es gibt dort einige Feuchtgebüsche mit 
Schutzstatus nach § 30 BNatSchG, teilweise gepflegt vom Naturschutzbund. Dies ergibt 
eine Kombination aus schlechter Wohnlage, schlechtem Baugrund, Konflikten mit dem 
Natur- und Wasserschutz. Außerdem liegt die Fläche im Außenbereich und ist somit nach 
dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ erst nach Bebauung aller 
Innenbereichsflächen diskutierbar. Schließlich ist die Fläche weder im Regionalplan noch im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche gekennzeichnet und wäre erst nach einem 
längeren Verwaltungsverfahren mit unklarem Ausgang (Abweichungsantrag oder 
Fortschreibung Regionalplan, Änderung Flächennutzungsplan), also keinesfalls kurzfristig 
aktivierbar. Eine Alternative im Sinne des § 45 Abs. 7 BauGB liegt somit nicht vor. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 28 Der überarbeitete Artenschutzfachbeitrag von REGIOPLAN 2018 schlägt andere 
Flächen im Bereich „Krebswiesen“ als FCS-Maßnahme vor. Maßgeblich für die Festsetzung 
der Flächen ist der Ausnahmegenehmigungsbescheid der Unteren Naturschutzbehörde 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 29 Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. 
Es wird nicht bestritten, dass das Bauvorhaben zum Erlöschen der isolierten Kleinst-
population „In der Roos“ führen wird. Die Abgrenzung der für ein Ausnahmeverfahren 
betrachteten „lokalen Population“ ist nicht auf eine isolierte Wiese beschränkt vorzunehmen, 
da diese zu klein ist, um eine eigenständige dauerhafte Population zu erhalten. 
Betrachtungsgegenstand für das Ausnahmeverfahren ist vielmehr die lokale Population in 
und um Rödgen und Canon sowie im NSG Uderborn/Aschborn, die die Stadt Gießen im 
Rahmen des MÖLLER-Gutachtens 2017 versucht hat zu erfassen. Diese steht wiederum im 
Austausch mit weiteren Vorkommen in der Wieseckaue und ist somit Teil der größeren 
Meta-Population der Bläulinge. Trotz der Isolierung der Teilpopulation „In der Roos“ wird 
von Seiten der Stadt gesehen, dass es dadurch zu einer Verschlechterung des gesamten 
Erhaltungszustandes der Population des Dunklen wie des Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings kommt. Daher ist die in den Ausführungen zu 3 genannte Maßnahme zur 
Wahrung oder Verbesserung des Erhaltungszustandes der (übergeordneten) Population 
(FCS-Maßnahme) erforderlich 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

30 Der Ausführung wird nicht zugestimmt; vgl. Behandlung zu 25 
 
 
31 Der Ausführung wird nicht zugestimmt; vgl. Behandlung zu 26 und 27 
 
 
32 Der Ausführung wird nur teilweise zugestimmt; vgl. Behandlung zu 29 
 
 
33 Der Ausführung wird zugestimmt; eine Realisierung mittels Legalausnahme mit CEF-
Maßnahme wird nicht angestrebt.  
 
34 Der Ausführung wird nicht zugestimmt. Es liegen die Voraussetzungen für ein 
Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vor (vgl. Behandlung zu 25, 26, 26 27 
und 29). 
35 Der Ausführung wird zugestimmt.  

Artenschutzrechtliche Verbote sind der Abwägung nicht zugänglich.. Wenn – wie hier 
-- die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG vorliegen, kann eine Bauleitplanung dennoch erfolgen. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

36 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die aufgeführten Bedenken lassen sich im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG abarbeiten. 

 
37 Der Anregung wird entsprochen. 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
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________________________________________________________ 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 

  

 
  

planung6
Rechteck

planung6
Rechteck



 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“  282 

 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
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hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Entwurfsoffenlage 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB abgegeben wurden. 
Stellungnahme von: Birgit Müller u. Anliegergemeinschaft vom 13.05.2019 
________________________________________________________ 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Offenlage und Beteiligung der  
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Birgit u. Robert Müller; Thorsten Schneider vom 22.05.2019 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

Siehe nächste Seite. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Offenlage und Beteiligung der  
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Birgit u. Robert Müller; Thorsten Schneider vom 22.05.2019 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Der Kritik an der Erschließung wird entgegen gehalten, dass gültiges 
Erschließungsbeitrags- und Straßenbeitragsrecht angewendet werden wird. Dessen 
Anwendung unterliegt nicht der Abwägung. 

Die beiden genannten Gebäude sind entgegen der Darstellung der Einwendung 
derzeit nicht von der Udersbergstraße aus erschlossen – die Nr. 22 durch Auffüllung 
des Grundstücks zur Udersbergstraße und Errichtung einer Stützmauer, die Nr. 20 
durch Bebauung der kompletten Straßenfront an der Udersbergstraße 22a und die 
dadurch entfallende Zufahrt von der Udersbergstraße aus. 

In beiden Fällen entsteht durch die neue Erschließungsstraße wieder eine 
ordnungsgemäße Erschließung und zudem entstehen Möglichkeiten der 
Grundstücksteilung und dadurch die Gelegenheit, jeweils zwei voneinander 
unabhängige Grundstücke zu bilden. So kann im nördlichen Teil des Grundstücks mit 
dem Gebäude Udersbergstraße 22 ein Baugrundstück entstehen, und die Häuser 20 
und 20 a können unabhängig voneinander und ordnungsgemäß erschlossen werden. 
Umlegungsstelle und Tiefbauamt werden entscheiden, ob vor diesem Hintergrund bei 
einer Erschließung bei Anwendung des Erschließungsbeitrags- und 
Straßenbeitragsrechtes Beiträge gezahlt werden müssen. 

Die Erschließung über den westlichen Teil des Schwarzen Weges ist für die Planung 
davon unabhängig unvermeidlich, da hier der tiefste Punkt des Plangebietes liegt und 
eine Entwässerung über in den Straßen liegende Kanäle somit sinnvollerweise genau 
hier an die bestehende Kanalisation erfolgen muss. Ein entsprechender Anschlusspunkt 
an die Kanalisation in der Helgenstockstraße befindet sich bereits an dieser Stelle. Da 
die deswegen hier beginnende Erschließungsstraße somit auch an den Gebäuden 
Udersbergstraße 20 und 22, die sich im ersten Abschnitt des Schwarzen Weges 
befinden, vorbeiführt, ist deren Erschließung über die neue Straße gegeben und 
eröffnet neben der Herstellung einer ordnungsgemäßen Erschließung auch die oben 
beschriebenen, wertsteigernden Teilungsmöglichkeiten für die beiden Grundstücke. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Offenlage und Beteiligung der  
der Behörden u. sonst. Träger öffentl. Belange § 4 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme vom: Lahn-Dill-Kreis vom 07.05.2019 
________________________________________________________ 

 Behandlungsvorschlag: 

 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  

Ausschlaggebend sind die Auflagen, die im Rahmen des Ausnahmeverfahrens durch 
die Untere Naturschutzbehörde ausgesprochen werden. Diese werden dann 
zusammen mit der Behörde und den Landwirten sukzessive und unter Begutachtung 
des Bläulingsbestands (begleitendes Monitoring) umgesetzt. Sollte die vorgeschriebene 
Bewirtschaftung der Flächen für die Landwirte in der Form nicht wirtschaftlich sein, ist 
über die Vergütung des Mehraufwands zu entscheiden. Alternativ können die Flächen 
durch das städtische Gartenamt gepflegt werden; dann entfallen sie aber für die 
landwirtschaftliche Produktion und für HALM-Verträge.  

 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  

Der HALM-Status der Flächen kann erhalten bleiben, denn es handelt sich nicht um 
naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, sondern um artenschutzrechtliche FCS-Flächen 
– das natürlich nur, wenn mit den Bewirtschaftern ein Konsens über die neuen 
Rahmenbedingungen gefunden wird.  

 Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Die Planung muss aber so bleiben.  

Es ist für die Umsetzung der Planung notwendig, dass für die Bläulinge eine 
Ersatzfläche geschaffen wird. Die Flächen wurden schon lange naturschutzkonform 
bewirtschaftet. Der Aufwuchs ist mit Herbstzeitlose durchwachsen und schon jetzt kaum 
zu gebrauchen. Ein früherer Mahdzeitpunkt ist in der Hinsicht sogar positiv. Über eine 
Vergütung von eventuellem Zusatzaufwand ist bei der Umsetzung zu beraten. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

hier:  Bebauungsplan Nr. RÖ 07/05 „In der Roos“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der 2. Offenlage und Beteiligung der  
der Behörden u. sonst. Träger öffentl. Belange § 4 (2) BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme vom: NABU Ortsgruppe Gießen-Rödgen vom 24.05.2019 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Den Ausführungen wird nicht gefolgt. 

Das für ein Ausnahmeverfahren notwendige öffentliche Interesse ist nicht von einer 
Flächengröße abhängig. Eine Abhängigkeit mit weiteren potentiellen Bauflächen am 
Ortsrand besteht nicht. 

 

 Den Ausführungen wird nicht gefolgt.  

Der Gutachter hat eine Prognose ausgestellt, die sich auf die geringe Größe der 
Wiesenfläche und die Isolation der Population stützt. Vermutlich kann diese Teil-
Population durch angemessene Pflege bzw. gezielte extensive Bewirtschaftung dort 
gehalten werden. Die Gefahr eines Kollapses ist aber bei entsprechender Kalamitäten 
(schlechtes Wetter zur Flugzeit, Krankheitserreger bei Falter oder Ameise) immer 
gegeben. Sie besitzt aber auch bei bester Entwicklung nur eine geringe Bedeutung für 
die Gesamtpopulation, weil wegen der isolierten Lage der Austausch mit anderen 
Teilpopulationen nur schwierig bzw. nahezu unmöglich ist.  

 Der Anregung wird gefolgt.  

Die geplante Umsiedlungsmaßnahme wird durch ein entsprechendes Monitoring 
begleitet. Federführend, weil zuständig, wird die Untere Naturschutzbehörde der Stadt 
Gießen sein, die auch die Ausnahmegenehmigung aussprechen muss. 

 

 

 Der Ausführung wird nicht gefolgt.  

Der Vorwurf, dass das Büro REGIOPLAN nicht unabhängig ist, wird zurückgewiesen.  
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 Behandlungsvorschlag: 

 Den Ausführungen wird nicht gefolgt.  

Inwieweit ein Ausnahmetatbestand vorliegt oder nicht, entscheidet endgültig die für 
das artenschutzrechtliche Ausnahmeverfahren zuständige Untere Naturschutzbehörde. 
Es ist aber üblich, dass schon im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag das Vorliegen der 
Ausnahmevoraussetzungen diskutiert wird.  

 vgl. Behandlung zu 2 

 Den Ausführungen wird nicht gefolgt.  

Die genauen Modalität der Umsiedlungsmaßnahme werden im artenschutzrechtlichen 
Ausnahmeverfahren festgelegt. 

 Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Die Anzahl der Nistkästen für den Gartenrotschwanz wird auf 5 korrigiert. 

Die Anforderungen an die Pflege der FCS-Maßnahmenfläche wurde aus Platzgründen 
verkürzt aufgenommen, sind aber inhaltlich nicht zurückgeschraubt worden. Die 
endgültige Entscheidung über die durchzuführende Bewirtschaftung/Pflege der Fläche 
wird im Rahmen des Ausnahmeverfahrens durch die Untere Naturschutzbehörde 
gefällt, die den Prozess mit begleitet hat und der sowohl der Artenschutzfachbeitrag 
als auch der Bebauungsplan bekannt ist.  

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Über die weitere bauliche Entwicklung des Stadtteils Rödgen wird nicht in diesem 
Bebauungsplan entschieden. Derartige Überlegungen gehören in die Regionalplanung 
und die Flächennutzungsplanung.   
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Aussage, der Betrieb werde durch die Planung in hohem Maße beeinträchtigt, 
wird widersprochen. Einerseits bestehen mehrere Alternativen für die im 
Geltungsbereich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, die im 
Aufstellungsverfahren und in Gesprächen des Magistrates mit den Eigentümern erörtert 
wurden. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Betrieb ca. 70 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche (davon rd. 21 ha städtische Fläche), insbesondere am 
Rödgener Ortsrand, bewirtschaftet, so dass der landwirtschaftliche Betrieb durch den 
beabsichtigten Bebauungsplan nicht grundsätzlich in Frage steht, zumal der 
Bebauungsplan den Betrieb nicht dazu zwingt, die legale Bewirtschaftung der Flächen 
aufzugeben. 

Mit der Behauptung der hohen Beeinträchtigung des Betriebes wird postuliert, dass 
weder der Wegfall noch der Ersatz an anderer Stelle durch eine andere 
Landwirtschaftsfläche bzw. eine andere Fläche für eine Gerätehalle mit Freifläche 
möglich sei, und dass die Planung einer auch laut Flächennutzungsplans hier 
dargestellten Wohnbaufläche aufgrund der landwirtschaftlichen Belange der 
Eigentümer an dieser Stelle nicht zugestimmt werde. Eine fachinhaltliche oder 
wirtschaftliche Begründung hierzu wird nicht vorgelegt. 

Sofern vom Landwirt auf die beengte Dorflage der Hofstelle in der Ortsmitte verwiesen 
wird, ist die Begründung, warum nicht auch andere Ersatzflächen die für die Hofstelle 
zusätzlich nötigen Abstellflächen und –gebäude aufnehmen könnten, nicht angegeben.  

Schließlich befinden sich auch die beiden Flurstücke der Eigentümer rd. 150 m 
Wegstrecke von der Hofstelle Dreieck 2, gemessen von der Grundstückszufahrt zu 
Flurstück 88 bis zur Zufahrt der Hofstelle Dreieck 2, entfernt. Der Weg zur Hofstelle 
führt über teils beengte öffentliche Straßen und Wege mit dreimaligem Abbiegen. Eine 
Sichtverbindung zwischen Hofstelle und Grundstücken besteht durch dazwischen 
liegende Bebauung nicht. 

Dass die beiden Grundstücke der Eigentümer nicht durch die Nutzung anderer 
Grundstücke in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, die beiden angeboten werden können, 
oder die sie bereits besitzten, ersetzt werden könnten, ist also weder durch eine direkte 
Nähe zur Hofstelle noch durch eine die optische Kontrolle ermöglichende 
Sichtverbindung zur Hofstelle begründet. 
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Innerhalb des Plangebietes wurde, nur 25 m südlich von Flurstück 89 der Eigentümer, 
im zur 1. Offenlage erstellten Bebauungsplanentwurf eine städtische Fläche als 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen und der vorhandene Erschließungsweg 
planungsrechtlich gesichert, um der Eigentümerin und dem Eigentümer als 
Alternativfläche für diejenigen Nutzungen angeboten zu werden, die ohne Störung der 
derzeitigen und zukünftigen Wohnnutzung hierher verlegt werden können. 

Alternativ oder zusätzlich zu der im Bebauungsplanentwurf festgelegten 
Landwirtschaftsfläche können weitere städtische Flächen angeboten werden, denn die 
Eigentümer haben derzeit fast 21 ha städtische, landwirtschaftlich genutzte Fläche in 
Rödgen zur landwirtschaftlichen Nutzung gepachtet, die sie ohnehin nutzen.  

Somit kann der Ersatz für die beiden Grundstücke der Eigentümer sowohl im 
Plangebiet als auch wahlweise im übrigen Ortsgebiet von Rödgen in zumutbarer 
Entfernung von der Hofstelle nachgewiesen werden. 

Eine vom Magistrat angebotene Ersatzfläche östlich von Rödgen in 350 m Wegstrecke 
Entfernung von der Hofstelle, die in Ergänzung der Ersatzfläche im B-Plangebiet als 
Standort für die Gerätehalle hätte dienen können, wurde abgelehnt. 

Im Übrigen gilt der genehmigungsrechtliche Bestandsschutz. Der Bebauungsplan führt 
auch in seiner Umsetzung nicht zwangsläufig zur Aufgabe der genehmigten 
Gerätehalle. 

 Die Aussage, der geplanten Nutzungsänderung der Grundstücke werde nicht 

zugestimmt, wird zur Kenntnis genommen“. Ihr kann aber aus den in  und hier im 
Weiteren genannten Gründen nicht gefolgt werden.  

Bei den beiden Grundstücken handelt es sich um eine Fläche von insgesamt 1673 m², 
wovon 717 m² landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 89) und 956 m² Freifläche mit 
Gebäude (Flurstück 88) sind. 

Dass eine Nutzungsänderung einer so kleinen Teilfläche, i.e. 2,3 Promille von ca. 70 
ha der durch die Eigentümer bewirtschafteten Fläche, bei einem im Nebenerwerb 
bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb eine hohe Beeinträchtigung darstellen würde, 
ist nicht nachvollziehbar. 

Angesichts der Maßgabe des § 8 (2)  BauGB, dass Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind (welcher hier seit dem Jahr 2000 
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Wohnbaufläche Bestand darstellt) sowie der Maßgabe des § 1 (5) Satz 3 BauGB, 
dass Maßnahmen der Innenentwicklung und insbesondere zur Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei der städtebaulichen Entwicklung Vorrang haben 
sollen, werden die landwirtschaftlichen Belange der Eigentümer vor allem wegen der 
fehlenden Begründung für die angebliche hohe Beeinträchtigung des Betriebes 
angesichts der hier im Wesentlichen praktizierte Abstellnutzung, als schwächer 
bewertet. 

Diese landwirtschaftlichen Belange gem. § 1 (6) Nr. 8.b) BauGB können durch die 
Bereitstellung von Ersatzflächen in zumutbarer Nähe zur Hofstelle, durch die 
planungsrechtlich gesicherte Landwirtschaftsfläche 25 m südlich der jetzigen Fläche 
oder durch Alternativgrundstücke im direkten Umland, auf denen ein Neubau der 
Gerätehalle möglich ist, gewahrt werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die per Baubescheid von 1955 festgelegte Nutzung 
als Gerätehalle am Ort zu belassen, denn diese Nutzung ist mit benachbartem, heran 
rückendem Wohnen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes im Rahmen des 
Bestandsschutzes verträglich. Die erst zur 1. Offenlage seitens der Eigentümer 
mitgeteilte (zeitweise) Stallnutzung des Gebäudes ist nicht genehmigt und kann daher 
bauordnungsrechtlich unterbunden werden. Bestandsschutz steht ihr nicht zu, sie hat in 
der Abwägung entsprechend niedriges Gewicht. 

 
 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Dennoch wird an der Planung 
festgehalten, da für die Bläulinge eine Ersatzfläche geschaffen werden soll und die 
Flächen schon lange naturschutzkonform bewirtschaftet wurde. 

Ausschlaggebend sind die Auflagen, die im Rahmen des Ausnahmeverfahrens durch 
die Untere Naturschutzbehörde ausgesprochen werden. Es ist für die Umsetzung der 
Planung notwendig, dass für die Bläulinge eine entsprechende Ausgleichsfläche 
geschaffen wird. Die ausgewählten Ausgleichsflächen wurden schon lange 
naturschutzkonform bewirtschaftet. Der Aufwuchs ist mit Herbstzeitlose durchwachsen 
und schon jetzt kaum zu gebrauchen. Ein früherer Mahdzeitpunkt, wie in den Auflagen 
vorgesehen, ist in der Hinsicht sogar positiv. Die Auflagen werden zusammen mit der 
Behörde und den Landwirten sukzessive und unter Begutachtung des Bläulingsbestands 
(begleitendes Monitoring) umgesetzt. Sollte die vorgeschriebene Bewirtschaftung der 
Flächen für die Landwirte in der Form nicht wirtschaftlich sein, ist über die Vergütung 
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des Mehraufwands zu entscheiden. Die Flächen können auch weiterhin als HALM-
Flächen angemeldet werden.  

Alternativ können die Flächen durch das städtische Gartenamt gepflegt werden; dann 
entfallen sie aber für die landwirtschaftliche Produktion und für HALM-Verträge.  
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Ausführung wird nicht gefolgt.  

Die Kompensationsverordnung gilt hier nicht. Das Ausgleichserfordernis wird bei 
bauleitplanerischen Verfahren nach dem Baurecht ermittelt (§ 1a Abs. 3 BauGB, § 18 
Abs. 1 BNatSchG). 

Gem. § 13a Abs. 1 BauGB können Bebauungspläne, die eine Grundfläche von 
20.000 m² nicht überschreiten, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Die 
angeführte Grenze von 20.000 m² bezieht sich auf die Grundfläche im Sinne des 
§ 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung, nicht auf die gesamte Plangebietsfläche. 
Die Grundfläche im Sinne der Baunutzungsverordnung liegt mit insgesamt ca. 
10.320 m² (sogar inkl. der schon bebauten Flächen) im Plangebiet deutlich unterhalb 
der 20.000 m²-Grenze. Daher kann der vorliegende Bebauungsplan nach § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB ist dann keine Kompensation notwendig. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Anregung wird entsprochen.  

Die Begründung wird entsprechend geändert. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Begrünung von einzelnen Garagen und Carports ist aufgrund der geringen Fläche 
nur von geringem Nutzen zur Entlastung des Wasserhaushalts, insbesondere da die 
Nutzung des Niederschlagswassers ja sowieso vorgeschrieben ist. Eine Begrünung 
wird daher erst bei Nebengebäuden von mehr als 20 m² (Doppelgarage) gefordert. 
Carports, die zu großen Teilen aus vorgefertigten und nicht begrünbaren 
Holzkonstruktionen bestehen, sind auch von dieser Regelung ausgenommen 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Fassadenbegrünungen sind sinnvoll bei großen Bauten mit wenig Fenstern, z.B. 
Gewerbehallen oder Parkhäuser. Derartige Bauten werden im Plangebiet nicht 
entstehen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Es wird ein nur locker bebautes Wohngebiet mit dörflichem Charakter geplant, das 
keine lokalklimatische Belastungslage mit verstärkter Trockenheit wie in stark 
verdichteten Innenstadtgebieten entwickeln wird. Insofern reicht ein begrünbarer 
Fugenanteil von 50%, der den privaten Bauherren mehr gestalterische Freiheit lässt. 

 

 

 

 

 

  

 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Inwieweit eine  Änderung des Bebauungsplans Rö 07/02 „Erweiterung Krebsacker“ 
durchgeführt werden muss, um die FCS-Maßnahme dauerhaft zu sichern, wird im 
Rahmen des Ausnahmeverfahrens entschieden. Im Rahmen des vorliegenden 
Verfahrens zum Bebauungsplan Rö 07/05 „In der Roos“ würde eine entsprechende 
Planänderung eine erneute Offenlage und somit eine deutliche Verzögerung 
verursachen. Da die betreffenden Flächen der Stadt Gießen gehören, sind sie für die 
Funktion als FCS-Maßnahme zunächst ausreichend gesichert. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Anregung wird teilweise gefolgt.  

Die Anforderungen an die Pflege der FCS-Maßnahmenfläche wurde aus Platzgründen 
verkürzt aufgenommen. Die endgültige Entscheidung über die durchzuführende 
Bewirtschaftung/Pflege der Fläche wird im Rahmen des Ausnahmeverfahrens durch die 
Untere Naturschutzbehörde gefällt. Dort können die Teilflächen, Mahdzeitpunkte etc. 
dann genau festgelegt werden.  

Folgende Ergänzungen werden übernommen: (Breite der Säume 5 m, keine Weide, 
keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, Durchführung eines Monitorings. 

 

 

 Der Anregung wird gefolgt.  

Der Fehler wird korrigiert. 

 Der Anregung wird gefolgt. 

Der Buchfink wird ergänzt. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Umsiedlung der Wirtsameisen wird von allen Fachleuten als extrem schwierig 
angesehen. Auf jeden Fall muss dazu großflächig und tief Boden ab- und am Zielort 
aufgetragen werden, um die Nester unbeschadet umzusiedeln. Wenn nicht über eine 
sowieso schon beeinträchtigte Fläche (z.B. nach einer Renaturierungs- oder 
Entsieglungsmaßnahme) als Zielort verfügt, hat dieses schwere Eingriffe zur Folge. Die 
geplanten FCS-Flächen „Krebswiesen“ würden bei einer solchen Maßnahme stark 
leiden. Eine passende andere Fläche steht nicht zur Verfügung. 

Endgültig entscheidet aber die Untere Naturschutzbehörde im Ausnahmeverfahren 
über die notwendigen Auflagen, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 
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 Behandlungsvorschlag: 

 Der Anregung wird gefolgt. 

Die Flurstücke in den Hinweisen im Bebauungsplan werden an die Angaben des 
Artenschutzfachbeitrags angepasst. Dann stimmt auch die Flächengröße, da einige der 
in der Tabelle aufgeführten Flächen nicht Bestandteil der FCS-Planung sind. Die 
endgültige Entscheidung über die Anzahl und Lage der FCS-Maßnahmenflächen wird 
allerdings im Rahmen des Ausnahmeverfahrens durch die Untere Naturschutzbehörde 
gefällt. 

 

 
 




